
Thomas Dienberg ist 
neuer Baudezernent

Nachfolger von Dorothee Dubrau gewählt

Neues Zuhause für das Naturkundemuseum: 
Aus einer Standortanalyse und einer Mach-
barkeitsstudie ist der ehemalige Bowling-
treff auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz als 
Favorit für den Standort des Naturkunde-
museums hervorgegangen. In Betracht ge-
zogen wurden auch das ehemalige Stadt-
bad in der Eutritzscher Straße 21 sowie der 
jetzige Standort in der Lortzingstraße 3. 
Die entsprechende Verwaltungsvorlage des 
Kulturdezernates ist jetzt im Verwaltungs-
verfahren. Anschließend muss der Stadtrat 
darüber befinden. Der Bowlingtreff über-
zeugt durch seinen zentralen Standort, als 
Blickfang mit sehr guter Anbindung an den 
öffentlichen Nahverkehr und die Synergien 
im Umfeld: Stadtbibliothek und das geplan-
te Institut für Länderkunde wären in unmit-
telbarer Nachbarschaft. Es ist geplant, am 
Wilhelm-Leuschner-Platz die Dauer- und 
Sonderausstellungen sowie die Museums-
verwaltung unterzubringen. Die eigentli-
che Sammlung soll am derzeitigen Stand-
ort bleiben, bis es ein neues Depot gibt. ■

Naturkunde in 
den Bowlingtreff

Der Ex-Bowlingtreff am Leuschner-Platz 
soll das neue Domizil des Naturkunde-
museums werden. Foto: Stadt Leipzig

In Seehausen wird gebaggert

Erster Spatenstich auf dem Baufeld in Seehausen: Wirtschaftsbürgermeister Uwe Albrecht 
(3.v.r.) und Andrea Staude, Vizepräsidentin der Landesdirektion (4.v.l.), gingen unter ande-
rem zur Hand.  Foto: Stadt Leipzig

Stadt startet Erschließung für Beiersdorf und weitere Unternehmen

Mit einem ersten Spaten-
stich haben am 10. Juli die 
Erschließungsarbeiten für 
das 55 Hektar umfassende 
Industriegebiet Seehausen 
2  begonnen. Unter anderem 
müssen auf einer Fläche von 
drei Hektar ein rund 95 000 
Kubikmeter Wasser fassen-
des Regenrückhaltebecken 
sowie eine 490 Meter lange 
und 22,5 Meter breite Straße 
zwischen den Baufeldern 
1 und 2 angelegt werden. 
Beidseits der Straße werden 

40 Bäume angepflanzt. Die 
industrielle Ansiedlungs-
fläche beträgt insgesamt 40 
Hektar. 

Auf dem 28 Hektar gro-
ßen Baufeld  1 wird die Bei-
ersdorf AG ihr neues Werk 
errichten, das benachbarte 
Baufeld 2 umfasst zwölf 
Hektar und ist der Ansied-
lung weiterer arbeitsplatz- 
intensiver Unternehmen 
vorbehalten. 15 Hektar ste-
hen für Ausgleichsflächen 
zur Verfügung, darunter der 

westlich gelegene Trauben- 
eichen-Hainbuchen-Wald 
auf sechs Hektar Fläche. 
Weitere Ausgleichsmaßnah-
men erfolgen außerhalb des 
Plangebietes vorwiegend im 
Leipziger Nordraum.

In die Erschließung 
werden neun Millionen 
Euro investiert, davon tra-
gen der Freistaat Sachsen  
5,7 Millionen Euro und die 
Stadt Leipzig 3,3 Millionen 
Euro. Die Erschließung soll 
im Juni 2021 beendet sein.

„Die Erschließung von 
Seehausen 2 schafft die 
infrastrukturelle Basis für 
eine völlig neue Branche in 
Leipzig. Ich bin überzeugt, 
dass die Beiersdorf-Ansied-
lung zum Zugpferd wird 
für weitere Unternehmen 
der Kosmetik-Industrie“, 
sagte Oberbürgermeister 
Burkhard Jung.

Uwe Albrecht, Bürger-
meister für Wirtschaft, Ar-
beit und Digitales, ergänzt: 
„Die Standortentwicklung 
des Industriegebietes See-
hausen 2 ist ein gelungenes 
Beispiel für strategische 
städtische Flächenvorsorge, 
bedarfsgerechte Standort-
entwicklung und professio-
nelle Vermarktung. Mit den 
so ermöglichten zukünfti-
gen Ansiedlungen wird die 
Branchenvielfalt Leipzigs 
gestärkt und ein Beitrag 
zum stabilen Wachstum der 
Stadt geleistet.“

Das neue Gesamtin-
dustriegebiet wird bereits 
mit Medien zur Ver- und 
Entsorgung von mehre-
ren Industrieunternehmen 
angelegt und ist damit 
dann als modernes und 
verkehrsgünstig gelegenes  
Areal schon für weitere An-
siedlungen vorbereitet. ■

Auf den Spuren der Friedlichen Revolu-
tion – diesen Stadtrundgang bietet die 
Gedenkstätte Museum in der „Runden 
Ecke“ jetzt wieder jeden Samstag 14 Uhr 
an. Start für die Runde, die an markan-
ten Punkten der Innenstadt an die histo-
rische Entwicklung im Jahr 1989 erinnert, 
ist das Hauptportal der Nikolaikirche. ■

Stadtrundgänge  
zum Herbst ‘89

Mit der vorliegenden Ausgabe Nummer 
14 vom 18. Juli verabschiedet sich das 
Leipziger Amtsblatt in eine kurze Som-
merpause, die parallel zur Sitzungspau-
se des Stadtrates läuft. Die Folgeausga-
be 15 des städtischen Mitteilungsblat-
tes wird am 22. August erscheinen und 
den Leserinnen und Lesern zugestellt. ■

Amtsblatt in  
eigener Sache

Mit 45 Ja-  und drei 
Nein-Stimmen bei 15 Ent-
haltungen hat der Leipziger 
Stadtrat Thomas Dienberg 
für sieben Jahre zum Bei-
geordneten für Stadtent-
wicklung und Bau gewählt. 
Er löst damit die bisherige 
Amtsinhaberin Dorothee 
Dubrau ab, deren Amtszeit 
regulär am 31. Juli endet.

Thomas Dienberg war 
zuletzt als Stadtbaurat 
Leiter des Dezernates für 
Planen, Bauen und Umwelt 
in Göttingen. Er hatte diese 
Position über 16 Jahre inne. 
Zuvor war der studierte Di-

plom-Ingenieur der Raum-
planung und Assessor des 
Baufachs bereits für drei 
Jahre Leiter des Göttinger 
Stadtplanungsamtes. Wei-
tere berufliche Erfahrun-
gen konnte er im Bauord-
nungs- und Hochbauamt 
der niedersächsischen Stadt 
Northeim sowie in einem 
Beratungsunternehmen 
sammeln.

Dienberg steht für einen 
Ausbau des Radverkehrs 
sowie soziale und klima- 
freundliche Stadtentwick-
lung. Er tritt seinen Dienst 
am 1. September an. ■
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Carl Philipp Nies will am  
Stadtgeschichtlichen Museum  
einen Publikumsbeirat gründen

Dorothee Dubrau geht nach  
sieben Jahren als Bürgermeisterin 
in den Ruhestand

Kids-Campus des Eigenbetriebs 
Behindertenhilfe öffnet Erlebnis-
spielplatz jetzt auch für Familien
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8. Satzung zur Änderung der 
Hauptsatzung der Stadt

Privatrechtliche Entgeltordnung 
Schola Cantorum

Übersicht für Grundstückseigentümer 
zur Gefahr bei Starkregenereignissen:
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Glückwünsche von Oberbürgermeister Burkhard Jung (r.): Die 
Ratsversammlung hat Thomas Dienberg zum neuen Baubür-
germeister der Stadt Leipzig gewählt. Foto: abl/sf

Stadt startet Migrantenbefragung
Fortgeschriebenes Integrationskonzept mit 89 Vorhaben über acht Handlungsfelder / Ziel: Langfristige Integration über Dialog und Teilhabe

Mehr Dialog und Beratung: Durch den Migrantenbeirat haben Leipziger mit Migrationshinter-
grund eine starke Stimme in den Stadtrat hinein. Mit dem 2018 eröffneten Willkommenszen-
trum gibt es einen zentralen Anlaufpunkt. Foto: iStockphoto  

Seit 2010 hat sich die Zahl 
der Menschen mit Migrati-
onshintergrund in Leipzig 
verdoppelt – auf aktuell 
etwa 93 000. Deren Integra-
tion hat sich die Verwaltung 
auf die Fahne geschrieben. 
Im Herbst startet die neue 
Migrantenbefragung – ein 
erster Schritt des Integrati-
onskonzeptes. Damit soll 
herausgefunden werden, wie 
sich die Leipziger Migranten 
selbst sehen, wie das Zusam-
menleben funktioniert und 
wo aktuelle Probleme liegen.  

5000 Leipziger mit Migrati-
onshintergrund werden dafür 
angeschrieben und aufgefor-
dert, an der Online-Befragung 
teilzunehmen. Dafür arbeitet 
das Referat Migration und 
Integration unter dessen 
Leiterin Manuela Andrich 
mit dem Amt für Statistik 
und Wahlen zusammen. Sie 
hoffen auf mindestens 1200 
Rückmeldungen, anhand 
derer sich sechs Gruppen bil-
den lassen, sortiert nach den 
in Leipzig am stärksten ver-
tretenen Herkunftsregionen. 
Dazu zählen beispielsweise 
Russland, Ost-, Süd- und 
Westeuropa, Asien, Türkei, 
Syrien oder die USA.

Die Ergebnisse sollen 
helfen, die 89 Vorhaben des 

Integrationskonzeptes um-
zusetzen. „Wir wollen sicher-
stellen, dass alle Migranten in 
allen Sicherungssystemen, in 
der Schule, im Sport aufge-
nommen und fair behandelt 
werden. Unser Ziel ist es, 
dass Menschen eingebürgert 
werden und sich mit allen 
Rechten und Pflichten am 
demokratischen Prozess 

beteiligen“, sagt Verwal-
tungsbürgermeister Ulrich 
Hörning. Mit dem Migran-
tenbeirat haben sie bereits 
eine starke Stimme – gar den 
aktivsten Beirat im Stadtrat, 
so Hörning.

Acht Handlungsfelder hat 
die Verwaltung in Sachen 
Integration erarbeitet. Neben 
der politischen Teilhabe sind 

das Bildung, Ausbildung, 
Gesundheit, sozialräumliche 
Integration, interkultureller 
Dialog und Öffnung sowie 
die Bekämpfung von Diskri-
minierung und Rassismus.

„Dialog und Beratung sind 
das Wichtigste. Darum sind 
wir froh um das Willkom-
menszentrum, das jetzt auch 
wieder ohne Terminabspra-

chen geöffnet ist“, sagt Manu-
ela Andrich. Viele Leipziger 
seien sehr offen für die Belange 
der Migranten. Aus der letzten 
Befragung 2016 ergibt sich, 
dass es nur wenige Probleme 
im Zusammenleben zwischen 
ihnen und den Deutschen 
gibt (s. Grafik u.)  Zugleich 
gebe es noch immer Gruppen, 
die dem Thema wenig offen 
gegenüberstehen. „Leipzig 
ist durch Messe, Universität 
und Handel seit jeher eine 
weltoffene Stadt. Auf dieser 
Grundlage kann man auch 
mit den Verhärteten über ein 
friedliches Zusammenleben 
reden“, betonte Hörning den 
Wert des Dialogs in beide 
Richtungen. ■

Die Migrantenbefragung 2016 zeigt: Das Zusammenleben mit den 
Deutschen führt nur selten zu Problemen. Grafik: Ref. Migr.

Fisch, Langos, Eis und Crêpes können Leip-
ziger und Gäste jetzt auch außerhalb der 
Marktzeiten in der City genießen. Das 
Marktamt hat die Regeln für mobile Gas-
tronomie in der Innenstadt gelockert um 
Schausteller während der Corona-Krise zu 
unterstützen. Vorerst bis Ende Juli können 
sie an vier Standorten kostenfrei ihr Sorti-
ment anbieten. Laufen die Geschäfte gut, 
ist eine Verlängerung bis August möglich. ■

Crêpes und Eis nicht 
nur zur Marktzeit

http://www.leipzig.de/starkregen


Dem Publikum mehr Einfluss
Neuer Referent am Stadtgeschichtlichen Museum Carl Philipp Nies im Interview

Carl Philipp Nies, Referent für Museumsentwicklung und bürgerschaftliche Beteiligung am Stadtgeschichtlichen Museum, in der  
Corona-Foyerausstellung im Haus Böttchergäßchen. Foto: abl/sf

Carl Philipp Nies ist seit 
Februar Referent für Muse-
umsentwicklung und bür-
gerschaftliche Beteiligung 
am Stadtgeschichtlichen 
Museum. Er will einen Publi-
kumsbeirat gründen, der die 
Breite der Stadtgesellschaft 
abbilden und damit das Haus 
noch näher an diese heranrü-
cken soll. Im Interview verrät 
er weitere Ideen, um das 
Museum noch interessanter 
zu machen.

Herr Nies, Sie sind aus Halle 
gekommen, waren dort für 
die Kulturstiftung des Bun-
des für Museen eher kleine-
rer Städte zuständig – wie 
gefällt es Ihnen im großen 
Leipzig?
Carl Philipp Nies: Ich kannte 
das Haus und die Stadt schon 
etwas als Besucher. Es gefällt 
mir sehr gut hier, aber ich bin 
immer noch dabei, Kontakte 
herzustellen und Möglich-
keiten abzuklopfen, wie man 
mit wem zusammenarbeiten 
kann. Als Neu-Leipziger ist 
meine Aufgabe hier eine He-
rausforderung, die Corona 
nicht leichter gemacht hat.

Eine gegenwartsbezogene 
Aktion zu Corona wurde 
gleich Ihr erstes Projekt. Wie 
zufrieden sind Sie mit der Be-
teiligung der Leipziger?
Es sind zahlreiche Beiträge 
eingegangen, darunter viele 
kreativ gestaltete Masken. 
Überrascht hat uns, dass viele 
Bürger einen Kontext zum 
Klimaschutz hergestellt haben. 
Sie weisen damit darauf hin, 
dass die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse, die während der 
Corona-Zeit im Vordergrund 
standen, beim Klima noch zu 
wenig Bedeutung haben.

Diese Art bürgerschaftlicher 
Beteiligung gehört zu Ihren 
Kernaufgaben. Was haben Sie 
in dieser Richtung vor?
Wir wollen stärker die sub-
jektive Sicht von einzelnen 
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n Glückwünsche

Die Glückwünsche der 
Stadtverwaltung gingen 
an folgende Jubilare: Ihren  
100. Geburtstag feierten 
Eva Albrecht am 6. Juli und 
Gertraud Kleinschmager am  
12. Juli. Alles Gute und viel 
Gesundheit! 

Die Stadt 
gratuliert 

Volkshochschule: Herbstsemester beginnt

Die Volkshochschule (VHS) 
Leipzig bietet im Herbstse-
mester wieder zahlreiche 
Kurse an. Das Angebot steht 
ab sofort auf der Homepage 
unter www.vhs-leipzig.de. 
Parallel zu den Präsenzkur-
sen ist dort auch ein umfang-
reiches Programmangebot 
unter dem neuen Button 
„Online-Kurse“ zu finden. 

Zum Programm in den 
Herbstwochen gehört unter 
anderem die Vorstellung der 
Nominierten des Deutschen 
Buchpreises 2020 mit Buch-
bloggerin Katharina Severa 

am 3. November. Schon am 
5. September begeben sich 
Interessierte auf industrie-
kulturelle Spurensuche von 
der Landmaschinenfabrik 
Rudolph Sack bis Amazone 
in Grünau. Die Bürger-
recht-Akademie startet im 
Herbst mit einem Podcast. 
Sprachkurse von Arabisch 
bis Norwegisch, Entspan-
nungs- und Bewegungskur-
se werden der Nachfrage 
gerecht. Über das Einrichten 
und die Handhabung von 
Netzwerken, Smartphones, 
iPhones, Pads, den Socialen 

30. Euro-Scene mit Vision Europa
Motto: „Alles nicht wahr“ / 22 Vorstellungen vom 3. bis 8. November

Die Euro-Scene Leipzig begeht 
vom 3. bis 8. November ihr  
30. Jubiläum. Das Festival 
zeitgenössischen europäischen 
Theaters und Tanzes zeigt zwölf 
Gastspiele aus sieben Ländern 
in 22 Vorstellungen und sieben 
Spielstätten. Das Spektrum ist 
in diesem Jahr besonders breit 
gefasst und bietet einen Reigen 
aus Sprechtheater und Tanz, 
Musik- und Figurentheater 
sowie ein Stück für Kinder. 

Das diesjährige Festivalmot-
to „Alles nicht wahr“ nimmt 
Bezug auf den Widerspruch 
von Behauptungen, Lügen und 
Wahrheit, der im Zeitalter von 

Fake News im täglichen Wirr-
warr von Mitteilungen kaum 
noch lösbar scheint. 

Zum runden Geburtstag 
kehren einige Gäste zur Eu-
ro-Scene zurück, wie Puppen-
bauer und -spieler Nikolaus 
Habjan, der mit Neville Tranter 
das Gastspiel des Schauspiel-
hauses Graz „The hills are 
alive“ aufführt. Auch die Tanz-
stücke von Guilherme Bothelo 
und Maguy Marin kehren nach 
Leipzig zurück. Zugleich ist 
es die letzte Euro-Scene für 
Ann-Elisabeth Wolff als Festi-
valdirektorin, die seit 1994 im 
Amt ist. ■

Bach-Orgel-Festival 
mit Doppelkonzerten

Ein echtes Kunstwerk ist 
die Bach-Orgel von Gerald 
Woehl in der Thomaskirche, 
die in diesem Jahr ihren  
20. Geburtstag feiert. Und ein 
echtes Kunststück ist ihrem 
Organisten Ullrich Böhme, 
Pfarrerin Britta Taddiken und 
der Leiterin des Musikbüros, 
Gudrun Hartmann, gelungen:  
Trotz Corona-Pandemie wird 
das Bach-Orgel-Festival in 
der Thomaskirche gefeiert – 
und das mit ähnlich vielen 
Zuschauern wie in den Vor-
jahren.

„Gelingen konnte das, 
weil alle Gastorganisten ihr 
Programm zweimal spielen“, 
erklärte Taddiken im Vorfeld 
des am heutigen Samstag be-
ginnenden Festivals. An den 
kommenden sechs Samstagen 
bis zum 22. August spielen 
die Musiker jeweils um 15 
und 17 Uhr jeweils für 45 
Minuten. Dadurch fällt die 
mit dem Gesundheitsamt 
der Stadt vereinbarte Besu-
cherbeschränkung von 250 
Gästen pro Konzert kaum ins 
Gewicht, so die Hoffnung der 
Veranstalter.

„Wir hatten in den letzten 
Jahren zwischen 300 und mehr 
als 500 Besucher bei nur einem 
Konzert. Das können wir mit 
zwei Konzerten auffangen“, 
ist Böhme überzeugt. Zumal 
die Eintrittspreise – auch 
dank eines teilweisen Hono-
rarverzichts der Organisten 
und einiger Sponsoren – sogar 
gesunken sind: Zehn Euro 
kostet die Karte bei freier 
Wahl der gekennzeichneten 
Plätze. Jugendliche unter 18 
Jahre und Leipzig-Pass-Inha-
ber kommen sogar kostenlos 
in den Hörgenuss. Wer das 
Festival unterstützen möchte, 
kann allerdings freiwillig ein 
Unterstützer-Ticket für 20 
Euro kaufen.

Lohnen wird es sich allemal. 
Ullrich Böhme hat wieder Top- 
organisten aus ganz Europa 
nach Leipzig gelockt. So wird 
am 8. August der Organist 
der gerade im Wiederaufbau 
befindlichen Pariser Kathedra-
le Notre Dame, Olivier Latry, 
spielen. Am 22. August ist die 
Bachwettbewerbssiegerin von 
1980, Zsuzsa Elekes aus Un-
garn zu Gast. Ein Höhepunkt 
dürfte auch die Uraufführung 
eines Stückes von Filmkompo-
nist Enjott Schneider (Tatort, 
Schlafes Bruder) am 15. Au-
gust durch Hansjörg Albrecht 
aus München werden. Den 
Auftakt heute macht Ville 
Urponen, Orgel-Professor aus 
Helsinki. 

Dann dürfte auch Orgel-
bauer Gerald Woehl zugegen 
sein. Der fast 80-Jährige kom-
me immer noch jede Woche, 
um die Bach-Orgel zu stim-
men, schwärmte Böhme. Wer 
noch dabei sein will, findet alle 
Termine und Tickets unter:

Im Alten Rathaus wird Frei-
tagmittag wieder live Musik 
gemacht. Nach mehrmonati-
ger Zwangspause haben das 
Stadtgeschichtliche Museum 
Leipzig und die Hochschule 
für Musik und Theater „Felix 
Mendelssohn Bartholdy“ 
wieder ihre gemeinsame 
Reihe der Mittagskurzkon-
zerte gestartet. Auf dem 
Programm stehen Stücke 
von Michail Glinka, Edvard 
Elgar und Paul Jeanjean für 
Klavier, Fagott und Violine. 

„Wir freuen uns überaus 
nach Wochen und Monaten 
der totalen Stille in unseren 
Ausstellungen, nun neben 
dem Besuch wieder kleinere 
Veranstaltungsformate wie 
diese Live-Mittagskonzerte 
anbieten zu können. Auch 

unter Berücksichtigung der 
wichtigen Schutz- und Hy-
gienemaßnahmen und damit 
verbundenen kleineren Ein-
schränkungen werden die 
Zuhörer noch einmal mehr 
in exklusiver Atmosphäre 
den Festsaal als Klangkulisse 
erleben“, freut sich Direktor 
Dr. Anselm Hartinger.

Um vorherige Anmel-
dung unter Telefon 96 51 30 
wird gebeten, da die Anzahl 
der Plätze begrenzt ist. Ter-
mine gibt es noch am 24. und  
31. Juli, im August ist Som-
merpause. Ab September 
findet die Veranstaltung 
wieder regelmäßig freitags 
statt. Los geht es um 12.30 
Uhr für eine halbe Stunde. 
Der Eintritt kostet drei Euro/
ermäßigt zwei Euro. ■

Opernsommer 
und Vorverkauf
Am 20. Juli beginnt die Spiel-
zeitpause in der Oper, aber der 
Vorverkauf für September und 
Oktober läuft durchgehend. Die 
Opernkasse ist wieder geöffnet, 
bis zum 30. August 2020 zu ein-
geschränkten Zeiten, Mo.-Fr. 
zwischen 10 und 15 Uhr.

Trotz Spielzeit- und Co-
ronastille muss aber niemand 
auf die Publikumslieblinge 
verzichten: Während der letz-
ten Monate sind insgesamt 16 
Videos mit den Ensemblemit-
gliedern von Oper, Leipziger 
Ballett und Musikalischer 
Komödie entstanden, die im 
Sommerkino der Oper Leipzig 
online präsentiert werden. 
Ab sofort heißt es daher: 
Montag und Donnerstag ist 
Sommerkino-Tag unter www.
oper-leipzig.de. ■

Mittagskonzerte: Klangpause im 
Alten Rathaus neu gestartet

„The hills are alive“ („Die Berge leben“) zeigt das Schauspielhaus 
Graz als Puppentheater. Foto: Lex Karelly 

www.thomas  
kirche.org

Mitglieder für Publikumsbeirat gesucht
Das Stadtgeschichtliche Muse-
um lädt am 10. September von 
17 bis 20 Uhr zur Auftaktver-
anstaltung für den neuen Pub-
likumsbeirat ein. Willkommen 
sind alle Museumsinteressier-
ten und solche, die es werden 

wollen. Gewünscht ist die Be-
reitschaft, regelmäßig im Gre-
mium mitzuarbeiten und ihre 
Ideen einzubringen. Im Ge-
genzug können sie hinter die 
Kulissen des Museumsbetriebs 
schauen. ■

250 Besucher in Thomaskirche zugelassen

Die Musikschule Leipzig „Jo-
hann Sebastian Bach“ ändert 
ihr Konzept der Schulkonzerte. 
Statt diese wie immer an den 
tradierten Leipziger Konzert- 
orten zu spielen, werden sie 
im Winterhalbjahr 2020/21 per 
Bewerbungsverfahren an Leip-
ziger Schulen vergeben, wo sie 
exklusiv für deren Schüler vor 
Ort gegeben werden. Alle Infor-

mationen zum Bewerbungsver-
fahren sowie die Termine für die 
Saison 2020/2021 finden sich 
unter www.musikschule-leip 
zig.de. Anmeldungen für das 
Sommerhalbjahr 2021 werden 
erst ab Januar 2021 entgegen-
genommen. Das C. Bechstein 
Centrum Leipzig stellt Schulen 
bei Bedarf ein Instrument zur 
Verfügung. ■

Musikschule bringt Schulkonzerte in die 
Schulen – Bewerbung online

Fotodruck-Auktion am  
Stadtgeschichtlichen Museum

Thomasorganist Ullrich Böh-
me zieht alle Register für das 
Bach-Orgel-Festival. Foto: abl/sf

Im Stadtgeschichtl ichen 
Museum wird am Sonntag,  
2. August, der Auktionsham-
mer geschwungen: Zugunsten 
der Hieronymus-Lotter-Gesell-
schaft versteigert Meigl Hoff-
mann ausgewählte Fotodrucke 
ab 15 Uhr. Am selben Tag endet 
zudem die Ausstellung „Silber 
auf Glas“, die Fotografien von 
Hermann Walter aus dem Leip-

zig der Jahre 1913 bis 1935 zeigt.
Am 9. August um 11 Uhr 

wird eine Kuratorenführung 
durch die Schau zu Schriftstel-
lerin Elsa Asenijeff angeboten. 
Am 13. und 20. August können 
Ferienkinder Postkarten gestal-
ten und per Luftballon auf Rei-
sen schicken. Zu allen Events 
ist eine Anmeldung unter Tel.  
9 65 13 40 notwendig. ■

n Auf einen Blick

Rätseltour
Das Grassi Museum für 
Völkerkunde bietet am 12. 
August um 10 Uhr und 
14 Uhr je eine Rätseltour 
für Ferienkinder durchs 
Museum an. Der verrückte 
Wissenschaftler Svenson 
hat eine scheinbar unlös-
bare Aufgabe hinterlassen. 
Die Teilnehmer müssen 
den Code knacken, um sein 
Rätsel zu lösen. Anmeldung 
erforderlich unter Telefon: 
0351/49 14 20 00. ■ 

Frauenkultur
Das Soziokulturelle Zent-
rum Frauenkultur will mit 
seinem Ferienprogramm 
den Naturschutzgedanken 
stärken. Am 4. August 
wird in einem Workshop 
von 10 bis 12.30 Uhr der 
Frage nachgegangen, wie 
für unser Essen der Re-
genwald zerstört wird. Am  
6. August geht es zur glei-
chen Zeit um die Rolle von 
Kosmetik und Urwald-Be-
drohung. Anmeldung un-
ter Tel. 2 13 00 30. ■

Nadelzeichnen
Im Museum für Druck-
kunst werden vom 21. 
Juli bis 27. August zwei 
Sommerferienkurse ange-
boten: Dienstags werden 
Stempel gebaut, donners-
tags Radierungen durch 
Nadelzeichnungen erstellt. 
Beide Kurse laufen jeweils 
von 10 bis 12 Uhr. Anmel-
dung unter Tel. 23 16 20. ■

Lügenführung
In der Ausstellung Carolas 
Garten im Panometer gibt 
es am 20., 24., 27. und 31. 
Juli um 10.30 Uhr und 11.30 
Uhr eine einstündige „Lü-
genführung zum Mitraten“ 
für Familien. Fragen rund 
um Tiere und Pflanzen 
müssen richtig beantwortet 
werden. Anmeldung unter 
Tel. 3 55 53 40. ■

Westpaket
Das Zeitgeschichtliche Fo-
rum lädt vom 23. Juli bis  
27. August jeden Donners-
tag um 11 Uhr fünf Kinder 
zum interaktiven Angebot 
Westpaket in die Daueraus-
stellung. Eltern bzw. Begleit-
personen sind als Zuschauer 
willkommen. Anmeldung 
unter Tel. 2 22 04 00. ■

Menschen berücksichtigen. 
Etwa indem sie Gelegenheit 
haben, an Formaten und Aus-
stellungen mitzuarbeiten. Dabei 
wollen wir Gruppen, die bislang 
unterrepräsentiert sind, mehr 
Raum geben, zum Beispiel 
migrantischen Gemeinschaften, 
Jugendlichen, Menschen mit Be-
einträchtigungen oder verschie-
denen sexuellen Identitäten. So 
wollen wir ein vielschichtige-
res, facettenreicheres Bild der 
Stadtgesellschaft zeigen, das 
nicht nur durch unsere eigene 
Sichtweise geprägt ist. 

Außerdem planen Sie, einen 
Publikumsbeirat am Museum 
einzurichten. Wie soll dieser 
aussehen?
Wir stellen uns eine Arbeits-
gruppe von etwa 15 Personen 
mit besonderem Interesse an 

unserem Haus vor. Es ist eine 
Auftaktveranstaltung geplant, 
zu der alle kommen können, 
die interessiert sind. Wer dabei 
sein möchte, ist dann gebeten, 
einen kleinen Bewerbungsbo-
gen auszufüllen, in dem u.a. die 
Motivation beschrieben wird, 
sich in der Freizeit mit dem 
Museum zu beschäftigen. Wir 
wählen dann so aus, dass der 
Beirat alters- und geschlechts-
mäßig gut durchmischt wird.

Laut Museumskonzeption soll 
das Haus ein dritter Ort sein, 
an dem sich die Stadtgesell-
schaft trifft. Wie wollen Sie 
das erreichen?
Ganz wichtig ist es, in die Stadt-
teile zu gehen und dort unsere 
Arbeit vorzustellen. Dabei soll 
auch der Publikumsbeirat hel-
fen, der uns hoffentlich auch 
zu Ausstellungsstücken füh-
ren kann, an die wir sonst nie 
herankommen würden. Und 
das Museum soll nicht nur ein 
hochkultureller Bildungstempel 
sein, sondern ein Ort, an dem 
man sich gern aufhält. Vielleicht 
kann man Bereiche an unseren 
Standorten einrichten, wo man 
ohne Eintrittsgeld hinein kann. ■

Medien, der Private Cloud 
sowie über sichere Websei-
ten informieren Kurse im 
Themenbereich Computer, 
Internet, Digitales Leben.

Das Herbstsemester wur-
de in zwei überschaubare 
Zeiträume eingeteilt, um 
flexibel auf den aktuellen 
Corona-Verlauf reagieren zu 
können. Der erste Zeitraum 
läuft vom 31. August bis 
15. November, der zwei-
te vom 16. November bis  
21. Februar. Eine gedruckte 
Programmbroschüre wird es 
deshalb diesmal nicht geben. 

E i n e  e n t s c h e i d e n d e 
Grundlage für den Kursbe-
trieb ist die Umsetzung 
von Hygieneregeln. Beim 
Betreten des Gebäudes in 
der Löhrstraße 3 – 7 sind 
beispielsweise ein Mund-
Nase-Schutz zu tragen und 
der 1,5-Meter-Abstand ein-
zuhalten sowie die Hände 
zu desinfizieren. 

Aktuelle Informationen 
und Anmeldung unter  www. 
vhs-leipzig.de. Telefonische 
Anmeldung unter 1 23 60 00, 
jeweils von Montag bis Frei-
tag von 10 bis 16 Uhr. ■

Kursangebot nur online: Anmeldezeitraum läuft / Zwei Corona-flexible Zeiträume

http://www.vhs-leipzig.de
http://www.oper-leipzig.de
http://www.oper-leipzig.de
http://www.thomaskirche.org
http://www.thomaskirche.org
http://www.musikschule-leipzig.de
http://www.musikschule-leipzig.de


Satellitenstädte sind keine Option 
Baubürgermeisterin Dubrau: Für ihre Vision von der kompakten Stadt hat sie Mammut-Aufgaben gestemmt

Mit Hut und Herzblut: Dorothee Dubrau streitet und begeistert sich für ihre Vorhaben – hier bei der 
Eröffnung der ersten Schule in Holzbauweise in Leipzig am Barnet-Licht-Platz.  Foto:  Eric Kemnitz

Der Hut wird nicht am Na-
gel hängen. Auch wenn sich 
Dorothee Dubrau am 31. Juli 
aus ihrem Amt, dem Neuen 
Rathaus und respektive auch 
aus Leipzig verabschiedet:  Die 
65-jährige Diplom-Architekt-
in, die seit 2013 als Bürgermeis-
terin ihre ganze Kraft in Stadt - 
entwicklungsprojekte und 
Strategien gesteckt hat, bleibt 
in Bewegung für qualitätsvolle 
Architektur und für ihren öko-
logischen Fußabdruck.

Ein Abschied auf Abstand: 
So hat sich Dorothee Dubrau 
ihren kollegialen Ausstand am  
6. Juli wohl nicht vorgestellt. 
Geschenkt! In ihrem Job ist sie 
wechselndes Terrain und dyna-
mische Rahmenbedingungen 
gewohnt. „Als ich 2013 mein 
Amt antrat, hatte die Stadt ge-
rade 538  000 Einwohner. Alles 
war noch auf Rückbau und 
Stillstand gepolt,“ erinnert sich 
Dubrau. Da braucht es nicht nur 
Mut, sondern Visionen. An bei-
dem fehlt es ihr nicht. „Aus einer 
noch perforierten wollte ich 
eine kompakte Stadt machen“, 
erzählt sie. „Brachen schließen, 
Freiflächen entwickeln und 
Straßen in einen Zustand brin-
gen, die alle gleichwertig nutzen 
können“, das ist damals ihr Plan 
für Leipzig. Ihr Saldo heute: 1,1 
Milliarden Euro haben Dubrau 
und ihr gesamtes Dezernat in 
ihrer Amtszeit umgesetzt. „Das 
ist wohl die größte öffentliche 
Investitionstätigkeit, die diese 
Stadt je erlebt hat, und das in 
nur sieben Jahren“, konstatiert 
OBM Burkhard Jung. „Herzli-
chen Dank, dass Sie all diese 
Aufgaben angenommen und 
gestemmt haben“, zollt Jung 
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Einen Unfallschwerpunkt ent-
schärft und zugleich eine Lü-
cke in Leipzigs Radwegenetz 
geschlossen: Das alles hat die 
Stadt mit weißen Markierun-
gen auf dem Täubchenweg 
geschafft. An der Kreuzung 
zum Gutenbergplatz führt nun 
beidseitig ein Radverkehrsstrei-
fen vorbei. „Der Weg führt nun 
sichtbarer an die Kreuzung 
heran, sodass Radfahrer vom 
Autoverkehr besser gesehen 
werden können“, sagte Michael 
Jana, Leiter des Verkehrs- und 
Tiefbauamtes. Zugleich ist nun 
ein durchgängiger Radweg von 
der Riebeckstraße in Stötteritz 
bis zum Augustusplatz nutzbar.

Dabei geholfen, das flüssige 
Heißplastik auf den Asphalt 
zu bringen, hat Baubürger-
meisterin Dorothee Dubrau. 
Sie appellierte kurz vor ihrem 
beruflichen Abschied an die 
Achtsamkeit von Auto- und 
Radfahrern und verwies auf 
eine gute Bilanz: „Seit 2016 
haben wir 10,26 Millionen Euro 
in den Radverkehr investiert, 
43 Kilometer neu gebaut, 33 
Kilometer saniert und 1000 
Radbügel aufgestellt“, sagte sie. 

Weitere Radwege sind 
geplant, unter anderem ab  
3. August auf der Jahnallee und ab  
7. September in der Goethe- 
straße. Bis Jahresende sollen 
zudem Dittrich-Ring, Johannis- 
allee Zwickauer und Riesaer 
Straße dazukommen. ■

Listplatz:  
Vollsperrung  

ab 27. Juli

Ab 27. Juli wird am Listplatz 
gebaut. Die Arbeiten erstrecken 
sich auf die viel befahrene Kreu-
zung Rosa-Luxemburg-Straße/
B2 am Friedrich–List-Platz, die 
für den Verkehr voll gesperrt 
sein wird und laufen bis vo-
raussichtlich 21. August. Die 
Vollsperrung gilt auch für 
Radfahrer. Fußgänger kön-
nen je nach Baufortschritt die 
Rosa-Luxemburg-Straße über-
queren.

 An der Kreuzung werden 
Straßenbahngleise zurückge-
baut, unterirdisch neue Leitun-
gen verlegt und Abbiegespuren 
angepasst. Anschließend wer-
den die Straßenbahngleise ein-
schließlich Abzweig in die Kohl-
gartenstraße neu gebaut und 
der Straßenbelag aufgebracht. 
Die Bauherren Stadt Leipzig, 
Verkehrsbetriebe und Wass-
erwerke haben die Arbeiten 
bewusst in die Sommerferien 
gelegt, um die Auswirkungen 
auf den Verkehr möglichst 
gering zu halten. 

Für Kraftfahrzeuge werden 
in den nächsten Tagen weiträu-
mige Umleitungen ausgeschil-
dert, alle nachzulesen unter 
www.leipzig.de/rosa-luxem 
burgstrasse und www.L.de/
baustellen.  ■

5,2 Millionen Euro für Parkbogen Ost

Der Parkbogen Ost in Leipzig 
ist als Premiumprojekt der 
Baukultur in Deutschland 
eingestuft worden. Dafür hat 
das Bundesbauministerium 
Ende Juni auf Empfehlung ei-
ner Expertenjury 5,2 Millionen 
Euro Fördermittel für Leipzig 
freigegeben.  Die Idee des Park-
bogens stammt von engagierten 

Bürgern. Hinter dem Namen 
verbirgt sich die Vision eines 
circa fünf Kilometer langen 
Bandes mit Fuß- und Radwegen 
sowie Aktivflächen, welches 
den Leipziger Osten bogen-
förmig umschließt. Kernstück 
dieses grünen Bandes soll der 
seit Dezember 2012 stillgelegte 
östliche S-Bahnbogen werden. ■

„Leipzig vernetzt“ lokale Firmen

Radstreifen von 
Stötteritz bis 

Augustusplatz

Wer Hilfe braucht, um seine 
Dienstleistungen online zu 
vermarkten, kann jetzt ein 
neues Angebot nutzen. Mit 
der eCommerce-Plattform 
„Leipzig vernetzt“ hilft die 
Stadt Firmen beim Einstieg in 
den digitalen Vertrieb. Das Amt 
für Wirtschaftsförderung hat 
dafür die B2B-Plattform www.
leipzig-vernetzt.de initiiert. 
Hier werden die Angebote 
und Nachfragen von kleinen 
und großen Unternehmen auf 
lokaler Ebene gebündelt und 
unkompliziert auf digitale Ver-
triebswege geschickt. So kaufen 
Kunden eher in der Region 

Baubürgermeisterin Dorothee 
Dubrau übt sich im Markieren 
des Radstreifens.  Foto: abl/sf

Anerkennung für die Frau in 
seiner Führungsriege,  die Kon-
flikte auch mit ihm nicht scheut.

Auf dem Weg zur kompak-
ten Stadt ist sie gut vorange-
kommen. Gern hätte Dubrau 
noch den Bebauungsplan Wil-
helm-Leuschner-Platz mit ei-
nem Stadtratsbeschluss im Juli 
unter Dach und Fach gebracht.  
Der ist jetzt auf September 
verschoben. Ihre persönliche 
Leipzig-Bilanz schmälert das 
kaum. Wichtiger ist ihr da ihr 
ökologischer Fußabdruck. „Wir 
haben keine Satellitenstädte 

bauen müssen, damit die heute 
über 600 000 Einwohner woh-
nen können, und haben damit 
auch Flächen vor Versiegelung 
geschützt.“ Die Entwicklung 
innerstädtischer Wohnquartie-
re hat sie vorangetrieben: Der 
Hauptbahnhof Westseite wird 
bebaut, auf dem Bayerischen 
Bahnhof zieht Leben ein und 
für das größte Quartier am Eu-
tritzscher Freiladebahnhof sind 
gerade die Verhandlungen mit 
dem Investor wieder auf gutem 
Weg. „Froh bin ich über die Ent-
wicklung am Lindenauer Ha-

fen. Hier fehlten uns zu Beginn 
die Investoren, heute gibt es dort 
keinen freien Bauplatz mehr“. 
Viel aufzuholen hatte Dubrau 
beim Schulbau. „Glücklich 
macht mich die jüngst eröffnete 
erste Schule in Holzmodulbau-
weise am Barnet-Licht-Platz. 
So etwas hatte ich in Frankfurt 
gesehen, das wollte ich unbe-
dingt in Leipzig haben. Erst gab 
es Vorbehalte, denn hier muss 
ein besonderer Brandschutz 
berücksichtigt werden, aber 
jetzt haben wir hier ein  tolles, 
gesundes Raumklima“, so Du-

brau. Sie  erwähnt auch viele gut 
gelungene Sanierungsprojekte, 
u. a. das Gymnasium in der 
Karl-Heine-Straße oder die Bau-
hausschule in der Ratzelstraße. 
Aber auch Neubauten, wie die 
Grundschule am Addis-Abe-
ba-Platz, gehören dazu.

Doch nicht nur Sichtbares, 
sondern Strategien sind ihr 
täglich Brot: Die Fortschreibung 
von Flächennutzungsplan oder 
Wohnungspolitischem Konzept 
2015, die Stadt-Umland-Koope-
ration 2017, der Stadtentwick-
lungsplan Zentren 2017, ganz 
wichtig das Integrierte Stadt- 
entwicklungskonzept 2018 und 
schließlich die gerade beschlos-
sene Mobilitätsstrategie 2030 
zählen zu den Meilensteinen mit 
dem Prädikat Nachhaltigkeit. 

Und da wäre noch vieles 
zu erwähnen, was Leipzig 
heute wie selbstverständlich 
ausmacht: Eine fahrradfreund-
lichere Verkehrsinfrastruktur, 
ein gestopftes Burgplatzloch, 
eine verwandelte Hauptpost, 
ein glänzender sowjetischer 
Pavillon, ein Busterminal mit 
Parkhaus, Hotels um den 
Hauptbahnhof oder die wieder 
einladende Leuchtschrift „Mein 
Leipzig lob‘ ich mir ...“. Doch 
die mag noch so strahlen – die 
Berlinerin zieht es zurück an 
die Spree und dort zu neuen 
Ufern. „Ich will in der Berufs-
politik und beratend tätig sein, 
eröffne wieder ein Büro.“ Die 
Familie – Ehemann, vier Kinder 
und vier Enkelkinder –, Malerei 
und Theaterbesuche warten 
außerdem auf die Frau, die mit 
und ohne Hut zu ihrem eigenen 
Stil steht und sich wieder mehr 
Menschlichkeit wünscht, in der 
Politik wie im Leben. ■

Spatenstich für Ambulanz-Neubau am Klinikum St. Georg

Das Klinikum St. Georg be-
kommt ein neues Ambulanz-
zentrum. 15,6 Millionen Euro 
investiert der Städtische Eigen-
betrieb in den Neubau. Mit dem 
Spatenstich wurde die Baustelle 
bereits eröffnet.

„Die Patienten haben kürzere 
Wege von Bahn- und Bushalte-
stellen zu den Ambulanzsprech-

stunden, interne wirtschaftliche 
Prozesse können optimiert 
werden und für unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
schaffen wir ein attraktives 
Arbeitsumfeld“, erklärt Dr. Iris 
Minde, Geschäftsführerin des 
Klinikums. Das neue vierstöcki-
ge Gebäude bietet für die vielfäl-
tigen Ambulanzsprechstunden 

sowie ambulantes Operieren 
genügend Platz. Besonders die 
Sprechstunden der Kinderkli-
nik und Onkologie bekommen 
mehr Flächen. Ein Bäcker und 
weitläufige Wartebereiche 
schaffen ein angenehmes Ambi-
ente und verkürzen eventuelle 
Wartezeiten. Die Fertigstellung 
ist für Frühjahr 2022 geplant. ■

■ Zahl der Woche

175 000
175 000 Euro Spendengelder sind am 9. Juli wieder in die Kas-
sen von gemeinnützigen Vereinen, Einrichtungen und Organi-
sationen geflossen, ausgereicht von der Stadt- und Kreisspar-
kasse Leipzig. Damit hat das Kreditunternehmen im ersten 
Halbjahr 2020 wieder mehr als 70 Vereine aus der Stadt, dem 
Landkreisen Nordsachsen und Sachsen unterstützt. Die Spen-
den stammen aus Erträgen, die die Sparkasse durch den Ver-
kauf von Losen für das PS-Lotterie-Sparen im zweiten Halbjahr 
2019 erzielt hat. Über die Spenden freuen konnten sich u. a. 
der „Haus Steinstraße – Verein für Kultur, Bildung und Kontak-
te e. V., der Jugend- und Altenhilfe e. V., der Förderverein Bib-
liotheca Albertina e. V. oder der Naturschutzbund LV Sachsen.

Die Arbeit des Amtes für Wirt-
schaftsförderung und des Re-
ferates Internationale Zusam-
menarbeit bei der Erschließung 
neuer Märkte in Vietnam trägt 
Früchte: Die 2016 zwischen 
dem vietnamesischen Investor 
Aqua One Water GmbH und 
der Tilia GmbH geschlossene 
Allianz, die Aone Deutschland 
AG mit Sitz in Leipzig, baut ab 
Oktober ein neues Wasserwerk 
für 1,6 Millionen Menschen in 
der vietnamesischen Provinz 
Long An, südlich von Leipzigs 
Partnerstadt Ho-Chi-Minh-
Stadt. Es ist bereits das zweite 
Werk nach einem Neubau in 
Hanoi.

Verkündet wurde dies 
anlässlich einer neuerlichen 
Mund-Nasen-Schutz-Spen-
de der Aqua One Water an 
Deutschland, von der 100 000 
Stück an Leipzig gingen. Dafür 
kam Finanzbürgermeister Tors-
ten Bonew ins Deutsch-Viet- 
namesische Haus in Leipzig, 
in dem sich seit Februar der 
gleichnamige Verein für die 
Stärkung der Beziehungen 
zwischen den Partnerstädten 
einsetzt. Zudem wird Leip-
zig im Oktober in Ho-Chi-
Minh-Stadt auf Einladung des 
Deutschen Generalkonsulats 
Mitgastgeber zum 30. Jahrestag 
der Deutschen Einheit sein. ■

Fruchtbare Verbindung zu Vietnam

und Firmen können Teil eines 
wachsenden, branchenüber-
greifenden Netzwerks werden. 
Allerdings lebt das Netzwerk 
vom Mitmachen. Deshalb 
sollten Händler, Hersteller 
und Geschäftskunden ihre 
Angebote ab sofort unter www. 
leipzig-vernetzt.de vermark-
ten. Die ersten 50 Leipziger 
Anbieter (kleine und mittel-
ständische Unternehmen) 
unterstützt das Amt für Wirt-
schaftsförderung bei ihrem 
Einstieg mit einer Förderung 
von 500 Euro.

„Wir sehen mit einer breit 
aufgestellten Vernetzungs-

plattform die Chance, Wachs-
tums- und Umsatzbestrebun-
gen besonders von kleinen und 
mittelständigen Unternehmen 
langfristig zu stärken“, sagt 
Wirtschaftsbürgermeister Uwe 
Albrecht.  „Die Digitalisierung 
ist längst da: mit den neuen 
Technologien werden die 
Unternehmen nicht nur neue 
Märkte durch den eCommerce 
erschließen, sondern sich auch 
für Krisenzeiten stabiler auf-
stellen.“ Die technische Infra-
struktur stellt – nach städtischer 
Ausschreibung der Leistung 
– die Mercateo Gruppe aus 
Leipzig zusammen. ■

Sechs Grundstücke für individuelle Wohnkonzepte

Leipzigerinnen und Leipziger, 
die gemeinsam bauen und als 
Gruppe ihre Wohnideen ver-
wirklichen wollen, können sich 
ab sofort an einem städtischen 
Konzeptverfahren beteiligen. 
Sechs Grundstücke stehen zur 
Veräußerung im Erbbaurecht 
bereit, fünf Areale bietet das 
städtische Liegenschaftsamt  
an, ein Grundstück die Leip-
ziger Wohnungs- und Bau-
gesellschaft mbH (LWB). Zur 
Auswahl stehen in Gohlis die 
Gothaer Straße 42 (580 m²), in 
Eutritzsch die Wittenberger 
Straße 55 (490 m²), im Zent-
rum-Süd die Braustraße 22 (500 
m²) sowie in Großzschocher die 
Breitschuhstraße 28/30 (880 m²) 
und die Breitschuhstraße 31 (640 
m²). Das bebaute Grundstück 

der LWB liegt im Mockauer 
Walter-Albrecht-Weg 111-115 
mit einer Fläche von 2620 m².

„Wir freuen uns, unter-
schiedlich große Grundstücke 
über das Stadtgebiet verteilt für 
dieses Vorhaben bereitstellen 
und damit die Basis zur Ver-
wirklichung neuer kooperativer 
und inklusiver Wohnprojekte 
schaffen zu können“, so Mat-
thias Kaufmann, Leiter des 
Liegenschaftsamtes. Dr. Frank 
Amey, Leiter des Amtes für 
Wohnungsbau und Stadterneu-
erung, ergänzt: „Unser Ziel ist 
es, bezahlbares Wohnen für alle 
zu fördern und die Vielfalt an 
Wohnformen auf dem Leipziger 
Wohnungsmarkt zu erhalten“.

Je nach Grundstücksgröße 
sollen jeweils zwischen acht und 

Wohnideen gemeinsam verwirklichen: Auch hier in der Gotha-
er Straße 42 stellt das Liegenschaftsamt dafür ein 580 m² großes 
Grundstück im Erbaurecht bereit.  Foto: Liegenschaftsamt

Bauen in Gemeinschaft: Stadt und LWB starten Konzeptverfahren zur Veräußerung von Baugrundstücken im Erbbaurecht 

Spielbranche soll in 
Leipzig wachsen

Leipzig führt die sächsische 
Games-Szene an. Das ergibt eine 
neue Studie der Hochschule für 
Technik, Wirtschaft und Kultur, 
die im Auftrag der Stadt Chan-
cen und Potenziale der Branche 
gefiltert hat. Leipzig will der 
Branche zu mehr Wachstum 
verhelfen und sich dafür an 
den Handlungsempfehlungen 
der Studie orientieren.  Dazu 
gehört u. a., bestehende Ver-
anstaltungen und Messen zu 
stärken und zu untersützen, 
Öffentlichkeitsarbeit zu inten-
sivieren, gründungsfreundli-
che Rahmenbedingungen zu 
schaffen, Hochschulen bei der 
Entwicklung entsprechender 
Studiengänge zu fördern, finan-
zielle Anreize für Gründer und 
Absolventen  zu schaffen sowie 
eine Koordinierungsstelle zu 
etablieren. ■

20 neue Wohnungen entstehen. 
Das Verfahren startet mit einer 
sechsmonatigen Vorbereitungs-
phase, anschließend sind drei 
Monate Zeit, die Konzepte 
einzureichen. Nach deren Prü-
fung durch einen unabhängigen 
Gutachter entscheidet ein Aus-
wahlgremium voraussichtlich 
im 2. Quartal 2021.

Die Stadt bietet beim ge-
meinsamen Bauen auch Hilfe 
an, zum Beispiel beim Finden 
von Gleichgesinnten für ko-
operative Wohnbaukonzepte. 
Es wird Informations- und 
Netzwerkangebote geben und 
ausreichend Zeit, eine Gruppe 
zu organisieren und ein entspre-
chendes Konzept zu entwickeln.

Fragen dazu beantworten 
Fachleute am 6. August und 

am 17. September im Rahmen 
der Offenen Wohnprojektbera-
tung des Netzwerks Leipziger 
Freiheit sowie während der  
9. Wohnprojekttage am 27./28. 
November.

Für die Umsetzung des Ver-
fahrens sind verantwortlich das 
Liegenschaftsamt und das Amt 
für Wohnungsbau und Stadter-
neuerung in Zusammenarbeit 
mit dem Netzwerk Leipziger 
Freiheit (Koordinierungsstelle 
ist Ansprechpartner für die 
Baugemeinschaften: Dr. Tanja 
Korzer/Jens Gerhardt, Tel. 
9 74 93 99). Ausführliche Unter-
lagen und Exposés gibt es im 
Internet unter www.leipzig.
de/konzeptverfahren sowie un-
ter www.netzwerk-leipziger- 
freiheit.de. ■

Bernhard-Göring- 
Straße: neue  

Verkehrsführung

Mehr Sicherheit für Verkehrs- 
teilnehmer in der Richard-Leh-
mann-Straße: Die Stadt hat den 
Verkehr in der Bernhard-Gö-
ring-Straße in der Leipziger Süd-
vorstadt sowie in Connewitz 
jetzt neu organisiert. So wurde 
in einem Teilabschnitt Tempo 
30 angeordnet. Zudem ist das 
Überqueren der Richard-Leh-
mann-Straße im Zuge der 
Bernhard-Göring-Straße für 
Kraftfahrzeuge nicht mehr 
möglich. Für Radfahrerinnen 
und Radfahrer bleibt es erlaubt. 
Die Kreuzung zur Richard-Leh-
mann-Straße ist eine sogenannte 
Unfallhäufungsstelle. Allein 
von 2016 bis 2018 kam es hier 
zu zwölf Unfällen mit insge-
samt fünf Schwer- und zwölf 
Leichtverletzten. ■

http://www.L.de/baustellen
http://www.L.de/baustellen
http://www.leipzig-vernetzt.de
http://www.leipzig-vernetzt.de
http://www.
leipzig-vernetzt.de
http://www.
leipzig-vernetzt.de
http://www.leipzig.de/rosa-luxemburgstrasse
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Steffen
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Fraktionen zur Sache: Mit dieser Serie gibt das Amtsblatt den Fraktionen im Leipziger Stadtrat Gelegenheit, ihre konkreten Positionen darzulegen. In jeder neu-
en Ausgabe können sie zu kontrovers diskutierten Themen der Stadtpolitik Stellung nehmen oder Themen aufgreifen, die sich mit kommu-
nalpolitischen Zielen verbinden. Die Autorenschaft der Beiträge liegt bei den einzelnen Fraktionen.  Fotos: Stadt Leipzig/M. Jehnichen
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Jürgen
Kasek

Stadtrat

Kultur ist die Grundlage einer aufgeklär-
ten Gesellschaft. Kultur verbindet, schafft 
Räume für Erinnerung und Reflextion, 
schafft Möglichkeiten einer Verständigung 
über das Neue und zur Verarbeitung des 
Alten. Ohne Kultur keine Gesellschaft. 
Aber gerade in Zeiten der Krise wurde 
Kultur nachrangig behandelt, tauchte 
die Fragestellung, wann Konzerthäuser, 

Spielstätten und Clubs 
wieder öffnen können, 
erst am Ende auf.
Die Möglichkeiten der 
Öffnung sind deutlich 
eingeschränkt. Weniger Gäste, mehr Per-
sonal und weniger Einnahmen gefährden 
die Kultur. Es geht dabei nicht allein 
um finanzielle Fragen, es geht um eine 

nachhaltige Perspektive 
,wie es weitergehen kann. 
Schaffen wir als Stadt 
keine Grundlagen, droht 
auch mit Finanzhilfen ein 

unwiederbringlicher Verlust an Kultur, der 
für Leipzig über den Verlust von Spielstät-
ten allein deutlich hinausreicht. Deswegen 
haben wir den Antrag gestellt, jetzt ein 

Freiflächenkonzept auf den Weg zu brin-
gen, jetzt den Clubs und Spielstätten mit 
Lösungsmöglichkeiten für Veranstaltun-
gen unter die Arme zu greifen und dafür 
auch finanzielle Mittel zur Verfügung zu 
stellen. Außerdem wollen wir Clubs dau-
erhaft als kulturelle Anlagen anerkennen. 
Wir handeln jetzt – bevor es zu spät ist. 
Darum geht es. ■

Ein mobiler Duschbus für Wohnungslose 
– ein voller Erfolg in Hamburg. Das An-
gebot an fließend Wasser und Seife für die 
Körperhygiene, das in den ersten beiden 
Monaten seit seiner Inbetriebnahme von 
durchschnittlich jedem Wohnungslosen 
in der Hansestadt mindestens einmal an-
genommen wurde, soll auch im Leipziger 
Stadtgebiet Wohnungslosen an wechseln-

Leipzig braucht Schulen. Es reicht jedoch nicht 
aus, Schulgebäude zu bauen – es geht auch um 
attraktive Angebote staatlicher Schulen. Die 
Freien Schulen in der Stadt haben gerade we-
gen ihrer vielfältigen Konzepte starken Zulauf.
Mit der Möglichkeit, Gemeinschaftsschulen 
einzurichten, kann die Stadt ihr Schulnetz 
attraktiv aufstellen. Vielen Eltern ist es wich-
tig, dass es für ihre Kinder die Möglichkeit 

den Orten zur Verfügung 
stehen.
Mit der Prüfung, wie das 
Projekt auch an der Plei-
ße umsetzbar ist, hat der 
Stadtrat die Stadtverwaltung auf Antrag der 
Fraktion Freibeuter in der Ratsversammlung 
am 9. Juli 2020 beauftragt. 
Der Duschbus würde in Leipzig den Hilfe-

gibt, im Klassenverband 
über die 4. Klasse hinaus 
zu lernen. Das zeigen bspw. 
die Anmeldezahlen an der 
Nachbarschaftsschule.
Daher fordert die SPD, schon jetzt die 
vorhandenen und die noch zu bauenden 
Schulstandorte auf die Eignung zur Ge-
meinschaftsschule zu prüfen. Alle neu zu 

bus sinnvoll ergänzen, der 
die auf der Straße lebenden 
Menschen mit warmen 
Getränken, Kleidung und 
Schlafsäcken versorgt. Mit 

dem Duschbus kann zusätzlich dem Wunsch 
nach Hygiene der Obdachlosen entsprochen 
werden. Denn die Verfügbarkeit einer  
Waschgelegenheit zum regelmäßigen Wa-

planenden Schulen müssen 
auf die Eignung zur Ge-
meinschaftsschule geprüft 
werden, damit ein wohn-
ortnahes Angebot dieser 

Schulen entstehen kann.
Die SPD-Fraktion fordert die Verwaltung 
auf, ein Musterraumprogramm für Ge-
meinschaftsschulen zu erstellen, damit die 

schen ist nicht Jedermann gegeben. Viele 
wollen oder können keine Einrichtung 
für Wohnungslose aufsuchen. Jetzt heißt 
es, den Kontakt nach Hamburg zu inten-
sivieren und von den Erfahrungen der 
norddeutschen Initiatoren zu profitieren. 
Nutzen Sie die Möglichkeit und kontaktie-
ren Sie uns mit Fragen und Anregungen 
per E-Mail an: info@freibeuterfraktion.de. ■

Platzbedarfe benannt und entsprechende 
Grundstücke gefunden werden können. 
Letztlich entscheiden die Lehrerinnen und 
Lehrer, Eltern und Schülerinnen und Schüler 
darüber, ob sich ein geeignetes Gebäude zur 
Gemeinschaftsschule weiterentwickelt. Die 
Stadtverwaltung muss, wenn der Wunsch 
zur Weiterentwicklung besteht, diesen 
bestmöglich unterstützen. ■

Die Corona-Pandemie hat gravierende 
Auswirkungen auf den Haushalt der 
Stadt Leipzig. Für den Zeitraum 2020-
2022 ist mit einem bisher einmaligen 
Defizit von über einer halbe Milliarde 
Euro im städtischen Haushalt zu rechnen. 
Neben der dringend notwendigen Hilfe 
– den geforderten Schutzschirmen – von 
Bund und Land muss daher auch Leipzig 

selbst aktiv werden.  
Deshalb haben wir Vor-
schläge für eine künftige 
Konzeption zur Entschul-
dung des Haushaltes 
ins Verfahren gebracht. Im Mittelpunkt 
steht für uns die Frage, wie die enormen 
Einnahmeausfälle und die damit verbun-
denen Haushaltsdefizite sozial- und kultur-

verträglich ausgeglichen 
werden können. Zugleich 
muss die kommunale 
Investitionskraft u. a. für 
neue Schulen, Kitas sowie 

wichtige Aufgaben, wie z. B. den Klima-
schutz und die Mobilitätsstrategie 2030 
finanziell abgesichert werden. 
Um diese ambitionierten Vorhaben  um-

zusetzen, regen wir u. a. die Emission 
einer „Leipziger Stadtanleihe“ in Höhe 
von etwa 250 Mio. Euro an. Die bisher 
avisierte Entschuldung des Kernhaus-
haltes bis 2037 muss über das Jahr 2050 
hinaus angepasst werden. Das alles stärkt 
die regionale Wirtschaft und mildert die 
sozialen Auswirkungen der Corona-Pan-
demie in Leipzig spürbar. ■

Wie keine andere Branche leidet das 
Hotel- und Gaststättengewerbe unter 
den Folgen der Corona-Krise. Deshalb 
beantragte unsere AfD-Fraktion zur Rats-
versammlung am 9. Juli 2020, der Leipzig 
Tourismus und Marketing GmbH (LTM) 
zusätzliche Mittel für eine überregionale 
Werbekampagne zur Verfügung zu stellen. 
Der Hintergrund: Viele Deutsche werden 

dieses Jahr voraussicht-
lich auf Auslandsreisen 
verzichten und planen, 
ihren Urlaub vorwiegend 
im Inland zu verbringen. 
Das ist gerade für Leipzig eine Chance! 
Die Stadtverwaltung sah das genauso 
und ging mit ihrem Vorschlag für einen 
Zuschuss von 582 500 Euro sogar noch über 

den AfD-Antrag hinaus. Da 
die SPD zusammen mit der 
CDU-Fraktion erst einen 
Tag zuvor einen Antrag mit 
ähnlichem Ansinnen ins 

Verfahren gab, über welchen frühestens 
im September entschieden werden kann, 
verwies diese auf angeblich „bessere Vor-
schläge“. Unser nachdrücklicher Hinweis, 

dass bis dahin der Tourismusbranche 
diese zusätzliche Finanzspritze verwehrt 
bleibt, blieb erwartungsgemäß ungehört! 
Lediglich OBM Burkhard Jung und die 
elf AfD-Stadträte stimmten für eine zu-
sätzliche Unterstützung, drei CDU-Stadt-
räte enthielten sich und 41 Stadträte der 
Fraktionen Linke, Grüne, CDU, SPD und 
Freibeuter lehnten sie ab. ■

Sich würdig  
waschen

Schulkonzepte 
prüfen

Kultur in Zeiten 
der Krise

Corona-Krise  
klug kontern!

Stadtrat lehnt 
Hilfe ab!

Dr. Sabine
Heymann
stv. 
Fraktionsvorsitzende

Es war eines der Versprechen im Oberbür-
germeisterwahlkampf: Leipzig solle ein 
365-Euro-Jahresticket für den Öffentlichen 
Nahverkehr bekommen. Nun aber liegt eine 
wissenschaftliche Studie der Universität 
Kassel vor, die dringend davon abrät. Denn: 
eine Umsetzung in Tarifzone 110, also dem 
Stadtgebiet, würde zu Einnahmeverlusten 
von bis zu 29 Millionen Euro führen. Zwar 

ließen sich damit die 
Fahrgastzahlen um zwei 
bis sieben Millionen Passa-
giere steigern. Aber: Noch 
viel mehr Fahrgäste ließen 
sich zum Umstieg auf den ÖPNV bewegen, 
wenn mit diesen 29 Millionen das Angebot 
spürbar verbessert würde. Die Studie gibt 
somit all die Argumente wieder, die uns 

am 365-Euro-Ticket zwei-
feln lassen. Auch wir als 
CDU-Fraktion wollen den 
Leipzigern einen günsti-
gen Nahverkehr ermög-

lichen. Dafür sind aber zunächst deutliche 
Verbesserungen durch Investitionen nötig: 
im Liniennetz, bei der Taktung und bei der 
Fahrzeugflotte der Leipziger Verkehrsbe-

triebe. Mit dem 365-Euro-Ticket hat der 
Wahlkämpfer Burkhard Jung vor allem 
linke und grüne Wähler angesprochen. 
Es wird interessant sein, zu beobachten, 
ob der OBM das Vorhaben nun gegen jede 
Vernunft durchsetzen will. Die Mehrheit 
im Rat hätte er ja hinter sich. Aber: Mehr-
heiten können irren, und nicht alles, was 
mehrheitsfähig ist, ist auch klug. ■ 

365-Euro-Ticket: Was 
nun, Herr OBM?

Anzeigen

 03 41 - 86 09 73 21

  Tel. 03 41 - 86 09 73 21 ∙ www.landhaus-kueche.de
Mit Liebe gekocht. Mit Freude gebracht. Von

Landhausküche – eine Marke der apetito AG, Bonifatiusstraße 305, 48432 Rheine

Jetzt 3 x lecker
probieren!
Bestellen Sie unsere 3 DLG- 
preisgekrönten Mittagsgerichte  
zum Sonderpreis für je 6,39 €  
inklusive Dessert.

Zuverlässige und sichere tägliche Mittags-
versorgung gesucht?
Ein heißes Mittagessen schmeckt, steigert das Wohlbe	nden und ist gesund. 
Wenn es dann noch geliefert und sicher übergeben wird, ist für alles gesorgt!
Ganz gleich, in welchem Alter – es ist immer ein schönes Gefühl zu wissen, dass für alles  gesorgt ist. Für 
ein heißes Mittagessen sorgen die Kuriere der Landhausküche nun schon seit 25 Jahren. Sie bringen die 
bestellten Mittagsgerichte sicher und kontaktlos zu Ihnen nach Hause – auf Wunsch an 365 Tagen im Jahr. 
Die Menüs sind bei der Lieferung appetitlich heiß und bleiben es in der mitgelieferten Warmhaltebox bis  
zum Verzehr.

Für mehr Informationen sind wir gerne telefonisch für Sie erreichbar:  
montags bis freitags von 8.00 bis 18.00 Uhr unter der Telefon-Nummer 

MwSt-

Senkung

zu 100%

für Sie

Ihre Ansprechpartner 
für Werbung im 
Leipziger Amtsblatt

Ines Sanders
Telefon: 0341 2181-2728
E-Mail: i.sanders@
leipziger-amtsblatt.de

Borjana Krug
Telefon: 0341 2181-2726
E-Mail: b.krug@
leipziger-amtsblatt.de

Würzige Käsespezialität aus der Emilia Romagna
(djd). Der Parmesankäse ist 
ein Klassiker der italienischen 
Küche. Er steht für puren Genuss 
und mediterranes Lebensgefühl. 
Beheimatet ist der König des 
Käses, wie die Italiener ihn selbst 
nennen, in der Region Emilia 
Romagna, einer kulinarischen 
Hochburg.
Üblicherweise wird Parmigi-
ano Reggiano verwendet, um 
Speisen das gewisse Etwas zu 
verleihen, dabei ist er oft das 
eigentliche Highlight auf dem 
Teller und schmeckt am besten 
pur. Trotz seiner intensiven 

Aromen ist der fettarme, dafür 
eiweiß- und kalziumreiche Hart-
käse für jedermann bekömmlich. 
Seine natürlichen Zutaten, die 
Region, die traditionelle Her-
stellungsweise, die sich seit fast 
900 Jahren kaum verändert hat, 
und die lange Reifezeit von min-
destens zwölf Monaten machen 
seinen individuellen Charak-
ter aus. Gourmets erkennen 
einen Parmigiano Reggiano am 
Geschmack: würzig und salzig, 
ein wenig scharf und doch leicht 
bitter und süß.
Um den Parmesan pur zu ver-

kosten, sollte dieser auf alle Fälle 
am Stück gekauft und etwa 30 
Minuten vor Verzehr aus dem 
Kühlschrank geholt werden. 
Nur so entfaltet sich das Bouquet 
an Aromen. Je nach Reifegrad 
reicht die Farbe des Käses von 
einem hellen bis zu einem inten-
siven Strohgelb. Beeinflusst wird 
seine Optik durch Futter, Licht, 
Luft und Temperatur. Allgemein 
kann man sagen: je intensiver die 
Farbe, desto würziger der Käse. 
Auch die Konsistenz verrät viel 
über seinen Reifegrad. Typi-
scherweise ist Parmesan körnig 

und leicht brüchig, da er durch 
die lange Reifezeit kontinuier-
lich Wasser verliert. Er wird 
daher auch nicht geschnitten, 
sondern idealerweise mit einem 
mandelförmigen Parmesanmes-
serchen herausgebrochen. Sehr 
reifer Käse zerfällt regelrecht in 
Splitter. Der charakteristische 
Geruch ist ein besonderes Erleb-
nis. Er reicht von Milch, Joghurt 
und Molke bis hin zu geschmol-
zener Butter und Rinde. Der 
typische Duft nimmt mit dem 
Alter zu, ebenso die intensiven 
und vollen Aromen.



2021: „Leipzig – Stadt sozialer Bewegungen“
2021 will Leipzig soziale Bewe-
gungen in den Fokus rücken. 
Um das Themenjahr „Leipzig 
– Stadt sozialer Bewegungen“ 
auszugestalten, stehen insge-
samt 85 000 Euro Projektförder-
mittel zur Verfügung, für die 
beim Dezernat Kultur bis zum  
10. September Anträge gestellt 
werden können.

Um die vielfältigen Aspekte 
der Geschichte und Gegen-
wart sozialer Bewegungen in 
Leipzig sichtbar zu machen, 

sollen Vereine, Organisationen 
und Initiativen Projekte und 
Veranstaltungen entwickeln 
können. „Nachdem das Jahr 
2020 unfreiwillig zu einem Jahr 
der ‚sozialen Distanz‘ wurde, 
stellt das Themenjahr 2021 
die handelnden Menschen in 
den Mittelpunkt“, betont Kul-
turbürgermeisterin Dr. Skadi 
Jennicke. „Welche innovativen 
Ideen haben unsere Stadtgesell-
schaft vorangebracht? Welche 
sozialen Bewegungen gibt es 

heute? Und warum flackern 
Bewegungen teilweise nur kurz 
auf und verlieren dann an Kraft? 
Wir laden verschiedene Akteure 
der Stadtgesellschaft ein, diese 
Fragen zu thematisieren“, so 
Jennicke. Anknüpfungspunkt 
ist u. a. die Frauenbewegung – 
vor 110 Jahren wurde die erste 
Frauenhochschule zu Leipzig 
gegründet. 100 Jahre zählt auch 
der Caritasverband in Leipzig, 
verbunden damit ist das Thema 
Wohltätigkeit. Die Volkspark- 

oder die Kleingartenbewegung 
können eine Rolle spielen, 
Sport- und Körperkultur (Deut-
sches Turnfest 2021 in Leipzig), 
die Entstehung der Arbeiterbe-
wegung (150. Geburtstag Karl 
Liebknechts), Reformbewegun-
gen, Siedlungs- und Bauvereine 
sowie Protest- und Jugendbe-
wegungen können Thema sein. 
Details zum Verfahren und die 
Anträge gibt es im Internet. ■

www.leipzig.de/ 
themenjahr2021

Kommunales / Soziales
Leipziger Amtsblatt
18. Juli 2020 · Nr. 14 5

Beratung zum  
Ehrenamt per 

Telefon
Wer sich ehrenamtlich en-
gagieren möchte, kann sich 
telefonisch im Stadtbüro der 
Stadtverwaltung dazu be-
raten lassen. Jeden zweiten 
Dienstag von 15 bis 18 Uhr 
stehen städtische Mitarbeiter 
und Kooperationspartner der 
Freiwilligen-Agentur Leipzig 
e. V. hier Rede und Antwort 
zu allen Fragen rund um das 
Ehrenamt in Leipzig. Termine 
in den Sommermonaten sind 
der 21. Juli, der 4. August und 
der 18. August. 

Die Kurzberatung für am 
Ehrenamt Interessierte ist 
eingebettet in die Veranstal-
tungsreihe „Engagement.
Impuls“, in der sich alles rund 
um die vielfältigen Möglich-
keiten des Ehrenamts dreht. 
Mit verschiedenen Formaten 
werden in Kooperation mit der 
Freiwilligen-Agentur Leipzig 
e. V. von Juni bis Dezember 
Einsatzfelder des freiwilligen 
Engagements vorgestellt. So-
bald es die Rahmenbedingun-
gen zulassen, werden auch 
wieder persönliche Gespräche 
im Stadtbüro am Burgplatz 
angeboten. Weitere Infos unter:

Bewerbungen für Sächsischen  
Inklusionspreis ab sofort möglich
„So geht sächsisch inklusiv!“ – 
unter diesem Motto ist der mit 
insgesamt 5000 Euro dotierte 
Sächsische Inklusionspreis 
2020 der Staatsregierung aus-
geschrieben worden. Mit dem 
Preis werden Praxisbeispiele 
prämiert, die eine gleichbe-
rechtigte und selbstbestimmte 
Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft für jedermann 

eröffnen und den Prozess der 
Inklusion aktiv und nachhaltig 
voranbringen. Für vier Katego-
rien bewerben können sich alle 
im Freistaat Sachsen ansässi-
gen Organisationen, Vereine, 
Kommunen, Einrichtungen, 
Initiativen, gleich welcher 
Rechtsform. Bewerbungen 
sind unter www.inklusion.
sachsen.de möglich. ■

Masern: Ans Impfen denken

Impfen schützt: Gerade beim Masern-Impfstoff konnte die Wirksamkeit und Sicherheit des Impfstoffs bei Millionen Menschen belegt 
werden, sagt das Robert-Koch-Institut.                                                                   Foto: Adobe Stock Foto: 

Seit 1. März gilt das Masern-
schutzgesetz. Damit die ge-
setzlichen Regeln jetzt auch 
umgesetzt werden können, 
erweitert das Gesundheits- 
amt ab 20. Juli die Impf- 
sprechstunden. Termine kön-
nen vereinbart werden.

Die Impfpflicht für Masern gilt 
für alle nach 1970 Geborenen, 
die mindestens ein Jahr alt 
sind und in Gemeinschafts-
einrichtungen betreut werden 
oder beschäftigt sind, als auch 
für Personal in medizinischen 
Einrichtungen. Gemeinschafts-

einrichtungen sind u. a. Kitas, 
Schulen oder Heime. Zu den 
medizinischen Einrichtungen 
zählen zum Beispiel Kran-
kenhäuser, Arztpraxen und 
Rettungsdienste. 

Alle, die vor dem 1. März 
2020 bereits in den Einrich-
tungen betreut wurden oder 
tätig waren, haben laut Gesetz 
bis zum 31. Juli 2021 Zeit, 
einen Nachweis zu erbrin-
gen. Das Masernschutzge-
setz richtet sich nach dem 
Impfkalender der ständigen 
Impfkommission. Er empfiehlt 
die erste Masernimpfung im  

11. bis 14. Lebensmonat und 
die zweite Impfung im 15. bis  
23. Lebensmonat. Allen älteren 
Kindern und Erwachsenen ohne 
zwei Impfungen wird empfoh-
len, diese sobald wie möglich 
nachzuholen. 

Die nach den Sommerferien 
neu in die Schule kommenden 
Erstklässler müssen bis zur 
Einschulung zwei Masernimp-
fungen erhalten haben. Wenn 
bei Schulbeginn kein ausrei-
chender Schutz vorliegt, können 
die Erstklässler zwar die Schule 
besuchen, dürfen aber nicht im 
Hort betreut werden. 

Gesundheitsamt erweitert Impfsprechstunden / Erstklässler benötigen zwei Impfungen

Mit den erweiterten Sprech-
stunden haben Menschen, 
die einen Masernimpfschutz 
nachweisen müssen, neben 
den niedergelassenen Ärzten 
eine weitere Möglichkeit die 
notwendigen Impfungen zu 
erhalten. Termine für die Ma-
sernimpfung gibt es telefonisch 
unter 1 23 68 60, Fragen zur Ma-
sernimpfung können per E-Mail   
an masernschutzgesetz@ 
leipzig. de an das Gesundheits-
amt gerichtet werden. ■ 

www.leipzig.de/
engagementimpuls

Kinder- und 
Jugendreport 

erschienen
117 von 126 Leipziger Schulen 
haben im Schuljahr 2018/19 
983 Ganztagsangebote be-
reitgestellt (2017: 109 von 123 
Schulen). Die Stadt förderte sie 
mit rund 3,14 Mio. Euro (2017: 
2,95 Mio. Euro). Darüber – und 
über vieles mehr – informiert 
der Kinder- und Jugendreport 
2019. Bereits zum 16. Mal gibt 
die Stadt darin einen Überblick 
über die Entwicklungen und 
Eckdaten der Kinder- und Ju-
gendhilfe sowie die Leistungen 
für Familien aus den Bereichen 
Sport, Kultur und Umwelt. Der 
Report wurde kürzlich in der 
Dienstberatung des Oberbür-
germeisters bestätigt und steht 
ab sofort zum Download unter 
www.leipzig.de/jugend-fami 
lie-und-soziales zur Verfügung. 
Neben den aktuellen Jahresda-
ten von 2018 stellt der Bericht 
die Arbeitsweise der Kinder- 
und Jugendhilfe dar. Öffentlich 
gemacht werden Analysen, 
Befunde und Perspektiven 
ausgewählter Arbeitsfelder, 
die auch in diesem Jahr weiter-
entwickelt wurden.  Außerdem 
gibt es Informationen u. a. zu 
Kindertagesstätten und Kinder-
tagespflege, zum Allgemeinen 
Sozialdienst, zu Hilfen zur Er-
ziehung und Inobhutnahmen, 
zur Kinder- und Jugendförde-
rung, zu Beratungsangeboten, 
zum Kindschaftsrecht, zum 
Unterhaltsvorschuss und El-
terngeld. ■

Spielplatz auf Kids-Campus wird für Familien geöffnet
Auch wenn ein pinker Leopard 
das große hölzerne Eingangs-
tor bewacht – Familien wird 
er den Eintritt zum neuen 
Abenteuerspielplatz zwischen 
Friedrich-Dittes-Straße 9 und 
Borsdorfer Straße nicht ver-
wehren. Das Abenteuerdorf 
komplettiert den Kids-Campus 
in Anger-Crottendorf, eine 
neue Begegnungsstätte des 
Städtischen Eigenbetriebs Be-
hindertenhilfe (SEB). Behinderte 
Kinder sollen hier – unabhängig 
von ihren persönlichen Voraus-
setzungen  – spielerisch lernen, 
sich zu bewegen und mit ihren 
Familien Weggefährten und 
neuen Freunden begegnen.  

Ab 24. Juli steht auf dem rund 
10 000 m² großen Gelände nun 
neben der Komplex-Kita für 

220 Kinder (Dschungel-Bande), 
dem heilpädagogischen Hort 
für 220 Kinder (Welt-Entde-
cker), dem Regenwald-Bis-
tro sowie einem Veranstal-
tungsraum (Buschtrommel) 
ein Abenteuerdorf offen. „Wir 
haben uns dazu entschlossen, 
unser tolles Außengelände 
außerhalb der Betriebszeiten 
auch für Familien zu öffnen 
und somit einen Beitrag zur 
Aufwertung des Stadtquartiers 
zu leisten“, so Peter Böhmer, 
Betriebsleiter des SEB. 

Der großzügige Spielplatz 
kann im Sommer montags bis 
freitags von 16.30 Uhr bis ca. 
20.30 Uhr und an den Wochen-
enden von 10 Uhr bis ca. 20.30 
Uhr öffentlich besucht werden. 
Familien mit kleineren Kindern 

Regiostars Award: Stadt bewirbt 
sich mit Bürgerbahnhof Plagwitz

Gemeinsam mit der Initiative 
Bürgerbahnhof Plagwitz be-
wirbt sich die Stadt derzeit um 
den sogenannten Regiostars 
Award. Die Auszeichnung der 
Europäischen Kommission kürt 
die innovativsten regionalen 
Projekte Europas. Insgesamt 
206 Beiträge sind hierfür in die-
sem Jahr eingegangen, Bürger 
können online ihr Lieblingspro-
jekt auswählen. „Die Entwick-
lung des Bürgerbahnhofs – eine 
Koproduktion mit Anwohnern 
und Initiativen auf Augenhöhe 
– ist aus meiner Sicht ein Vorbild 
für Stadtentwicklung“, sagt Dr. 
Frank Amey, Leiter des Amtes 
für Wohnungsbau und Stadt- 
erneuerung. „Ich hoffe, dass 
dieses Projekt in Europa Schule 

macht und auch beim Voting 
viele Unterstützer findet.“ Die 
Abstimmung läuft auf der Platt-
form https://regiostarsawards.
eu. Der Bürgerbahnhof Plag-
witz fällt hier in die Kategorie 
„Urban development“ (Urbane 
Entwicklung). “

Auf dem Gelände des ehe-
mals größten Industrieverlade-
bahnhofs Europas in Plagwitz 
ist in den vergangenen Jahren 
ein Grünzug entstanden. Viele 
tausend Menschen nutzen jähr-
lich das Areal, etwa den Bau-
spielplatz, einen Obstgarten, 
Graffiti-Flächen oder das Café.  
Idee und Umsetzung fußen auf 
den Aktivitäten von Bürgern in 
Kooperation mit der Initiative 
Bürgerbahnhof Plagwitz. ■

Herzstück des Kids-Campus: Das Abenteuerdorf, in das ab  
24. Juli Familien herzlich eingeladen sind, auch wenn deren Kin-
der nicht die Kita und den Hort besuchen.  Foto: SEB

www.leipzig.de/
masern

Astrid-Lindgren-Schule  
erhält Verbindungsgebäude

Die Astrid-Lindgren-Schule in 
der Volksgartenstraße 16 und 
das Schulgebäude Löbauer 
Straße 46 sollen künftig einen 
verbindenen Mehrzweckbau 
erhalten, entschied die Dienst-
beratung des Oberbürgermeis-
ters am 14. Juli. Geplant ist ein 
zweigeschossiger Holzbau, der 
zwischen den Schulen steht und 
Übergänge zu beiden Schulen 
erhält. Der Baubeginn ist für 
Herbst 2021 geplant, in einem 
Jahr soll das Objekt fertigge-
stellt sein. 

finden auf der Außenspielflä-
che u. a. einen Rutschenturm, 
einen Kletterdschungel, Sand-
spielplätze mit Matschbereich, 
ein Entdecker-Labyrinth mit 
Tierspurenpfad, Fahrstrecken 
für mitgebrachte Laufräder und 
Roller, Schaukeln und einen 
kleinen Fußballplatz. Während 
der Spielplatzöffnungszeiten 
lädt das angeschlossene Re-
genwald-Bistro mit großer 
Sonnenterrasse und einem 
Snackangebot zum Genießen 
und Entspannen ein. Das Bistro 
sucht übrigens noch personelle 
Verstärkung, Interessierte kön-
nen sich beim SEB bewerben. 
Wer private Feiern, Workshops 
oder Seminare plant, kann ab 
Oktober auch die Buschtrom-
mel mieten. ■

www.leipzig.de/
jugend-familie-und 
soziales

Basaltsäulen, unterschiedlich 
hoch, die, mit Ketten um-
schlungen, den jähen Abbruch 
von Lebensläufen symboli-
sieren: Dieser Gedenkstein 
im Elsapark, versehen mit 
der Inschrift „Die Würde des 
Menschen ist unantastbar.“soll 
künftig Besucher und Passan-
ten innehalten lassen. Nahe 
am Rabet soll er an die 143 
Frauen und Männer erinnern, 
die seit 1990 in Leipzig  an den 
Folgen ihres Drogenkonsums 
verstorben sind. Öffentlich 
übergeben wird der Stein am   
21. Juli, dem nationalen Ge-
denktag für verstorbene Dro-
genabhängige, um 14 Uhr. 
Um diesen Tag lebendig zu 

„Stein des Anstoßes“

gestalten, lädt die Interessen-
gemeinschaft Gedenkstein 
(IG) Bürgerinnen und Bürger 
zur Einweihung dieses neuen 
Gedenkortes herzlich ein. 

Die IG war es auch, die 
den Stein sprichwörtlich ins 
Rollen gebracht hatte. „Wir 
wollten mehr Bewusstsein 
dafür schaffen, dass Drogen-
konsum ein Thema ist, das 
jeden selbst oder im Freundes-, 
Familien-, oder Bekannten-
kreis betreffen kann“, sagt  
Jacqueline Netwall als Spre-
cherin. „Gerade deshalb ist es 
wichtig, dass das Andenken 
inmitten des öffentlichen Le-
bens stattfindet; dort wo jene 
Menschen waren, die heute 
nicht mehr unter uns sind, 
und für die, die noch da sind 
und nach wie vor unsere Un-
terstützung brauchen.“ 

Mit der Errichtung des 
Gedenksteins sei nicht nur ein 
Ort der Erinnerung geschaffen, 
sondern auch ein „Stein des An-
stoßes“, formuliert Sozialbür-
germeister Thomas Fabian, der 
am 21. Juli ein Grußwort halten 
wird. Er solle zum Nachdenken 
anstoßen über den Umgang mit 
konsumierenden und drogen-
abhängigen Menschen. 

Das Geld für den Stein hat 
die IG seit 2006 in vielen Ver-
anstaltungen über Spenden 
zusammengetragen. Unter-
stützt von Ämtern der Stadt 
und aktuell untermauert durch 
einen  Stadtratsbeschluss vom 
20. Mai, haben die Akteure 
jetzt einen wichtigen Schritt in 
punkto Erinnerungskultur für 
Familien und Freunde abschlie-
ßen können. Was bleibt, ist ein 
Auftrag für alle: drogenabhän-
gigen Menschen zu helfen und 
ihnen mit Würde zu begegnen. ■

Am 21. Juli weiht Leipzig einen Gedenkort 
für verstorbene Drogenabhängige ein

Die Zwänge der Sucht: Die 
Ketten um den Gedenkstein 
machen sie sichtbar. Entwurf/ 
Realisierung: F. Weide/J. Hausotte

Beate Ginzel soll künftig 
Referat Digitale Stadt leiten

Dr. Beate Ginzel soll künftig 
an der Spitze des 2019 gegrün-
deten Referates Digitale Stadt 
stehen. Die Stadt folgt damit 
der Empfehlung einer Aus-
wahlkommission, der Stadt-
rat wird im Oktober entschei-
den. Die studierte Architektin 
und Wirtschaftsingenieurin 
hat bisher den Aufbau des 
Referates amtierend geleitet. 
Zuvor war sie seit 2014 als 
Abteilungsleiterin  Stadtum-
bau/Stadtentwicklung für 
die Stadt tätig. ■

Dr. Beate Ginzel. 
 Foto: Olaf Martens

Im November 2019 hatte der 
Stadtrat die Sanierung der bei-
den Schulgebäude beschlossen. 
Entstehen soll ein Schulcampus 
mit zwei je 3,5-zügigen Grund-
schulen. Um den Campus zu 
realisieren, werden einzelne 
Funktionen beider Schulen wie 
Hort, Schulbibliothek, Gardero-
ben, Foyer und Sanitärbereiche 
in dem neuen Mehrzweck-
gebäude zusammengefasst 
werden. Die Baukosten sollen 
bei 2,8 Mio. Euro liegen, eine 
Förderung wird angestrebt. ■

Anja Jackes als neue 
Kulturamtsleiterin vorgeschlagen
Dr. Anja Jackes soll künftig das 
Kulturamt der Stadt leiten. Den 
Vorschlag der Dienstberatung 
auf Empfehlung der Auswahl-
kommission wird der Stadtrat 
voraussichtlich im September 
behandeln. Die 1974 in Leipzig 
geborene Kunsthistorikern 
leitet aktuell den Fachbereich 
Kultur der Stadt Halle (Saale). 
Zuvor war sie dort bereits Ab-
teilungsleiterin Bildende Kunst, 
Museen und Stadtgeschichte.  
Insgesamt 33 Bewerbungen wa-
ren für die Stelle eingegangen. ■

Dr. Anja Jackes. 
 Foto: Andreas Bartsch  
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Im Umweltinformati-
onszentrum geben Mitar-
beiter der Unteren Natur-
schutzbehörde der Stadt 
am 13. August von 15.30 
bis 16.30 Uhr fachlichen 
Rat, wie man mit Insek-
ten umgeht, z. B. wenn 
ein Wespennest auf dem 
Privatgrundstück entdeckt 
wird. Anmeldung unter 
Tel. 1 23 67 11, die Beratung 
ist kostenfrei. ■

Nach rund viermonatiger 
Bauzeit hat der Südwestteil 
des Grünen Bogens Pauns-
dorf im Kreuzungsbereich 
Hohentichelnstraße/An den 
Theklafeldern einen neu ge-
stalteten Eingangsbereich er-
halten. Darüber hinaus wurde 
der bereits 2017 eingeweihte 
Sport- und Spielplatz mit 
neuen Angeboten ergänzt.

„Damit ist das größte 
Projekt der Freiraument-
wicklung im Leipziger Nor-
dosten um einen weiteren 
Baustein ergänzt worden“, 
sagt Umweltbürgermeister 
Heiko Rosenthal. Rüdiger 
Dittmar, Leiter des Amtes 
für Stadtgrün und Gewässer 
betont: „Uns ist es grundsätz-
lich wichtig, die Freiräume 
gemeinsam mit der Bürger-
schaft zu entwickeln. Deshalb 
danken wir dem Jugendcafé 
,Die Brücke‘, dem Offenen 
Freizeittreff ,Crazy‘ und 
den beteiligten Paunsdorfer 
Kindern und Jugendlichen 
für ihr Engagement und die 
Unterstützung im Prozess.“

Ab sofort empfängt ein 
einladender 145 Quadratme-
ter großer Eingangsplatz mit 
zwei aus der Ferne sichtbaren 
Wegweisern die Besucher. 
Die floralen Motive der 3,95 
Meter und 1,45 Meter hohen 
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Karte warnt vor Regenschäden

Farbige Markierungen zeigen Areale, die bei Starkregen besonders gefährdet sind.   Foto/Karte: L-Gruppe / Amt für Geoinformation

Grüner Bogen  
noch attraktiver

Stelen aus Corten-Stahl er-
innern an die Wegweiser im 
2019 neuentwickelten Guts- 
park Paunsdorf. Sie bilden 
das Thema „Natur in der 
Stadt“ ab und bieten einen Be-
zug zur alten Ortslage Pauns- 
dorf. Rahmende Sitzkanten 
aus Beton unterstützen die 
Orientierung und erhöhen die 
Aufenthaltsqualität.

Der 4700 Quadratmeter 
große Sport- und Spielplatz 
hat eine Calisthenics-All-
round-Fitnessanlage zur 
freien sportlichen Betätigung 
erhalten. Eine Slackline zum 
Balancieren, ein Rodeoboard 
mit Wipp- und Drehfunktion 
sowie eine Tischtennisplatte 
ergänzen die vorhandenen 
Streetball- und Fußballplätze. 
Zusätzliche robuste Sitzmö-
bel aus Beton runden das 
Ensemble ab. 

Die Kosten für Planung 
und Bau betrugen rund 
147 000 Euro. Die Bauarbeiten 
wurden von der Firma Aé 
Landschaftsbau aus Lossatal 
ausgeführt. Geplant wurde 
die Anlage vom Büro Häfner 
Jiménez Betcke Jarosch Land-
schaftsarchitektur GmbH aus 
Berlin in Zusammenarbeit mit 
Jan Viecenz, Diplom-Bildhau-
er aus Halle (Saale) für die 
Wegweiser. ■

Neue Eingangszone und 147 000 Euro für 
Neugestaltung von Spiel- und Sportplatz

Paddeln im Einklang mit der Natur

Die Stadt Leipzig möchte der 
künftigen touristischen Nut-
zung ihrer Gewässer einen ver-
lässlichen Rahmen geben. Daher 
ist das Verfahren zur Aufstel-
lung des Wassertouristischen 
Nutzungskonzepts (WTNK) 
eingeleitet worden. Die damit 
verbundene strategische Um-
weltprüfung stellt sicher, dass 
das neue WTNK der künftigen 
Auenentwicklung nicht entge-
gensteht. Daneben erfolgt eine 
formelle Öffentlichkeitsbeteili-
gung. In diesem Rahmen haben 
sowohl die Träger öffentlicher 
Belange, dazu gehören unter 
anderem auch die Umweltver-
bände und Umweltvereine, als 
auch Bürgerinnen und Bürger, 
die Möglichkeit, ihre Interessen 
einzubringen.

Im Rahmen des Wassertou-
ristischen Nutzungskonzepts 
werden die Auswirkungen des 

Wall of Fame  
in Engelsdorf  
freigegeben

Ein Hauch von New York in 
Leipzig-Engelsdorf: 40 Jahre 
nach der ersten Wall of Fame 
in New York/East Harlem kann 
sich nun auch Engelsdorf mit 
einer legalen Wand schmücken, 
an der sich Graffiti-Künstler 
treffen und sprayen können. 
Auf dem Freizeitareal an der 
Hans-Weigel-Straße 2b wurde  
eine weitere legale Sprühmög-
lichkeit an die Szene übergeben. 
Das Gelände befindet sich direkt 
neben dem P+R Parkplatz am 
S-Bahnhaltepunkt Engelsdorf.

Möglich wurde die neue Wall 
of Fame durch das großzügige 
Engagement der MFPA Leipzig 
GmbH in Zusammenarbeit mit 
den Straßensozialarbeitern der 
Stadt Leipzig, dem Ortschafts-
rat Engelsdorf und dem Inter-
nationalen Bund (IB) e.V. 

Durch mehrere Beschlüs-
se des Leipziger Stadtrates 
ist die Koordinierungsstelle 
Graffiti in Leipzig seit 2015 
damit beauftragt worden, le-
gale Möglichkeiten für kreative 
Graffiti-Sprayer in der Stadt 
zu schaffen. Die Wall of Fame 
in Leipzig-Engelsdorf ist ein 
Ergebnis davon. ■

„Kultur e. V.“ ist Gastgeber 
für 29. Tag des Gartens

Leipzigs Kleingärtner feiern 
wieder. Auch in Zeiten von 
Corona will der Leipziger 
Stadtverband seine gute 
Tradition fortsetzen, jährlich 
zum Tag des Gartens einen 
Leipziger Verein größer 
vorzustellen, vor allem aber 
ihre aktivsten Mitstreiter 
zu ehren. Am 1. August ab  
13 Uhr wird daher zum 
29. Tag des Gartens in den 
Leipziger Kleingartenverein 
„Kultur e. V.“ im Stadtteil 
Anger-Crottendorf eingela-
den. Auch Leipzigs Umwelt-
bürgermeister Heiko Rosent-
hal hat eine kleine Rede ange-
kündigt und wird die Sieger 
im kommunalen Wettbewerb 
„Naturnahe Kleingarten“ 
auszeichnen. Kleingarten-

freunde und Familien können 
sich außerdem auf Kamel-
reiten, Wasserball, Bowling 
Hüpfburg und Trampolin 
freuen. Versorgt werden 
die Gäste vom Kuchenbasar 
und aus der Gulaschkanone. 
Unterhaltung bieten Schau-
steller, Aussteller und die 
Band „Teeleen“. ■

Befahrens der Gewässer sowohl 
mit muskelbetriebenen als auch 
mit motorisierten Booten auf 

naturschutzrechtlich geschützte 
Arten und Lebensräume ermit-
telt, fachlich bewertet und  Len-
kungsmaßnahmen entwickelt. 

Die Weiterentwicklung des 
touristischen Gewässerver-
bundes trägt dazu bei, quar-
tiersnahe wassersportbezogene 
Aktivitäten und die hierfür 
geeigneten Gewässer als Erho-
lungsraum sowie für die Fahr-
gastschifffahrt zu nutzen. Trotz 
bisher positiver Ergebnisse des 
naturschutzfachlichen Moni-
torings gab es vonseiten des 
Naturschutzes immer wieder 
große Bedenken zur weiteren 
Entwicklung des Leipziger 
Neuseenlands, weshalb 2017 
mit der Fortschreibung des 
WTNK aus dem Jahr 2005 be-
gonnen wurde. ■

Paddeln ohne Störung der Natur: Das neue Nutzungskonzept soll 
zeigen, wo das wie möglich ist. Foto: Stefan Nöbel-Heise

n Auf einen Blick

Möhrchenheft

Hilfe gegen Wespen

Spielplatz Eden

Der Spielplatz Edengar-
ten im Südosten Leipzigs 
bleibt wegen Bauarbeiten 
bis voraussichtlich Ende 
August gesperrt. Die alten 
Holzspielgeräte werden 
durch Kletterturm mit Rut-
sche, Sitzkarussell, Reck, 
Hängematte und Balltrich-
ter ersetzt. Gesamtkosten: 
rund 46 700 Euro. ■

Viel Platz für Sport und Entspannung: der neue Sport- und Spielplatz  
am Grünen Bogen Paunsdorf. Foto: Jens Betcke

Rechtzeitig vor Ferienbe-
ginn hat die Stadt Leipzig 
mit Blick aufs neue Schul-
jahr das „Möhrchenheft“ 
an 34 Leipziger Grund-
schulen mit 3300 Schülern 
kostenlos verteilt. Das 
Hausaufgabenheft vermit-
telt den Kindern an Grund-
schulen in vier Teilen die 
Themen Nachhaltigkeit,
Klimaschutz, Fairer Han-
del und Biodiversität. ■

Ob ein Grundstück bei au-
ßergewöhnlich starken Nie-
derschlägen durch Überflu-
tungen gefährdet ist, können 
Hauseigentümer, Planer und 
Architekten in Leipzig künf-
tig online recherchieren. Die 
Starkregen-Gefahrenkarte 
im Geoportal der Stadt Leip-
zig ist unter www.leipzig.
de/starkregen abrufbar und 
stellt drei Regenszenarien 
mit unterschiedlicher sta-
tistischer Wiederkehrzeit 
farbig dar. 

„Die Karte soll Bürgerinnen 
und Bürgern helfen, das Risi-
ko eines Schadensereignisses 
besser einzuschätzen und 
Schutzmaßnahmen für betrof-
fene Gebäude in Betracht zu 
ziehen“, erläutert der Leiter 
des Leipziger Verkehrs- und 
Tiefbauamtes (VTA), Michael 
Jana. Entwickelt wurde die 

Anwendung von der Stadt 
Leipzig und den Leipziger 
Wasserwerken unter wissen-
schaftlicher Begleitung des 
Instituts für Wasserbau und 
Siedlungswasserwirtschaft der 
HTWK Leipzig.

„Die klassische Ableitung 
über die Kanalisation stellt 
nicht die alleinige Lösung für 
den Umgang mit zunehmend 
heftigen und kleinräumigen 
Regenereignissen dar“, erklärt 
der Technische Geschäftsführer 
der Wasserwerke, Dr. Ulrich 
Meyer. „Die Kanäle wären 
dann für den Normalbetrieb 
viel zu groß.“ 

Andere Lösungen müssen 
her. „Die wassersensible Stadt- 
entwicklung ist ein wichtiger 
Baustein im Umgang mit 
den aktuellen Klimaentwick-
lungen“, betont der Leiter 
des Amtes für Umweltschutz 
Peter Wasem. Flächen, auf die 

Niederschläge fallen und die 
potenziell zum Rückhalt, zur 
Verdunstung oder Versicke-
rung geeignet sind, können 
bei entsprechender Planung 
Überflutungsrisiken abfedern. 
Anwohner könnten durch die 
Entsiegelung von Flächen in 
Höfen oder Einfahrten oder die 
Begrünung von Dächern auch 
selbst aktiv werden.

Die Karte wurde auf der 
Grundlage dynamischer mo-
delltechnischer Computersi-
mulationen erstellt. Die aus den 
Modellberechnungen abgeleite-
ten Szenarien versuchen dabei 
nicht, ein reales Ereignis abzu-
bilden, sondern sie zeigen die 
Gefahren auf, die bei verschie-
denen Starkregenereignissen 
auftreten können. Grundlage 
für die Berechnungen ist ein 
digitales Geländemodell von 
Leipzig, in dem Höheninfor-
mationen aus einer Laserscan-

befliegung vom Staatsbetrieb 
Geobasisinformation und 
Vermessung Sachsen aus dem 
Jahr 2010 abgeleitet wurden, 
sowie Oberflächenbefesti-
gungsinformationen aus einer 
Befliegung aus dem Jahr 2018. 

Im Gegensatz zu Hoch-
wasser-Gefahrenkarten hat 
die Starkregen-Gefahrenkarte 
keinen eigenen Rechtscharak-
ter und zieht keine Bauverbote 
nach sich. Eigentümer, die 
wissen wollen, wie stark ihr 
Grundstück gefährdet ist, und 
vorsorgen wollen, können 
über die Karte eine grund-
stücksbezogene Detailaus-
kunft beantragen. Erschlie-
ßende und Bauwillige werden 
im Rahmen der notwendigen 
Antragstellungen beraten. ■

Starkregen-Gefahrenkarte online einsehbar: Gefährdung durch Überflutung dargestellt

Wassertouristisches Nutzungskonzept soll Befahrung der Gewässer und Artenschutz verbinden

www.leipzig.de/
starkregen

Werden immer beliebter: Leip-
zigs Kleingärten.  Foto: StdK
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PKW-Ankauf, Tel. 4 41 06 61
Schaller Automobile, Plautstr. 17

Ankauf PKW

Wohnmobile /-wagen

Kaufe Wohnmobile & Wohnwagen
03944-36160, Fa. www.wm-aw.de

Achtung Campingplatzauf-
lösung! Mehrere Wohnwagen 
im guten Zustand preisgünstig 
abzugeben. Termin unter 
0152 - 33 96 35 13.

Bücher
+++ BÜCHER wegwerfen? Nein bitte nicht! 
Wir nehmen jedes Buch kostenlos an. Nun auch 
Postkarten, CDs, DVDs, alte Fotos, Grafiken +++ 
Antiquariat Central W33 Georg Schwarz Str. 12 
/ Mo-Frei 12-18 / Leipzig - 24842370

Wildbekämpfung

Probleme mit Waschbär, Fuchs 
oder Marder? Ich helfe Ihnen 
schnell und effektiv! Ursachen-
bekämpfung, Fallenberatung 
und Fang, tierschutzgerech-
ter Umgang, Vergrämungs-
maßnahmen vor Ort. E-Mail: 
kontakt@nelke-jagd.de, Tel.: 
0162/7617090

Sie haben das Leipziger Amtsblatt 
nicht bekommen?

Telefon: 0341 / 2181-5425
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Stadt Leipzig ihnen die Möglichkeit, sich auch tagsüber in 
Notunterkünften aufzuhalten. Menschen ohne Wohnsitz 
müssen deshalb bis Ende September 2020 keine Gebüh-
ren für einen Platz in einer Notunterkunft bezahlen. Die 
Entscheidung gilt unter Vorbehalt der der Entwicklung 
der allgemeinen Situation um die Corona-Pandemie. (VII-
DS-01091-DS-01)

Feststellung der Jahresabschlüsse
Für das Jahr 2018 haben die Stadträte die Jahresabschlüsse 
für folgende städtische Eigenbetriebe bestätigt: Oper Leip-
zig, Schauspiel Leipzig sowie Theater der Jungen Welt. 
(VII-DS-00947, VII-DS-01005, VII-DS-00826)

Notunterbringung von obdachlosen Männern 
50 zusätzliche Plätze stellt die Stadt Leipzig obdachlosen 
Männern zur Verfügung, um sie während der Corona-
Pandemie zu unterstützen. Die Plätze in der Notunter-
kunft Torgauer Straße 290 stehen zunächst bis Ende des 
Jahres bereit. So wird eine dichte Belegung der Räume 
vermieden und dem Risiko einer Ansteckung mit dem 
Coronavirus entgegengewirkt. Für denselben Zeitraum 
bekommen die in allen Leipziger Notunterkünften leben-
den obdachlosen Männer kostenlos drei Mahlzeiten am 
Tag. (VII-DS-01102-DS-01) 

Terminplan zur Aufstellung des Doppelhaushaltes 2021/22
Um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die 
Haushaltslage der Stadt zu berücksichtigen, musste der 
Terminplan zur Aufstellung des kommenden Doppel-
haushaltes angepasst werden. Die Stadtverwaltung geht 
von einer deutlichen Verschiebung der Beschlussfassung 
aus. Die Änderung hat die Ratsversammlung mehrheitlich 
beschlossen. Spätestens wenn der Entwurf des Haushaltes 
vorgelegt wird, entscheidet der Stadtrat über den Zeit-
punkt der Beschlussfassung für den Haushaltsplan 2022. 
(VII-DS-01107, VII-DS-01107-ÄA-02, VII-DS-01107-ÄA-03)

Schulnamensgebung für die Schule am Adler 
Die Grundschule in der Baumannstraße 13 bekommt einen 
neuen Namen. Mit dem einstimmigen Votum der Stadträte 
wird sie ab dem 1. August 2020 „Schule am Grünen Gleis“ 
heißen. (VII-DS-01124) 

Anfragen durch Jugendparlament
Der Oberbürgermeister setzt sich beim Freistaat Sachsen 
für die Aufnahme des Jugendparlaments als Organisation 
in die Sächsische Gemeindeordnung ein. So soll das Gremi-
um Antrags- und Anfragenrecht in der Ratsversammlung 
bekommen. (VII-A-00633-ÄA-03)

Nachhaltige Mobilität und Aufenthaltsqualität im Quartier
Die Stadtverwaltung prüft, ob in ausgewählten Bereichen 
der Stadt Pilotprojekte zur Einrichtung von Fußgänger-
zonen durchgeführt werden können. Ein besonderes 
Augenmerk wird dabei auf die Katharinenstraße gelegt. 
(VII-A-00678-VSP-01, VII-P-00536-DS-02)

Gastronomische Nutzflächen erweitern 
Gastronomiebetriebe können die Erweiterung ihrer Sitz-
flächen um 20 Prozent beantragen. Die im Normalfall 
dafür  anfallenden Gebühren werden im Jahr 2020 nicht 
erhoben. Die Erweiterung darf keinen negativen Einfluss 
auf den Verkehr sowie die Sicherheit haben. Bei einer 
Einzelfallprüfung ist eine Erweiterung von mehr als 20 
Prozent ebenfalls möglich. So sollen die durch die Corona-
Krise entstandenen wirtschaftlichen Verluste ausgeglichen 
werden. (VII-A-01251-VSP-01) 

Sondernutzung von Flächen des ruhenden Verkehrs  
Von Freitag bis Sonntag soll es den Gewerbetreibenden, 
Einzelhandel und sozialen Projekten ermöglicht wer-
den, von 11 bis 22 Uhr den ruhenden Parkraum oder 
die Fahrbahn zu nutzen. Auf formlosen Antrag sollen 
sie dort Tische, Stühle und Auslagen aufstellen dürfen, 
um so den Abstand von 1,5 Metern einzuhalten, der als 
Maßnahme gegen mögliche Infektionen mit dem Corona-
virus vorgeschrieben ist. So können die Betriebe einer 
Verschlechterung ihrer ökonomische Lage im Zuge der 
Corona-Krise vorbeugen Über die Anträge entscheidet 
die Stadt in Einzelfallprüfungen. (VII-A-01377-VSP-01)

Verurteilung von und Engagement gegen jede Form von 
antimuslimischen Rassismus und Islamfeindlichkeit

Die Stadt Leipzig verurteilt jede Form von antimusli-
mischem Rassismus und Islamfeindlichkeit. In diesem 
Zusammenhang erstellt sie bis Ende des Jahres ein Prä-
ventionskonzept und sorgt für finanzielle Absicherung 
der Bildungsarbeit in dem Bereich. (VII-A-00689)

Gemeinschaftsschulen und Oberschulen Plus  
Die Stadt Leipzig setzt die im sächsischen Koalitionsver-
trag verankerte Möglichkeit, Gemeinschaftsschulen ein-
zurichten, um. Die ersten Ergebnisse der Prüfung, welche 
Schulen dafür geeignet sind, werden bis Ende des Jahres 
vorgelegt. Auch bei Neubauvorhaben soll der Aspekt 
mitbedacht werden. Zusätzlich prüft die Stadtverwaltung, 
ob an der Nachbarschaftsschule Leipzig die Einrichtung 
einer gymnasialen Oberstufe ermöglicht werden kann. 
(VII-A-00776, VII-A-00776-ÄA-02)

Aufwandsentschädigung für Kleingartenvereine 
Die Leipziger Kleingartenvereine kümmern sich nicht nur 
um Kleingartenanlagen, sondern pflegen auch die dazu-
gehörigen öffentlich zugänglichen Flächen. Die Kosten 
für Aufwandsentschädigungen für diese Aufgabe werden 
in dem kommenden Haushalt eingeplant. (VII-A-00824) 

Start- und Landeverfahren für DHL 
 am Flughafen Leipzig/Halle

Der Oberbürgermeister setzt sich für eine gleichmäßigere 
Bahnverteilung in den Nachtstunden am Flughafen Leip-
zig/Halle ein. So soll der Fluglärm reduziert werden. Das 
Thema soll er in der kommenden Sitzung der Fluglärm-
kommission ansprechen. (VII-A-00864-VSP-01)

Klare Grenzen für Silvesterfeuerwerk
Die Stadträte wollen Regeln für das Abbrennen von Feu-
erwerken festlegen. Dafür prüft die Stadt, ob Kleinfeuer-
werke, wie das klassische Silvesterfeuerwerk, ganzjährig 
untersagt werden können. Zur Prüfung steht darüber 

Annahme von Spenden, Schenkungen  
und ähnlichen Zuwendungen

Die Ratsversammlung hat die Entgegennahme einer Reihe 
von Spenden für die Stadt Leipzig und ihre Eigenbetriebe 
einstimmig beschlossen. Die aktuell zur Abstimmung ge-
stellten Zuwendungslisten des Dezernats Finanzen umfass-
ten Spenden bis zum 2. Juni 2020. Durch eine zum 1. Januar 
2014 in Kraft getretene Neuregelung in der Sächsischen 
Gemeindeordnung bedarf die Annahme oder Vermittlung 
von Spenden, Schenkungen oder ähnlichen Zuwendungen 
der Entscheidung des Stadtrats. (VII-DS-01407)

Wahl des Beigeordneten für  
das Dezernat Stadtentwicklung und Bau

Im Rahmen einer geheimen Wahl wurde Thomas Dien-
berg mit 45 Pro-Stimmen zum neuen Bürgermeister für 
Stadtentwicklung und Bau gewählt. Seine Arbeit im De-
zernat wird er ab dem 1. September 2020 aufnehmen. 
(VII-DS-01446) 

Besetzung von Gremien
Für den Beirat „Kuratorium Tag der Friedlichen Revo-
lution 1989“ hat die Ratsversammlung zwei neue Stell-
vertreter berufen: Christina März und Prof. Dr. Rainer 
Vor ergänzen die  Initiativgruppe „Tag der Friedlichen 
Revolution – Leipzig 9. Oktober“. Mathias Arnold wird 
als Mitglied des Stadtbezirksbeirats Südost tätig. Den 
Beirat für Gleichstellung bereichert Claudia Quast als 
Stellvertreterin, im Beirat für Tierschutz wird sich Michael 
Weickert als Stellvertreter engagieren. Die Zusammen-
setzung des Jugendbeirats ändert sich ebenfalls. Jessica 
Heller wurde als neues Mitglied, Michael Weickert und 
Udo Bütow als Stellvertreter berufen. Die Stadträte haben 
darüber hinaus die neue Konstellation der Vertreter des 
Jugendparlamentes im Jugendbeirat bestätigt. (VII-DS-
00171-DS-02, VII-DS-00343-DS-02, VII-DS-00351-DS-06, 
VII-DS-00352-DS-02, VII-DS-00353-DS-01)

Haltung von Schafen auf dem Weihnachtsmarkt 
Zum frühestmöglichen Zeitpunkt soll der Weihnachts-
markt ohne Schafe und andere Tiere stattfinden. Spätestens 
zur Ausschreibung der Weihnachtsmarktkonzession 2022 
wird festgelegt, dass keine lebendigen Tiere mehr präsen-
tiert werden dürfen. (VII-P-01010-DS-02-ÄA-01)

Hauptnetz Rad und Wegweisung Sachsennetz Rad 
Mit einer großen Mehrheit haben die Stadträte einige Än-
derungen der Richtlinien im Programm Hauptnetz Rad 
beschlossen. So soll unter anderem eine Fahrradbrücke 
über dem Elsterbecken entstehen und der Radverkehr in 
der Gestaltung von Kreuzungen eine Rolle spielen. (VI-
Ifo-08223-ÄA-01-NF-01)

Bebauungsplan Nr. 406 „Eisenbahnstraße und Umgebung – 
Nutzungsarten“ 

Am Otto-Runki-Platz soll eine neue Schwimmhalle entste-
hen. Um diesen Bau zu ermöglichen, haben die Stadträte 
einer Änderung des Bebauungsplanes für die Eisenbahn-
straße zugestimmt. In dem Plan war zunächst vorgesehen, 
das Areal als Grünfläche auszuweisen, was der Errichtung 
der Halle entgegenstehen würde. (VII-DS-00911-NF-01)

Beschaffung mobiler Endgeräte für die Ratsarbeit 
Um die Entscheidungs- und Beratungsprozesse in der Rats-
arbeit zu verbessern, bekommen Stadträte für die Ausfüh-
rung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit iPads. Die Nutzung 
wird zunächst bis 2024 gesichert. Perspektivisch sollen 
auch Mitglieder der Stadtbezirksbeiräte und Ortschaftsräte 
mit solchen Geräten ausgestattet werden. (VII-DS-00237)

Privatrechtliche Entgeltordnungen der Stadt Leipzig –  
Schola Cantorum Leipzig 

Das Sächsische Kommunalabgabengesetz sieht eine Aktu-
alisierung von Entgeltordnungen alle fünf Jahre vor. Aus 
diesem Grund haben die Stadträte die Entgeltordnung 
für die musikalische Ausbildung in der Schola Cantorum 
Leipzig sowie für ihre Eintrittspreise beschlossen. Unter 
anderem wird ein Sonderpreis für Schüler angeboten, 
die Schülerkonzerte besuchen. Für Ticketverkauf an der 
Abendkasse wird zukünftig ein Aufschlag in Höhe von 
einem Euro erhoben. (VII-DS-00655)

Aufhebung der Sanierungssatzung „Eutritzsch-Zentrum“ 
Die Ratsversammlung hat die Sanierungssatzung für Eu-
trizsch Zentrum aufgehoben, da die Sanierungsmaßnah-
men für das Gebiet vollständig abgeschlossen sind. Ne-
ben der Instandsetzung und Modernisierung der gründer-
zeitlichen Blockstrukturen wurde insbesondere der öffent-
liche Raum neu gestaltet. Beispielsweise wurde die Wil-
helminenstraße ausgebaut und begrünt. (VII-DS-00897)

Kapazitätserweiterung Apollonia-von-Wiedebach-Schule 
Die Oberschule in der Arno-Nitzsche-Straße 7 wird von drei 
auf vier Züge erweitert. Da für das Vorhaben aufwendigere 
energetische Anlagen nötig sind, als ursprünglich geplant, 
entstehen im Rahmen der Kapazitätserweiterung Mehr-
kosten. Diese betragen 3,5 Millionen Euro und wurden 
von der Ratsversammlung bestätigt. In das Bauvorhaben 
wird ebenfalls die Gestaltung des Außengeländes und Pau-
senhofs einbezogen. (VII-DS-01031, VII-DS-01031-ÄA-01)

Aussetzung der Gebührenerhebung  
für obdachlose Personen in Notunterkünften 

Da das Risiko einer Erkrankung am Coronavirus bei 
obdachlosen Personen hoch ist und sie gleichzeitig zur 
Verbreitung des Virus beitragen könnten, erleichtert die 
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Die hier inhaltlich zusammengefassten Beschlüsse ha-
ben keinen Anspruch auf juristische Richtigkeit. Recht-
lich bindend sind nur die Originaldokumente, die 
wortgenau im elektronischen Ratsinformationssystem  
(ALLRIS) zu finden sind. Unter https://ratsinfo.leipzig.de 
gibt es sämtliche öffentliche Dokumente zur Ratsversamm-
lung und ihren Gremien. Das Recherchesystem bietet ei-
nen Überblick über die Sitzungstermine und Niederschrif-
ten der Ratsversammlung und ihrer Gremien, Beschlüs-
se, Vorlagen der Verwaltung, Anträge und Anfragen der 
Fraktionen, Anträge von Ortschaftsräten, wichtige Ange-
legenheiten von Stadtbezirksbeiräten, Petitionen von Ein-
wohnern sowie die Einwohneranfragen. 

hinaus ein Verbot vom Feuerwerk in öffentlichen Park- 
und Grünanlagen sowie Natur- und Landschaftsschutz-
gebieten, mit Ausnahme der Silvesternacht sowie eine 
Begrenzung der Feuerwerke auf eins pro Monat in jedem 
Ortsteil. Für das Silvester-Feuerwerk sucht die Stadtver-
waltung nach konkreten Orten, wo dieses stattfinden kann. 
Der Oberbürgermeister setzt sich beim Bund dafür ein, 
rechtliche Grundlagen zur großflächigen Untersagung des 
Abbrennens von Feuerwerkskörpern für Privatpersonen 
zu schaffen. (VII-A-00865-NF-03)

Zentrale Informationsstelle für Mieter
In einer zentral gelegenen Einrichtung der Stadt Leipzig 
entsteht eine Informationsstelle für Mieter. Dort sollen sich 
interessierte Leipziger unter anderem über Gesetzeslagen 
oder Anlaufstellen im Bereich der Wohnungsvermietung 
informieren können. Über den konkreten Ort entscheidet 
die Stadtverwaltung bis Ende des ersten Quartals 2021. 
(VII-A-00942-NF-02, Pkt. 1)

Begleitung von Ganztagsangeboten stärken
Schulen mit Ganztagsangeboten bekommen mehr Un-
terstützung. Die Stadträte haben sich mehrheitlich für 
eine zusätzliche Stelle ausgesprochen, die sich ab dem 
Schuljahr 2020/21 um die finanziellen Mittel kümmern 
wird. Eine weitere Stelle ist für das Jahr 2023 angedacht. 
Ein Konzept zur pädagogischen Begleitung und Beratung 
von Ganztagsangeboten wird von der Stadtverwaltung bis 
Ende des Jahres erarbeitet. (VII-A-00959-ÄA-02) 

S-Bahn-Anbindung im Leipziger Norden 
Die S-Bahn-Linien S5 und S5x sollen an Haltestellen Leip-
zig-Nord und Leipzig Essener Straße halten können. Dafür 
soll sich der Oberbürgermeister gemeinsam mit relevanten 
Partnern, wie der Metropolregion, bei der DB Netz AG 
beziehungsweise dem Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur einsetzen. (VII-A-00969-VSP-01)

Ein Duschbus für Leipzig  
Wohnungslosen Menschen soll ermöglicht werden, ihre 
hygienischen Bedürfnisse zu erfüllen. Deshalb prüft die 
Stadt die Einführung eines Busses, wo Obdachlose an 
verschiedenen Orten in der Stadt duschen könnten, sowie 
Finanzierungsvarianten des Projektes. (VII-A-01027)

Umweltbibliothek sichern und weiterentwickeln
Die Leipziger Umweltbibliothek soll erhalten bleiben. 
Dafür hat sich die Ratsversammlung mit wenigen Gegen-
stimmen ausgesprochen. Maßnahmen zur Weiterentwick-
lung der Einrichtung legt die Stadt bis Ende des dritten 
Quartals 2020 vor. In dem Konzept werden Themen wie 
Trägerschaft oder neue Nutzerkreise besonders berück-
sichtigt. (VII-A-01195, Pkt. 1 und 3)
 

Einrichtung des Referates „Nachhaltige Entwicklung und 
Klimaschutz“ und des „Kernteams Klimaschutz“

Die Stadtverwaltung richtet ein Referat „Nachhaltige 
Entwicklung und Klimaschutz“ ein. Darüber hinaus 
sollen im Referat „Kernteam Klimaschutz“ Mitarbeiter 
zusammengebracht werden, die die Maßnahmen in dem 
Bereich umsetzen. Im Jahr 2022 berichtet das Kernteam über 
seine Arbeit. (VI-A-07961-Ifo-13, VI-A-07961-Ifo-13-ÄA-02)

Aufhebung des Beschlusses zur Aufstellung einer Sozialen 
Erhaltungssatzung für Zentrum West 

Nach einer Analyse von 2018 erfüllte das Gebiet Zentrum 
West die Kriterien für ein Erhaltungsgebiet. Eine detail-
lierte Untersuchung vom Mai 2020 hat ergeben, dass diese 
Ergebnisse nicht mehr zutreffen. Somit ist eine soziale 
Erhaltungssatzung zur Erhaltung der Zusammensetzung 
der Wohnbevölkerung für Zentrum-West nicht nötig. 
Die Stadtverwaltung nimmt diese, gemeinsam mit den 
dazugehörigen Bauanträgen, zurück. (VI-A-07918-DS-02)

Erweiterung des Erbbaurechts mit dem Diakonischen Werk
Die Stadtverwaltung erweitert das Erbbaurecht zu Flurstü-
cken in Lößnig, die an die Werner-Vogel-Schule angrenzen. 
So wird ein Ausbau des Gebäudes, in dem sich eine von 
der Diakonie Leipzig betriebene inklusive Schule befindet, 
ermöglicht. (VII-DS-00713)

B-Plan 323.2 „Westlich des Hauptbahnhofes,  
Teilbereich südlich der Parthe“: Erschließungsträger

Einstimmig haben die Stadträte den Wechsel des Erschlie-
ßungsträgers beschlossen, der für die Umsetzung der 
Bauvorhaben westlich des Hauptbahnhofes zuständig 
sein wird. Der neue Rechtsnachfolger ist die Firma Leipzig 
zwei GmbH & Co. KG. (VII-DS-01103-NF-01)

Anpassung der Verfahrensregelung  
des Sozialdienstleistereinsatzgesetzes

Das Gesetz, welches Zuschüsse für Sozialdienstleister 
während der Corona-Krise regelt, muss an die Gesetze des 
Bundes angepasst werden. Die präzisierten Formulierun-
gen zur Anrechnung beziehungsweise zum Abzug vor-
rangiger Mittel, wie zum Beispiel des Kurzarbeitergeldes, 
hat die Ratsversammlung bestätigt. (VII-DS-01155-DS-02)

Grundschule Stahmelner Höhe 1 –  
Teilmodernisierung-Brandschutz

Ein neuer zweiter Rettungsweg sowie sichere Türen sind 
Beispiele für Brandschutzmaßnahmen, die an der Grund-
schule Stahmelner Höhe 1 durchgeführt werden. So kann 
das Gebäude zukünftig auch als Hort genutzt werden. Die 
Kosten dieser Maßnahmen betragen rund 1,1 Millionen 
Euro. (VII-DS-01271)

Stellungnahme der Stadt Leipzig zu geänderten Teilen  
des Regionalplanentwurfs Leipzig-Westsachsen 

Mehrheitlich angenommen wurde die Stellungnahme der 
Stadt zum Regionalplanentwurf Leipzig-Westsachsen. Bei 
Änderungen zum Thema Flughafen Leipzig Halle haben 
die Stadträte unter anderem für lärmmindernde An- und 
Abflugverfahren sowie Dringlichkeit von Nachtflügen als 
Voraussetzung für Kapazitätsentwicklungen des Flugha-
fens votiert. (VII-DS-01327, VII-DS-01327-ÄA-01)

Investitionsvorhaben Eigenbetrieb  
Städtisches Klinikum „St. Georg“: 1. Änderung

Für die Sanierung des Klinikumgebäudes in der Theklaer 
Straße 11 sind 400.000 Euro mehr als geplant nötig. Diese 

Mehrkosten ergeben sich unter anderem durch erhöhten 
Sanierungsaufwand der Dachkonstruktion sowie Kosten 
für Brandschutzmaßnahmen. Die Finanzierung erfolgt 
vollständig über eine Erhöhung des Darlehens für Inves-
titionen. Voraussetzung dafür ist die Zustimmung der 
Landesdirektion. (VI-DS-06093-NF-01-DS-01)
 

Zuschlagserteilung für den Breitbandausbau 
Die Ratsversammlung hat einen Zuschlag für Unterneh-
men bestätigt, die drei Projektgebiete (Gottscheina – Ho-
henheida, Wohn-, Gewerbe- und Mischgebiete, Schulen) 
mit Hochgeschwindigkeitsinternet versorgen werden. Die 
zunächst als städtischer Anteil geplanten zehn Prozent der 
Kosten werden für Beratungsleistungen auf juristischer 
und technischer Ebene ausgegeben. Es ist möglich, da die 
Stadt Fördermittel für die volle Finanzierung aller Maßnah-
men bekommen hat. (VII-DS-00255, VII-DS-00255-ÄA-01)
 

Lehr- und Unterrichtsmittel für die Gutenbergschule
Für den Fachbereich Druck und Medien der Gutenberg-
schule werden unter anderem Computer und Video-Server 
durch neue, dem Stand der Technik entsprechende Geräte 
ersetzt. Für den Kauf für das städtische Berufsschulzen-
trum haben die Stadträte ohne Gegenstimmen votiert. 
(VII-DS-01366)
 

Bereitstellung zentraler Vor-/Planungsmittel
Um auf die angekündigten Konjunkturprogramme des 
Bundes und des Freistaates Sachsen zu reagieren, stellt 
die Stadtverwaltung 15 Millionen Euro als Vor- und Pla-
nungsmittel zur Verfügung. Finanziert werden Vorhaben 
zur Überwindung der Corona-Folgen und der Bekämpfung 
des Klimawandels. Die Stadträte werden alle drei Monate 
über Maßnahmen, für die diese außerplanmäßigen Mittel 
verwendet werden, informiert. (VII-DS-01404-NF-01, VII-
DS-01404-NF-01-ÄA-02) 

Schulkomplex Karl-Heine-Straße 22b
Nachdem ein neuer Auftragnehmer für die Roharbeiten an 
einem der Häuser des Schulkomplexes an der Karl-Heine-
Straße 22b gesucht werden musste, sowie aufgrund der 
gestiegenen Baukosten, wird die Erweiterung der Schule zu 
einem fünfzügigen Gymnasium teurer. Die Gesamtkosten 
erhöhen sich um rund 8,8 Millionen Euro. Die zusätzlichen 
Mittel haben die Stadträte mit großer Mehrheit bestätigt. 
(VI-DS-03671-NF-06-DS-01) 

2. Änderung der Sammelvorlage Kita-Investitionen  
Mietkostenerhöhung sowie Ersatzmaßnahmen, die in 
den Plan aufgenommen wurden, da zwei Kitas nicht wie 
geplant weitergebaut werden konnten, führen zu Ände-
rungen der Vorlage zu Kita-Investitionen. Die aktualisierte 
Sammelvorlage, ohne Auswirkung auf den Kostenplan, 
haben die Stadträte bestätigt. (VI-DS-06076-DS-03)

Weiterentwicklung der Leipziger Festivallandschaft 
Die Stadtverwaltung prüft, ob unter der durch die Corona-
Krise beeinflussten Haushaltslage der Stadt die Weiterfi-
nanzierung der Kampagne Musikstadt Leipzig möglich 
ist. Die Ergebnisse der Prüfung für 2021/22 werden dem 
Stadtrat vorgelegt, auch ein angepasster Maßnahmen- und 
Finazierungsplan wird durch die Stadt und die LTM GmbH 
ausgearbeitet. (VI-DS-06656-NF-02) 

Änderung der Gästetaxesatzung
Die Stadträte haben einige Änderungen der Satzung be-
schlossen, in der die Regeln zur Erhebung der Gästetaxe 
festgelegt sind. Dabei handelt es sich unter anderem um 
Rückerstattungen, präzisierte Angaben zur Fälligkeit oder 
Rechnungslegung. Die Änderungen gelten ab Juli 2020. 
(VII-DS-00753-NF-01)

Bahnbogen Leutzsch 
Die Brachflächen im „Bahnbogen Leutzsch“ in Leipzig 
Alt-West bekommen ein neues Gesicht. Geplant sind unter 
anderem Wohnungen, eine Schule, Gewerbe- sowie Sport-
flächen. Die Aufstellung eines Bebauungsplanes für das 
Areal hat eine einstimmige Bestätigung bei den Stadträten 
bekommen. Um die Maßnahme durchzuführen, haben die 
Stadträte eine Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht 
für die Flächen beschlossen. (VII-DS-00537, VII-DS-00537-
ÄA-01, VII-DS-01049) 

Wohnungsbauförderkonzeption 2020
Ohne Gegenstimmen haben die Stadträte die Wohnungs-
bauförderkonzeption 2020 beschlossen. Diese ist unter an-
derem ein Teil des Antrags auf Wohnungsbaufördermittel 
und ermöglicht den Bau von preiswerten Wohnungen. Die 
Ratsversammlung soll darüber hinaus unter anderem zu 
Anträgen zur sozialen Wohnraumförderung bei Entwick-
lung großflächiger Neubaustandorte informiert werden. 
(VII-DS-00576, VII-DS-00576-ÄA-02)

Fachförderrichtlinie Große Wohnungen 
Preisgünstige Wohnungen mit Raum für fünf und mehr 
Personen, die Grundsicherungsleistungen beziehen, 
werden mit Landesmitteln gefördert. Die finanzielle Un-
terstützung, verankert in der Fachförderrichtlinie „Große 
Wohnungen“, wurde mit einer Gegenstimme beschlossen. 
(VII-DS-00596)

Angleichung Bewilligungsmiete/Anfangsmiete
Für Menschen, die berechtigt sind, in Sozialwohnungen zu 
leben, soll die Höhe der Miete geregelt werden. Mit einer 
Anfangsmiete von 6,50 Euro pro Quadratmeter soll gesi-
chert werden, dass sie sich eine Wohnung in bestimmten 
Stadtbezirken, auch im Neubau, leisten können. Die ent-
sprechende Fachförderrichtlinie, ein Teil der kommunalen 
Wohnungsbauförderung, haben die Stadträte bei wenigen 
Gegenstimmen beschlossen. (VII-DS-01079) 

Änderung der Geschäftskreise der Beigeordneten
Im Rahmen der geplanten Erweiterung der Struktur der 
Stadtverwaltung werden auch die Geschäftskreise der 
Beigeordneten neu aufgeteilt. Beispielsweise wird der 
Bereich Wirtschaft und Arbeit dem Oberbürgermeister 
zugeordnet. Die Änderung der Hauptsatzung gilt, bis 
gesetzliche Voraussetzungen für die Etablierung eines 
achten Dezernats geschaffen sind. (VII-DS-01340) ■
Die Beschlüsse der Ratsversammlung vom 15. Juli 2020 
werden im Amtsblatt am 22. August 2020 veröffentlicht.



■ Termine

Der Stadtrat hat in der Ratsversammlung vom 
09.07.2020 den Aufstellungsbeschluss einer 
Sozialen Erhaltungssatzung (Beschluss vom 
26.06.2019, bekannt gemacht im Amtsblatt am 
17.08.2019) gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Num-

Aufhebung des Beschlusses zur Aufstellung einer  
Sozialen Erhaltungssatzung gemäß § 172 BauGB für das 

Untersuchungsgebiet Zentrum West

Übersichtsplan für das Gebiet Zentrum West          Karte: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

mer 2 BauGB für das Untersuchungsgebiet 
Zentrum West aufgehoben. 
Die Abgrenzung des Untersuchungsgebietes 
ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan 
ersichtlich.

Der Beschluss zur Aufhebung wird hiermit 
ortsüblich bekannt gemacht. ■
Leipzig, 10.07.2020
     gez. Burkhard Jung 

Oberbürgermeister
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Richtung A38

Regenbogen

Am Sonntag, dem 26. Juli 2020, findet rund um den 
Kulkwitzer See der 37. Leipziger Triathlon statt. Bei 
diesem breitensportlichen Ereignis werden 2 x 400 
Sportler an den Start gehen und den Süd-Westen 
von Leipzig in ein Triathlon-Areal verwandeln. 
Gestartet wird in zwei Staffeln über die Distanzen 
des Olympischen Triathlons und Fitnesstriathlons. 
Die Radstrecke verläuft vom Gelände des Kulk-
witzer Sees zum Gasthof Lausen → Lausener 
Straße → Seebenischer Straße → Rehbacher Straße 
→ Rippachtalstraße → Gerhard-Ellrodt-Straße → 
Regenbogen → Zur Heide und wieder Lausener 
Straße. Diese Runde wird viermal bzw. zweimal 
absolviert. Die anschließenden Laufstrecken 
führen entlang des Sees in Richtung Göhrenz, 
über den Lausener Weg und den Gasthof Lausen 
zurück zum See. 
Die Radstrecke der Triathleten ist in der Zeit von 
10.00 bis 17.00 Uhr voll gesperrt, die Aufbauarbei-
ten für die Streckensperrungen beginnen bereits 
ab 9.00 Uhr. 
Die Rippachtalstraße wird voll gesperrt. Die 
Umleitung führt in stadtauswärtige Fahrtrichtung 
über die Gerhard-Ellrodt-Straße, Dieskaustraße, 
Knautnaundorfer Straße und B 186 zur Autobahn. 
Die stadteinwärtige Fahrtrichtung wird über 
Markranstädt und die Lützner Straße umgeleitet. 
Aus Sicherheitsgründen und zur Gewährleistung 
der Durchfahrtsbreiten ist es notwendig, die Stra-

ßen entlang der Wettkampfstrecken freizuhalten. 
Die Verkehrsteilnehmer werden daher gebeten, 
die angeordneten Haltverbote zu beachten und 
geparkte Fahrzeuge von der Wettkampfstrecke 
zu entfernen.
Die Buslinie 61 verkehrt zwischen 09.15 und 
18.00 Uhr nur zwischen Schönau, Weißdorn-
straße und Lausen, Buswendestelle. Alle 
Haltestellen zwischen Lausen, Buswendestelle 
und Lausen, Wolkenweg entfallen in diesem 
Zeitraum. Die Fahrten des ALITA162 zwischen 
Huttenstraße und Siedlung Florian Geyer 
entfallen zwischen 9.00 und 17.40 Uhr. Bitte 
beachten Sie die gesonderten Informationen 
der LVB. 
Die Triathlon-Veranstaltung findet unter strikter 
Beachtung der geltenden Sächsischen Corona-
Schutz-Verordnung, insbesondere der Einhaltung 
der Hygiene- und Abstandsregeln statt. Dazu 
wurde ein mit dem Gesundheitsamt der Stadt 
Leipzig abgestimmtes Hygienekonzept erarbeitet. 
Zuschauer sind nicht vorgesehen. 
Da die Sportveranstaltung maßgeblich im öf-
fentlichen Raum stattfindet, werden Besucher 
und Tagestouristen des Kulkwitzer Sees explizit 
gebeten, sich bei veranstaltungsbedingten Ver-
zögerungen beim Queren der Stecke ebenfalls an 
die geltenden Abstandsregeln zu halten und sich 
und die Sportler nicht zu gefährden. ■

37. Leipziger Triathlon am 26. Juli 2020

Karte: Veranstalter

Schiedsstelle Mitte/Nordost 
13.08., 15.00-17.00 Uhr, Stadthaus, Raum U 
32 (Sprechtag: 2. Do./Monat), Michael Löffler, 
Tel. 0160 4 45 55 44; E-Mail: friedensrichter-
loeffler@t-online.de
Schiedsstelle Ost/Südost
19.08., 16.00-17.00 Uhr, Stadthaus, Raum U 
32 (Sprechtag: 3. Mi./Monat), Christa Taube-
Rohde,  Tel. 1 23 35 30, E-Mail: christa-taube-
rohde-friedensrichterin@gmx.de
Schiedsstelle Süd/Südwest
18.08.., 16.00-18.00 Uhr, Stadthaus, Raum U 32 
(Sprechtag: 1. Di./Monat), Dirk Hanschke, Tel. 
0176 70 20 80 45, Fax: 03212 1 37 31 75; E-Mail: 
friedensrichter-hanschke@web.de
Schiedsstelle Nordwest/Nord
31.07., 14.00-15.00 Uhr, Stadthaus, Raum U 32 
(Sprechtag: letzter Fr./Monat), Doreen Kempf, 
Tel. 1 23 35 30; E-Mail: doreen.kempf@leipzig.de 
Schiedsstelle West/Alt-West
20.08., 16.00-17.00 Uhr, Stadthaus, Raum U 
32 (Sprechtag: 3. Do./Monat), in Vertretung 
Michael Löffler, Tel. 0160 4 45 55 44; E-Mail: 
friedensrichter-loeffler@t-online.de 
Das Verfahren vor dem Friedensrichter dient dem 
Ziel, Rechtsstreitigkeiten durch eine Einigung 
der Parteien beizulegen. Der Friedensrichter 
kann in bürgerlich-rechtlichen und in straf-
rechtlichen Rechtsstreitigkeiten schlichtend 
tätig werden. Das Informationsgespräch ist 
kostenfrei. ■

Sprechzeiten der  
Friedensrichter

Ratsinformationssystem der 
Stadt Leipzig

https://ratsinfo.leipzig.de

Gemäß § 70 Abs. 3 der Sächsischen Bauord-
nung (SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 
2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung 
wird Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmal-
pflege der Stadt Leipzig hat als untere Bau-
aufsichtsbehörde am 13.07.2020 unter dem 
Aktenzeichen 63-2020-002122-VV-63.40-CLB 
einen Bescheid mit folgendem verfügenden 
Teil erlassen:
1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Errichtung einer Werbeanlage (Leucht-
transparent über dem Schaufenster sowie 
Schaufensterbeklebungen) am Gebäude 
Eisenbahnstraße 14“, Leipzig, Gemarkung 
Neuschönefeld, Flurstück 2 im Genehmi-
gungsverfahren nach § 63 der Sächsischen 
Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist 
erteilt.

2. Die Baugenehmigung enthält eine Bedin-
gung und einen Auflagenvorbehalt.

3. Bestandteil der Baugenehmigung sind die 
in der Baugenehmigung aufgeführten und 
mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. Ost, SG 
Nordost; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leip-
zig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 
04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung  

einer Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung einer  
Werbeanlage (Leuchttransparent über dem Schaufenster sowie 
Schaufensterbeklebungen) am Gebäude Eisenbahnstraße 14“,  

Leipzig, Gemarkung Neuschönefeld, Flurstück 2

Der Widerspruch kann auch mittels absen-
derbestätigter De-Mail unter info@leipzig.
de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wi-
derspruch innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Landesdirektion Sachsen, Referat 35 
in 04107 Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
 - Die Zustellung der Baugenehmigung an 

die Eigentümer benachbarter Grundstücke 
(Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der 
Nachbarn, denen die Baugenehmigung 
zuzustellen ist, durch diese Bekanntma-
chung ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

 - Die Zustellung der Baugenehmigung an 
Nachbarn gilt mit dem Tag dieser Bekannt-
machung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 
SächsBO.

 - Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnum-
mer 1 23 51 77 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzen-
den Flurstücke/Grundstücke einschließlich der Flurstücksnummern)

Die Mitteldeutsche Baustoffe GmbH weist als 
Eigentümer der Kiessandtagebaue Kleinpösna 
und Rehbach darauf hin, dass das Baden sowie 
andere wassersportliche Aktivitäten in den 
Kiessandtagebauen Kleinpösna und Rehbach 
verboten sind. Die Gewässer sind Eigentum 
der Mitteldeutsche Baustoffe GmbH.
Das Betreten des Betriebsgeländes ist untersagt. 
Bei Zuwiderhandlungen wird der Eigentümer 
von seinem Hausrecht Gebrauch machen. n

Mitteldeutsche Baustoffe GmbH
06193Petersberg OT Sennewitz, 

Thomas Jung, Geschäftsführer
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Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbe-
hörde am 03.12.2019 unter dem Aktenzeichen 
63-2019-012115-BV-63.30-KSC einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen:
1. Der Vorbescheid mit der Beantwortung 

einzelner Fragen für das Vorhaben: „Vor-
bescheid: Neubau von drei Mehrfamilien-
häusern, Schönefelder Straße 6, 6 a, 12,“ 
Leipzig, Gemarkung Eutritzsch, Flurstück 
118/5 ist erteilt.

2. Bestandteil der Entscheidung sind die in 

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmal-
pflege der Stadt Leipzig hat als untere Bau-
aufsichtsbehörde unter dem Aktenzeichen 
63-2019-000637-SB-63.42-GKA einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen:
1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Neubau Konsum-Supermarkt und be-
treutes Wohnen, An der Märchenwiese 
16 a, Zwickauer Straße 98 A“, Leipzig, 
Gemarkung Connewitz, Flurstücke 1596, 
1597, im Genehmigungsverfahren nach 
§ 64 Sächsische Bauordnung (Sonderbau) 
ist erteilt.

2. Die Baugenehmigung enthält Bedingun-
gen, Auflagen und Auflagenvorbehalte. 

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbe-
hörde am 01.07.2020 unter dem Aktenzeichen 
63-2020-005068-VV-63.40-IEH einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen:
1. (1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Neubau eines eingeschossigen Büros in 
Modulbauweise für Fahrdienstleiter, Riesaer 
Straße 67“, Leipzig, Gemarkung Paunsdorf, 
Flurstück 54 im Genehmigungsverfahren 
nach § 63 Sächsische Bauordnung (Verein-
fachtes Verfahren) ist erteilt.

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht: 
Das Amt für Bauordnung und Denkmal-
pflege der Stadt Leipzig hat als untere Bau-
aufsichtsbehörde am 18.06.2020 unter dem 
Aktenzeichen 63-2020-000522-VV-63.42-MAS 
einen Bescheid mit folgendem verfügenden 
Teil erlassen: 
1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Sanierung und Grundrissänderung eines 
denkmalgeschützten Mehrfamilienhauses, 
Anbau von Balkonen, Erweiterung Dachge-
schoss, Errichtung Loggien, Anbringung 
eines hofseitigen WDVS, Weißestraße 7“, 
Leipzig, Gemarkung Stötteritz, Flurstück 
40o, im Genehmigungsverfahren nach § 63 
Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes 
Verfahren) ist erteilt. 

2. Mit der Baugenehmigung werden folgende 
Abweichungen, Ausnahmen und Befreiun-
gen zugelassen: Abweichung gemäß § 67 
Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 
aus § 6 Abs. 2 Satz 1 SächsBO dahingehend, 
dass die südlichen Abstandsflächen der ge-
planten Balkonanlage auf das benachbarte 
Flurstück 40p Gemarkung Stötteritz fallen.  

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3) Sächsische 
Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Vorbescheid Neubau  
von drei Mehrfamilienhäusern, Schönefelder Straße 6, 6 a, 12,“ 

Leipzig, Gemarkung Eutritzsch, Flurstück 118/5

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau  
Konsum-Supermarkt und betreutes Wohnen,  

An der Märchenwiese 16 a, Zwickauer Straße 98 A“, Leipzig, 
Gemarkung Connewitz, Flurstücke 1596, 1597

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau eines  
eingeschossigen Büros in Modulbauweise für Fahrdienstleiter, 

Riesaer Straße 67“, Leipzig, Gemarkung Paunsdorf, Flurstück 54

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Sanierung und  
Grundrissänderung eines denkmalgeschützten Mehrfamilien-

hauses, Anbau von Balkonen, Erweiterung Dachgeschoss,  
Errichtung Loggien, Anbringung eines hofseitigen  

WDVS, Weißestraße 7“, Leipzig,  
Gemarkung Stötteritz, Flurstück 40o

dem Vorbescheid aufgeführten und mit der 
Entscheidung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. West, SG 
Nordwest; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leip-
zig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 
04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 
Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
 - Die Zustellung des Vorbescheides an die Ei-

gentümer benachbarter Grundstücke (Nach-
barn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird 
aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, 
denen der Vorbescheid zuzustellen ist, durch 
diese Bekanntmachung ersetzt; § 70 Abs. 3 
Satz 3 SächsBO.

 - Die Zustellung des Vorbescheides an Nach-
barn gilt mit dem Tag dieser Bekanntma-
chung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

 - Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, ein-
gesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnum-
mer: 1 23 52 46 gebeten. ■

3. Bestandteil der Baugenehmigung sind die 
in der Baugenehmigung aufgeführten und 
mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. Ost, SG 
Südost; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig 
(Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 
04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absen-
derbestätigter De-Mail unter info@leipzig.
de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wi-
derspruch innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Landesdirektion Sachsen, Referat 35 
in 04107 Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
 - Die Zustellung der Baugenehmigung an 

die Eigentümer benachbarter Grundstücke 
(Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der 
Nachbarn, denen die Baugenehmigung 
zuzustellen ist, durch diese Bekanntma-
chung ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

 - Die Zustellung der Baugenehmigung an 
Nachbarn gilt mit dem Tag dieser Bekannt-
machung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 
SächsBO.

 - Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnum-
mer: 1 23 52 43 gebeten. ■

2. Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, 
Auflagen und Auflagenvorbehalte. 

3. Bestandteil der Baugenehmigung sind die 
in der Baugenehmigung aufgeführten und 
mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. Ost, SG 
Nordost; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig 
(Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 04317 
Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 
Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
 - Die Zustellung der Baugenehmigung an 

die Eigentümer benachbarter Grundstücke 
(Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der 
Nachbarn, denen die Baugenehmigung zu-
zustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

 - Die Zustellung der Baugenehmigung an 
Nachbarn gilt mit dem Tag dieser Bekannt-
machung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 
SächsBO.

 - Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, ein-
gesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnum-
mer: 1 23 52 48 gebeten. ■

Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von 
den Anforderungen aus § 50 Abs. 1 Satz 1 
SächsBO dahingehend, dass die Wohnun-
gen eines Geschosses nicht barrierefrei 
erreichbar sind und diese Verpflichtung 
auch nicht durch barrierefrei erreichbare 
Wohnungen in mehreren Geschossen 
erfüllt wird. 

3. Die Baugenehmigung enthält Bedingungen 
und Auflagen. 

4. Bestandteil der Baugenehmigung sind die 
in der Baugenehmigung aufgeführten und 
mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen. 

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. Ost, SG 
Südost; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig 
(Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 
04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. 
Der Widerspruch kann auch mittels absen-
derbestätigter De-Mail unter info@leipzig.
de-mail.de eingelegt werden. 
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wi-
derspruch innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Landesdirektion Sachsen, Referat 35 
in 04107 Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird. 
Hinweise zur Bekanntmachung: 
 - Die Zustellung der Baugenehmigung an 

die Eigentümer benachbarter Grundstücke 
(Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der 
Nachbarn, denen die Baugenehmigung 
zuzustellen ist, durch diese Bekanntma-
chung ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO. 

 - Die Zustellung der Baugenehmigung an 
Nachbarn gilt mit dem Tag dieser Bekannt-
machung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 
SächsBO. 

 - Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn. 

Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnum-
mer: 1 23 89 27 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Über die Genehmigung der Veräußerung des 
nachstehenden Grundstückes ist nach § 2 des 
Grundstückverkehrsgesetzes (GrdstVG) zu 
entscheiden. Es ist zu prüfen, ob ein erwerbs-
bedürftiger, erwerbsbereiter und erwerbstätiger 
Landwirt für das Grundstück vorhanden ist.
 Gemarkung:  Zuckelhausen
 Flurstück: 56/1
    1,1688 ha
    Baumschule/
    Erwerbsgartenbau
Landwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes 
am Erwerb des Grundstückes interessiert wä-
ren, wird die Gelegenheit gegeben, der Stadt 
Leipzig, Liegenschaftsamt, Abt. Verwaltung, 
Sachgebiet Genehmigungen/zentrale Be-
standsführung, 04092 Leipzig, unter Angabe 
des AZ.: 23.43/be-23.17.02 und der Reg. Nr.: 
0064/20 bis zum 05.08.2020 ihr Erwerbsinter-
esse schriftlich zu bekunden und mitzuteilen, 
welchen Preis sie bei einer eventuell gegebenen 
Erwerbsmöglichkeit anbieten würden. ■

Öffentlicher Hinweis  
zur Veräußerung  

von landwirtschaftlichen 
Grundstücken

Der Freistaat Sachsen hat mit dem Soforthilfe – 
Zuschuss eine Unterstützung für sächsische Ein-
richtungen von sozialen Trägern auf den Weg 
gebracht. Rechtliche Grundlage ist die Richtlinie 
„Corona-Soforthilfe soziale Organisationen“.
Ziel ist, denjenigen Institutionen zu helfen, die 
infolge amtlicher Maßnahmen während der 
Corona-Pandemie in eine existenzbedrohende 
wirtschaftliche Lage geraten sind. Antragsbe-
rechtigt sind soziale Organisationen, die dem 
Geschäftsbereich des Sächsischen Ministeriums 
für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammen-
halt zugeordnet sind. Antragsberechtigt sind 
auch Tierschutzeinrichtungen.
Die Anträge sind bei der Sächsischen Auf-
baubank zu stellen. Weitere Informationen 
und die Förderrichtlinie können Sie unter 
dem folgenden Link abrufen: https://www.
sab.sachsen.de/f%C3%B6rderprogramme/
sie-ben%C3%B6tigen-hilfe-um-ihr-unterneh-
men-oder-infrastruktur-wieder-aufzubauen/
soforthilfe-zuschuss-soziale-organisationen.jsp ■

Soforthilfe – Zuschuss des 
Freistaates Sachsen  

für Soziale Organisationen

Unabhängig von der Corona-Pandemie greifen im-
mer mehr Unternehmen auf Online-Bewerbungen 
zurück. Das ist nicht neu. Was jetzt aber hinzu-
kommt und immer häufiger genutzt wird, ist das 
Bewerbungsgespräch per Videochat. 
Die Agentur für Arbeit Leipzig gibt Tipps, damit 
es mit der Wunschausbildung klappt: 
Grundsätzlich gilt, dass bei einem Vorstellungs-
gespräch per Video die gleichen Regeln gelten 
wie bei einem persönlichen Gespräch: Angemes-
sene Kleidung, nicht zu starkes Styling oder auch 
Pünktlichkeit sind sehr wichtig. Es gibt aber auch 
Dinge, die etwas anders sind. Zum Beispiel schaut 
man bei einem normalen Gespräch die Ausbilder 
und Chefs direkt an, bei einem Online-Gespräch 
ist der Blick in die Kamera am besten, damit der 
Arbeitgeber direkt in die Augen der Jugendlichen 
schauen kann.
 Einer der häufigsten Fehler ist ein Technikpro-
blem. Deshalb am besten im Vorfeld schon mal 
die Technik testen. Funktionieren das Mikrofon 
und das Video? Ein solches Gespräch probt man 
am besten mit Freunden oder der Familie. Es 
ist notwendig, sich an die Kamerasituation zu 

gewöhnen. Eine LAN-Verbindung ist außerdem 
stabiler als das eigene W-LAN. Zu beachten ist 
auch, dass keine Hintergrundgeräusche zu hören 
sind und der Bildhintergrund möglichst neutral 
oder aufgeräumt ist.
Manchmal kommt es dennoch zu leichten Ton-
problemen, weshalb die Bewerber*innen laut, 
klar und deutlich sprechen sollten. Und gerade bei 
einem Videochat kommt es auf die Mimik an. Der 
Vorteil eines solchen Vorstellungsgespräches ist, 
dass man nicht sieht, wie man mit dem Fuß leicht 
wippt oder die Hände anfangen zu schwitzen. 
Umso wichtiger ist es, dass sich der Oberkörper 
und das Gesicht natürlich darstellen. Ein freund-
licher Gesichtsausdruck ist schon die halbe Miete 
für ein sympathisches Auftreten vor der Kamera.
Für die Personalchefs ist es angenehmer, wenn 
man die Jugendlichen klar und deutlich erkennen 
und gut verstehen kann. Es lohnt sich daher, in 
ein gutes Headset und eine vernünftige Kamera 
zu investieren. Ein verzerrtes Bild und ein unan-
genehmer Sound machen keinen guten Eindruck. 
Am besten ist übrigens auch eine Lichtquelle von 
vorn, damit das Gesicht nicht voller Schatten ist. 

Ein komplettes Bewerbungstraining und Tipps 
worauf man bei einer Online-Bewerbung achten 
sollte, gibt es kostenlos auf der Seite von Planet 
Beruf: https://bwt.planet-beruf.de/. 
„Unser Online-Angebot ist vielfältig, mobil und 
zu jeder Zeit nutzbar. Es gehört zu den besten 
Angeboten zur Berufsorientierung in Europa. Aber 
auch in diesen Corona-Zeiten geht es nicht nur um 
Online-Angebote, sondern auch um persönliche 
Beratung, deshalb sind die Berufsberaterinnen 
und Berufsberater der Leipziger Arbeitsagentur 
auch jetzt persönlich ansprechbar und beraten 
am Telefon. Wir haben dafür extra eine Hotline 
eingerichtet“, erläutert der Pressesprecher der 
Agentur für Arbeit Leipzig Hermann Leistner. 
Die Berufsberater*innen der Arbeitsagentur Leip-
zig sind weiterhin für die Jugendlichen da – unter 
der Hotline (0341) 913 33 333 von Montag bis Don-
nerstag 10-15 Uhr oder per Mail unter Leipzig.151-
Berufsberatung-vor-dem-Erwerbsleben@ar-
beitsagentur.de (für Oberschüler und Schüler an 
Berufsschulzentren) bzw. Leipzig.153-Berufsbe-
ratung-vor-dem-Erwerbsleben@arbeitsagentur.
de (für Gymnasiasten und Fachoberschüler). ■

Tipps zum Video-Bewerbungsgespräch

Sobald die Temperaturen steigen, fällt die Ak-
zeptanz der Biotonne. Denn an heißen Tagen 
ist Geruch nicht völlig zu vermeiden. Auch 
ein Befall mit Maden ist alles andere als schön. 
Es gibt aber ein paar Tipps, um vorzubeugen:
Die Biotonne sollte an einem schattigen Platz 
aufgestellt werden.
 - Auf den Boden der Tonne kann eine Schicht 

geknülltes Zeitungspapier gegeben werden. 
Das bindet die Feuchtigkeit und die Tonne 
bleibt sauberer.

 - Küchenabfälle sollten niemals offen in den 
Behälter geworfen werden. Besser ist, sie 
zusätzlich in Zeitungspapier einzuwickeln.

 - Käse-, Wurst- und Fleischreste sind für Ma-
den ein gefundenes Fressen, deshalb lieber 
in die Restabfalltonne werfen.

 - Der Tonnenrand sollte nicht verschmutzt 
werden, wenn Bioabfälle eingeworfen 
werden.

 - Frischer Rasenschnitt gehört nicht in die 
Biotonne. Entweder verwendet man ihn im 
Garten zum Mulchen oder lässt ihn anwelken 
und füllt ihn erst kurz vor dem Leertag in 
den Behälter.

 - Gesteinsmehl oder Kalk, ab und zu in die Ton-
ne gestreut, vernichten Maden, verhindern 
schlechte Gerüche und binden Feuchtigkeit.

 - Der Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig 
bietet zur Sauberhaltung der 120-Liter-Bio-
tonnen Papiertüten für 79 Cent pro Stück an.

 - Auf keinen Fall verwendet werden dürfen 
Kunststofftüten, auch nicht die als kompo-
stierbar deklarierten. Denn der Bioabfall 
verrottet in Kompostieranlagen viel schneller 
als auf dem heimischen Komposthaufen – die 
Tüten jedoch nicht. Sie zerfallen in Kunst-
stoffpartikel, die dann in der Erde auf die 
Felder ausgetragen werden und so in die 
Nahrungskette gelangen können.  ■

Hinweise und Tipps der  
Stadtreinigung für  

die Nutzung der Biotonne  
bei wärmeren Temperaturen

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt soll die Schul-
sozialarbeit an der Adolph-Diesterweg-Schule, 
Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt 
Lernen der Stadt Leipzig, in Sellerhausen in neue 
Trägerschaft übergeben werden. Freie Träger der 

Jugendhilfe können dafür bis zum 21. August 2020, 
12:00 Uhr, ihre Leistungsangebote abgeben. Die 
dafür notwendigen Anforderungen und Details 
zur Angebotsabgabe sind unter www.leipzig.
de/jugend-familie-und-soziales veröffentlicht. ■

Stadt schreibt Schulsozialarbeit an der  
Adolph-Diesterweg-Schule aus
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Gemäß § 6 des Sächsischen Straßengesetzes 
(SächsStrG) vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl. S. 
93), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20. August 2019 (SächsGVBl. S. 762) geändert 
worden ist, wird der unten näher Teilabschnitt 
der Straße dem öffentlichen Verkehr gewidmet.
Bezeichnung, Verlauf, ungefähre Länge, Straßen-
klasse, Widmungsbeschränkung:
OT Zentrum-Ost
Hans-Poeche-Straße (Teilfläche) Flurstücke 
3918/55 und 3918/60 jeweils Gemarkung 
Leipzig von Brandenburger Straße bis Flurstück 
3918/32 Gemarkung Leipzig, Gesamtgröße ca. 
235 m, Ortsstraße unbeschränkt.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Widmung des oben aufgeführten 
Weges kann innerhalb eines Monats nach 

Auf der Grundlage des § 4 des Straßengesetzes 
für den Freistaat Sachsen (Sächsisches Stra-
ßengesetz – SächsStrG) vom 21. Januar 1993 
(SächsGVBl. S. 93), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 20. August 2019 (SächsGVBl. S. 
762) geändert worden, ist in Verbindung mit der 
Verordnung des Sächsischen Staatsministeri-
ums für Wirtschaft und Arbeit über Straßen- und 
Bestandsverzeichnisse (StraBeVerzVO) vom 4. 
Januar 1995 SächsGVBl. S 57, rechtsbereinigt 
mit Stand vom 1. März 2012) sind von den 
Straßenbaubehörden für Gemeindestraßen und 
sonstige öffentliche Straßen Bestandsverzeich-
nisse zu führen.
Nach § 54 SächsStrG wird für folgende öffent-
liche Straße das Bestandsverzeichnis korrigiert.
Benennung, Verlauf, ungefähre Länge, Art der 
Korrektur
Teilfläche Hersvelder Straße, Flurstück 136/1 
Gemarkung Hirschfeld, von Am Ochsenwinkel 
bis Hirschfelder Flur, ca. 780 m, Korrektur des 
Teilabschnitts der Verkehrsfläche Hersvelder 
Straße von Ortsstraße unbeschränkt in be-
schränkt öffentlicher Weg (beschränkter Kraft-
fahrzeugverkehr (Landwirtschaftsverkehr)).
Das oben genannte Verzeichnis liegt 6 Monate 
zur öffentlichen Einsicht aus. Sie können in der 

Gemäß § 6 des Sächsischen Straßengesetzes 
(SächsStrG) vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl. 
S. 93), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 20. August 2019 (SächsGVBl. S. 762) geän-
dert worden ist, wird der unten näher bezeich-
nete Teilabschnitt der Straße dem öffentlichen 
Verkehr gewidmet.
Bezeichnung, Verlauf, ungefähre Länge, Straßen-
klasse, Widmungsbeschränkung
OT Engelsdorf
Im Blumengrund (Teilfläche), Flurstück 94/93 
Gemarkung Engelsdorf von Gladiolenweg 
bis Althener Straße, Gesamtgröße ca. 355 m, 
Ortsstraße unbeschränkt.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Widmung des oben aufgeführten 
Weges kann innerhalb eines Monats nach 

Gemäß § 6 des Sächsischen Straßengesetzes 
(SächsStrG) vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl. 
S. 93), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 20. August 2019 (SächsGVBl. S. 762) 
geändert worden ist, wird die unten näher 
bezeichnete Straße dem öffentlichen Verkehr 
gewidmet.
Bezeichnung, Verlauf, ungefähre Länge, Straßen-
klasse, Widmungsbeschränkung
OT Engelsdorf
Begonienweg Flurstück 94/72 Gemarkung 
Engelsdorf von Im Blumengrund bis Flurstück 
94/221 der Gemarkung Engelsdorf, Gesamtgrö-
ße ca. 125 m, Ortsstraße unbeschränkt.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Widmung des oben aufgeführten 
Weges kann innerhalb eines Monats nach 

Gemäß § 6 des Sächsischen Straßengesetzes 
(SächsStrG) vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl. S. 
93), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20. August 2019 (SächsGVBl. S. 762) geändert 
worden ist, wird die unten näher bezeichnete 
Straße dem öffentlichen Verkehr gewidmet.
Bezeichnung, Verlauf, ungefähre Länge, Straßen-
klasse, Widmungsbeschränkung:
OT Engelsdorf
Blausternweg, Flurstücke 947/66 und 94/68 
jeweils Gemarkung Engelsdorf Gladiolenweg 
bis Akeleiweg und von Akeleiweg bis Bego-
nienweg, Gesamtgröße ca. 200 m, Ortsstraße 
unbeschränkt.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Widmung des oben aufgeführten 
Weges kann innerhalb eines Monats nach 

Widmung eines Teilabschnitts  
der Hans-Poeche-Straße

Öffentliche Auslegung Bestandsverzeichnisse für 
Gemeindestraßen und sonstige öffentliche  

Straßen – Korrektur Teilfläche Hersvelder Straße

Widmung eines Teilabschnittes  
Im Blumengrund (Teilfläche)

Widmung Begonienweg

Widmung Blausternweg

Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Dieser kann schriftlich bei der Stadt Leipzig, 
Verkehrs- und Tiefbauamt, Prager Straße 118, 
04317 Leipzig, Haus C, Zimmer 5.033, eingelegt 
werden. 
Der Widerspruch kann auch in qualifizierter 
elektronischer Form nach dem Signaturgesetz 
mittels absenderbestätigter De-Mail unter info@
leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Einsichtnahme in die Verfügung mit Begrün-
dung und Planauszug während dieser Zeit 
ist derzeit nur nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung unter 1 23 76 73, 1 23 76 65 
oder 1 23 76 44 an der vorgenannten Anschrift 
möglich. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Verkehrs- und Tiefbauamt  

Stadt Leipzig, Verkehrs- und Tiefbauamt, Prager 
Straße 118, in 04317 Leipzig, Haus C, Zimmer 
5.033 in der Zeit von Mo., Mi., Do. 08.00-14.00 
Uhr, Di. 08.00-17.00 Uhr, Fr. 08.00-12.00 Uhr 
eingesehen werden.
Gegen die Eintragungsverfügung kann inner-
halb eines Monats nach Ablauf der Auslegungs-
frist Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Stadt Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, 
04109 Leipzig (oder Verkehrs- und Tiefbauamt, 
Prager Straße 118, 04317 Leipzig, Haus C, Zim-
mer 5.033), einzulegen, wo auch die Verfügung 
und ein Plan über die Lage der Straße zu den 
o. g. Zeiten zur Einsichtnahme offen liegen. 
Der Widerspruch kann auch in qualifizierter 
elektronischer Form nach dem Signaturgesetz 
mittels absenderbestätigter De-Mail unter info@
leipzig.de-mail.de eingelegt werden
Einsichtnahme in die Verfügung mit Begrün-
dung und Planauszug während dieser Zeit 
ist derzeit nur nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung unter 1 23 76 73, 1 23 76 65 
oder 1 23 76 44 an der vorgenannten Anschrift 
möglich. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Verkehrs- und Tiefbauamt

Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Dieser kann schriftlich bei der Stadt Leipzig, 
Verkehrs- und Tiefbauamt, Prager Straße 118, 
04317 Leipzig, Haus C, Zimmer 5.033, eingelegt 
werden. 
Der Widerspruch kann auch in qualifizierter 
elektronischer Form nach dem Signaturgesetz 
mittels absenderbestätigter De-Mail unter 
info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Einsichtnahme in die Verfügung mit Begrün-
dung und Planauszug während dieser Zeit 
ist derzeit nur nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung unter 1 23 76 73, 1 23 76 65 
oder 1 23 76 44 an der vorgenannten Anschrift 
möglich. ■
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Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Dieser kann schriftlich bei der Stadt Leipzig, 
Verkehrs- und Tiefbauamt, Prager Straße 118, 
04317 Leipzig, Haus C, Zimmer 5.033, eingelegt 
werden. 
Der Widerspruch kann auch in qualifizierter 
elektronischer Form nach dem Signaturgesetz 
mittels absenderbestätigter De-Mail unter 
info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Einsichtnahme in die Verfügung mit Begrün-
dung und Planauszug während dieser Zeit 
ist derzeit nur nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung unter 1 23 76 73, 1 23 76 65 
oder 1 23 76 44 an der vorgenannten Anschrift 
möglich. ■
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Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Dieser kann schriftlich bei der Stadt Leipzig, 
Verkehrs- und Tiefbauamt, Prager Straße 118, 
04317 Leipzig, Haus C, Zimmer 5.033, eingelegt 
werden. 
Der Widerspruch kann auch in qualifizierter 
elektronischer Form nach dem Signaturgesetz 
mittels absenderbestätigter De-Mail unter info@
leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Einsichtnahme in die Verfügung mit Begrün-
dung und Planauszug während dieser Zeit 
ist derzeit nur nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung unter 1 23 76 73, 1 23 76 65 
oder 1 23 76 44 an der vorgenannten Anschrift 
möglich. ■
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n Stellenausschreibung

Dem Amt für Sport obliegen innerhalb der Stadt 
Leipzig vor allem die Sportförderung von Vereinen 
und Projektträgern sowie die Sport- und Sport-
stättenentwicklungsplanung. Darüber hinaus ist 
das Amt für die Vergabe von Nutzungszeiten 
in und auf kommunalen Sportstätten sowie die 
Investitionsförderung für Sportvereine und die 
Betreibung sowie technisch-bauliche Unterhaltung 
kommunaler Sportstätten und Objekte verant-
wortlich. Zudem unterstützt und fördert das Amt 
die Ausrichtung von Sportgroßveranstaltungen. 
Hierzu fließen die Inklusions- und Teilhabeplanun-
gen der Stadt Leipzig ein. Aktuell sind im Amt für 
Sport ca. 80 Mitarbeiter/-innen tätig.

Schwerpunkte der Leitung sind
• Führen der Mitarbeiter/-innen des Amtes für 

Sport im Sinne der Führungsleitlinien der Stadt
• Organisation der Arbeitsabläufe sowie Koor-

dinierung der Aufgabenerfüllung
• konzeptionelle Weiterentwicklung des Amtes 

einschließlich organisatorischer Anpassungen
• Kontrolle der beschlusskonformen Umsetzung 

von Projekten und Entscheidungen
• Überwachung der Haushaltsplanung und des 

Haushaltsvollzugs
• Sicherung der finanziellen Voraussetzungen für 

die Erfüllung der Aufgaben des Amtes
• Koordinierung und Zusammenarbeit mit 

Vertretern und Gremien des selbstverwalteten 
Sports (u. a. Fachgremien, fachübergreifende 
Gremien und Organisationen)

• Vertretung des Amtes im Fachausschuss Sport 
sowie in bundesweiten Netzwerken und Orga-
nisationen (z. B. Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Sportämter)

Das sind unsere Anforderungen
• wissenschaftlicher Hochschulabschluss (Di-

plomprüfung oder akademische Abschlus-
sprüfung/Magisterprüfung, die an einer 
Universität oder einer anderen Hochschule 
anerkannt ist, erfolgreich abgelegt wurde 
oder akkreditierter Masterabschluss) in der 
Fachrichtung Sportmanagement, Sportwissen-
schaft, Allgemeine Verwaltung, Rechtswissen-
schaften, Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, 
Wirtschaftswissenschaft, Bauingenieurwesen 
mit Spezialisierung Hochbau bzw. Tiefbau, 
Stadtplanung oder Architektur

• mind. fünfjährige Führungstätigkeit
• betriebswirtschaftliche, verwaltungsrechtliche, 

sportpolitische sowie bautechnische Erfahrun-
gen und Kenntnisse

• überdurchschnittliches Engagement, Durchset-
zungsvermögen, Flexibilität und Teamfähigkeit 

• ausgeprägte Kommunikations-, Entschei-
dungs- und Konfliktlösungskompetenzen 

• sicheres und verbindliches Auftreten sowie 
sehr gutes schriftliches Ausdrucksvermögen 

Das bieten wir
• ein außertariflich, einzelvertraglich geregeltes 

Entgelt 
• ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis
• einen Arbeitsplatz im Herzen einer von hoher 

Lebensqualität, sozialer und kultureller Vielfalt 
geprägten Stadt mit mehr als 600 000 Einwoh-
nerinnen und Einwohnern

• vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten und 
flexible Arbeitszeiten

• drei Tage Bildungsförderung im Kalenderjahr
• eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung
• ein ermäßigtes Ticket für den Personennahver-

kehr („Job-Ticket“)

Ihre Bewerbung
Bitte lesen Sie vor einer Bewerbung unsere Hin-
weise zum Stellenbesetzungsverfahren.
Bitte beachten Sie, dass wir unsere Stellen nur 
nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
besetzen dürfen. Wir können Sie daher im weiteren 
Verfahren nur dann berücksichtigen, wenn Sie uns 
Nachweise hierüber vorlegen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit:
• Bewerbungsschreiben
• tabellarischem Lebenslauf
• Nachweis über die erforderliche berufliche 

Qualifikation
• Kopien von qualifizierten Dienst-/ Arbeits-

zeugnissen/ Beurteilungen, die nicht älter als 
drei Jahre sind

• gegebenenfalls Referenzschreiben. 
Über den Verfahrensablauf sowie die Stellenbeset-
zung entscheidet eine Auswahlkommission, die sich 
aus Verwaltungspersonal, Stadträtinnen/Stadträten 
sowie externen Fachexperten zusammensetzt. Aus 
diesem Grund werden Sie gebeten, Ihrer Bewerbung 
eine Erklärung beizufügen, dass Sie der Einsichtnah-
me in Ihre Bewerbungsunterlagen durch die Aus-
wahlkommission sowie die Fachexperten zustimmen.
Bitte geben Sie bei Ihrer Bewerbung die Stellenaus-
schreibungsnummer 52 06/20 06 an und nutzen 
Sie für Ihre Bewerbung das Online-Bewerber-
Portal auf www.leipzig.de/stellen.Fragen zu 
den Arbeitsinhalten beantwortet Ihnen gern 
der Beigeordnete für Umwelt, Ordnung, Sport, 
Herr Bürgermeister Rosenthal, den Sie unter der 
Telefonnummer 1 23 35 00 oder per E-Mail an 
heiko.rosenthal@leipzig.de erreichen. Für Fragen 
zum Auswahlverfahren und den allgemeinen 
Rahmenbedingungen steht Ihnen die Leiterin des 
Personalamtes, Frau Franko, zur Verfügung. Sie 
erreichen sie unter der Telefonnummer 0341 123-
2710 oder per E-Mail an claudia.franko@leipzig.de.
Ausschreibungsschluss ist der 31. Juli 2020. ■

Die Stadt Leipzig ist mit über 100.000 organisiert sporttreibenden Menschen in rund 400 Sportver-
einen eine Sportstadt mit großartiger Entwicklung und starkem Wachstum in den letzten Jahren. 
Als Austragungsort zahlreicher nationaler und internationaler Sportgroßveranstaltungen blickt 
die Stadt auf eine lange Tradition zurück, die sie auch in Zukunft fortsetzen wird. Wir wollen 
die Chancen und Vorzüge der Stadt nutzen und auch in Zukunft als starker Partner den Sport in 
Leipzig fördern und weiter voran zu bringen. Um diesen Prozess in der Stadt Leipzig mitzuge-
stalten, suchen wir für zum 1. Februar 2021 eine/einen
 

Leiterin/Leiter für das Amt für Sport

Gemäß § 6 des Sächsischen Straßengesetzes 
(SächsStrG) vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. 
August 2019 (SächsGVBl. S. 762) geändert worden 
ist, wird die unten näher bezeichnete Straße dem 
öffentlichen Verkehr gewidmet.
Bezeichnung, Verlauf, ungefähre Länge, Straßenklasse, 
Widmungsbeschränkung:
OT Engelsdorf
Lupinenweg, Flurstücke 94/74 und 94/191 jeweils 
Gemarkung Engelsdorf von Begonienweg bis 
Begonienweg, Gesamtgröße ca. 213 m, Ortsstraße 
unbeschränkt.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Widmung des oben aufgeführten Weges 
kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Dieser kann 
schriftlich bei der Stadt Leipzig, Verkehrs- und 
Tiefbauamt, Prager Straße 118, 04317 Leipzig, Haus 
C, Zimmer 5.033, eingelegt werden. 
Der Widerspruch kann auch in qualifizierter elek-
tronischer Form nach dem Signaturgesetz mittels 
absenderbestätigter De-Mail unter info@leipzig.
de-mail.de eingelegt werden.
Einsichtnahme in die Verfügung mit Begründung 
und Planauszug während dieser Zeit ist derzeit nur 
nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung 
unter 1237673, 1 23 76 65 oder 1 23 76 44 an der 
vorgenannten Anschrift möglich. ■
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Gemäß § 6 des Sächsischen Straßengesetzes 
(SächsStrG) vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. 
August 2019 (SächsGVBl. S. 762) geändert worden 
ist, wird die unten näher bezeichnete Straße dem 
öffentlichen Verkehr gewidmet.
Bezeichnung, Verlauf, ungefähre Länge, Straßenklasse, 
Widmungsbeschränkung
OT Engelsdorf
Akeleiweg, Flurstück 94/67 Gemarkung Engels-
dorf von Im Blumengrund bis Flurstück 94/113 
Gemarkung Engelsdorf, Gesamtgröße ca. 105 m, 
Ortsstraße unbeschränkt.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Widmung des oben aufgeführten Weges 
kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Dieser kann 
schriftlich bei der Stadt Leipzig, Verkehrs- und 
Tiefbauamt, Prager Straße 118, 04317 Leipzig, Haus 
C, Zimmer 5.033, eingelegt werden. 
Der Widerspruch kann auch in qualifizierter elek-
tronischer Form nach dem Signaturgesetz mittels 
absenderbestätigter De-Mail unter info@leipzig.
de-mail.de eingelegt werden.
Einsichtnahme in die Verfügung mit Begründung 
und Planauszug während dieser Zeit ist derzeit nur 
nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung 
unter 1 23 76 73, 1 23 76 65 oder 1 23 76 44 an der 
vorgenannten Anschrift möglich. ■
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Auf der Grundlage des § 4 des Straßengesetzes für 
den Freistaat Sachsen (Sächsisches Straßengesetz 
– SächsStrG) vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl. S. 
93), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20. August 2019 (SächsGVBl. S. 762) geändert 
worden ist in Verbindung mit der Verordnung des 
Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und 
Arbeit über Straßen- und Bestandsverzeichnisse 
(StraBeVerzVO) vom 4. Januar 1995 SächsGVBl. S 
57, rechtsbereinigt mit Stand vom 1. März 2012) sind 
von den Straßenbaubehörden für Gemeindestraßen 
und sonstige öffentliche Straßen Bestandsverzeich-
nisse zu führen.
Nach § 54 SächsStrG wird für folgende öffentliche 
Straße das Bestandsverzeichnis korrigiert.
Benennung, Verlauf, ungefähre Länge, Art der Korrektur
Eigentümerweg 9401, Flurstücke 157/c, 160/a und 
149/e jeweils Gemarkung Seehausen, von Flur-
stück 157/5 Gemarkung Seehausen bis Flurstück 
149/d Gemarkung Seehausen, ca. 67 m, Korrektur 
Bestandverzeichnisses wegen ersatzlosem Wegfall 
des Weges.
Das oben genannte Verzeichnis liegt 6 Monate zur 
öffentlichen Einsicht aus. Sie können in der Stadt 
Leipzig, Verkehrs- und Tiefbauamt, Prager Straße 
118, in 04317 Leipzig, Haus C, Zimmer 5.033 in der 
Zeit von Mo., Mi., Do. 08.00-14.00 Uhr, Di. 08.00-
17.00 Uhr, Fr. 08.00-12.00 Uhr eingesehen werden.
Gegen die Eintragungsverfügung kann innerhalb 
eines Monats nach Ablauf der Auslegungsfrist 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch 
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt 
Leipzig, Martin-Luther-Ring 4 – 6, 04109 Leipzig 
(oder Verkehrs- und Tiefbauamt, Prager Straße 118, 
04317 Leipzig, Haus C, Zimmer 5.033), einzulegen, 
wo auch die Verfügung und ein Plan über die 
Lage der Straße zu den o.g. Zeiten zur Einsicht-
nahme offen liegen. Der Widerspruch kann auch 
in qualifizierter elektronischer Form nach dem 
Signaturgesetz mittels absenderbestätigter De-Mail 
unter info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden
Einsichtnahme in die Verfügung mit Begründung 
und Planauszug während dieser Zeit ist derzeit nur 
nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung 
unter 1 23 76 73, 1 23 76 65 oder 1 23 76 44 an der 
vorgenannten Anschrift möglich. ■
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Widmung 
Lupinenweg

Widmung 
Akeleiweg

Öffentliche Auslegung
Bestandsverzeichnisse 
für Gemeindestraßen 

und sonstige  
öffentliche Straßen –  

Korrektur
Eigentümerweg 9401

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmal-
pflege der Stadt Leipzig hat als untere Bau-
aufsichtsbehörde unter dem Aktenzeichen 
63-2020-004572-SB-63.31-TDE einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen:
1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Umnutzung Teilbereich Erdgeschoss 
Industriestraße (Bauteil 2) von Mensa-/
Cafeteriaflächen zu Büroflächen, Zscho-
chersche Straße 69“, Leipzig, Gemarkung 

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung  

einer Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umnutzung  
Teilbereich Erdgeschoss Industriestraße (Bauteil 2) von  

Mensa-/Cafeteriaflächen zu Büroflächen,  
Zschochersche Straße 69“, Leipzig, Gemarkung Leipzig,  

Flurstücke 371, 373/2, 126a, 371a, 371b

Leipzig, Flurstücke 371, 373/2, 126a, 371a, 
371b im Genehmigungsverfahren nach 
§ 64 Sächsische Bauordnung (Sonderbau) 
ist erteilt.

2. Die Baugenehmigung enthält Auflagen.
3. Bestandteil der Baugenehmigung sind die 

in der Baugenehmigung aufgeführten und 
mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder 
zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt 
für Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. 
West, SG Südwest; Martin-Luther-Ring 4-6, 
04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-122, 04317 Leipzig) Widerspruch 
eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absen-
derbestätigter De-Mail unter info@leipzig.
de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wi-
derspruch innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Landesdirektion Sachsen, Referat 35 
in 04107 Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
 - Die Zustellung der Baugenehmigung an 

die Eigentümer benachbarter Grundstücke 
(Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der 
Nachbarn, denen die Baugenehmigung 
zuzustellen ist, durch diese Bekanntma-
chung ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

 - Die Zustellung der Baugenehmigung an 
Nachbarn gilt mit dem Tag dieser Bekannt-
machung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 
SächsBO.

 - Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnum-
mer: 1 23 51 33 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Ratsinformationssystem der 
Stadt Leipzig

Satzungen, Verordnungen,  
Regelungen der Stadt Leipzig

https://ratsinfo.leipzig.de www.leipzig.de/stadtrecht
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Der Stadtrat der Stadt Leipzig hat am 08.07.2020 
in öffentlicher Sitzung die Satzung über die 
Aufhebung der Sanierungssatzung „Eutritzsch-
Zentrum“ beschlossen. In § 2 der Aufhebungs-
satzung wird festgelegt, dass diese gem. § 162 
Abs. 2 Satz 4 BauGB mit der Bekanntmachung 
rechtsverbindlich wird. 
Die Satzung hat folgenden Inhalt: 

Satzung über die Aufhebung der  
Sanierungssatzung „Eutritzsch-Zentrum“

Der Stadtrat der Stadt Leipzig hat in seiner 
Sitzung am 08.07.2020 auf der Grundlage des 
§ 4 der Sächsischen Gemeindeordnung und auf 
der Grundlage des § 142 des Baugesetzbuches, 
jeweils in der am Tag der Beschlussfassung 
geltenden Fassung, nachfolgende Satzung 
beschlossen:

§ 1
Die Satzung über die förmliche Festlegung 
des Sanierungsgebietes „Eutritzsch-Zentrum“ 
vom 14.09.1994, ortsüblich bekanntgemacht am 
08.07.1995, erneut beschlossen am 19.06.2013 
und ortsüblich bekanntgemacht am 29.06.2013, 
werden für den Bereich aufgehoben, der in dem 
als Anlage beiliegenden Lageplan schwarz um-
randet ist. Der Lageplan ist Bestandteil dieser 
Satzung. Bei Zweifeln an der Einbeziehung von 
Grundstücken oder Grundstücksteilen ist die 
Innenkante der im Lageplan eingezeichneten 
Begrenzungslinie des Lageplans maßgeblich.

§ 2
Diese Aufhebungssatzung wird gemäß § 162 
Abs. 2 Satz 4 BauGB mit der Bekanntmachung 
rechtsverbindlich.

Der Lageplan mit der Umgrenzung des Auf-
hebungsgebietes wird in Form der Ersatzbe-
kanntmachung bekannt gemacht. Der hier 
im Amtsblatt für die Aufhebungssatzung des 
Sanierungsgebietes „Eutritzsch-Zentrum“ 
beigefügte Lageplan entspricht inhaltlich dem 
Original-Lageplan. Maßgeblich ist jedoch der 
ersatzbekanntgemachte Original-Lageplan. 
Der Lageplan wird von der Stadt Leipzig, 
Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung, 
Prager Straße 118-136 (Haus C), 04317 Leipzig; 
Zimmer C 5.003 zur kostenlosen Einsicht durch 
jedermann montags bis freitags von 9.00 bis 

12.00, dienstags 13.00 bis 18.00 Uhr und don-
nerstags 13.00 bis 16.00 Uhr im Zeitraum vom 
20.07.2020 bis 07.08.2020 niedergelegt. 
Hinweise:
I. Nach § 4 Abs. 4 SächsGemO gelten Satzungen, 
die unter Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften der SächsGemO zustande gekom-
men sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung 

als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder 

fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sit-

zungen, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind, 

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 

Öffentliche Bekanntmachung der Satzung über die Aufhebung  
der Sanierungssatzung „Eutritzsch-Zentrum“ nach § 162 BauGB

Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat, 

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO 
genannten Frist 
a)  die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss 

beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- und 

Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Nummern 3 oder 
4 geltend gemacht worden, so kann auch nach 
Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO 
genannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen.
II. Für die vorstehende Satzung besteht keine 
Genehmigungspflicht aus dem Baugesetzbuch 
in der zur Zeit geltenden Fassung.
III. Gemäß § 215 BauGB gilt für die Frist der 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschrif-
ten Folgendes:
Unbeachtlich werden
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften,

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungsplanes 
und des Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorganges,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung dieser Satzung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind.
IV. Über die Einsichtnahmemöglichkeiten in die 
Satzung und den Lageplan nach der Einsicht-
nahmefrist des § 8 Abs. 1 Nr. 2 KomBekVO, § 2 
Abs. 1 Nr. 2 BekS wird im Amt für Wohnungsbau 
und Stadterneuerung, Prager Straße 118-136 
(Haus C), 04317 Leipzig im Zimmer C 6.033 
informiert. ■

Leipzig, 09.07.2020
gez. Jung

Oberbürgermeister

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat am 
09.07.2020 die Aufstellung des Bebauungsplans 
Nr. 452 „Bahnbogen Leutzsch“ nach § 2 Absatz 
1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen.
Dieser Beschluss wird hiermit bekannt gemacht 
(§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB). Er ist im Stadtpla-
nungsamt, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 
4-6, 04109 Leipzig, Zimmer 498 niedergelegt 
und kann während der Dienststunden Mo./Mi. 
8.00-15.00 Uhr, Di. 8.00-18.00 Uhr, Do. 8.00-16.00 
Uhr, Fr. 8.00-12.00 Uhr, für die Dauer von zwei 
Wochen kostenlos eingesehen werden, er ist 
auch im Internet über das Ratsinformationssys-
tem der Stadt Leipzig abrufbar unter https://
ratsinfo.leipzig.de (Vorlage Nr. VII-DS-00537). 
Das Plangebiet befindet sich in Leipzig Alt-West, 
in den Ortsteilen Leutzsch und Böhlitz-Ehren-
berg beiderseits der Georg-Schwarz-Straße und 
der S-Bahn-Strecke zwischen Franz-Flemming-
Straße, Philipp-Reis-Straße, Rathenaustraße und 
Am Ritterschlösschen, Heinrich-Heine-Straße 
(entsprechend kartenmäßiger Darstellung). 
Die im Plangebiet liegenden Brachflächen im 
Bahnbogen Leutzsch sollen revitalisiert und 
städtebaulich geordnet werden. Mittels Ge-
werbeflächen, Gemeinbedarfsflächen aber auch 
Wohnnutzungen soll ein kompakt-urbaner und 
gemischter Stadtraum entwickelt werden. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Bebauungsplan Nr. 452 „Bahnbogen Leutzsch“,  
Leipzig Alt-West – Aufstellungsbeschluss 

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 452 „Bahnbogen Leutzsch“ und Geltungsbereich der Satzung 
besonderes Vorkaufsrecht für das Gebiet „Bahnbogen Leutzsch“ (fett umrandet). 

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat in 
ihrer Sitzung am 09.07.2020 die Satzung über 
ein besonderes Vorkaufsrecht für das Gebiet 
„Bahnbogen Leutzsch“ beschlossen. 
Der Beschluss ist im Stadtplanungsamt nie-
dergelegt und kann zu den unten genannten 
Zeiten kostenlos für die Dauer von zwei Wochen 
eingesehen werden.
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung 
in Kraft.
Der Geltungsbereich der Satzung befindet 
sich in Leipzig Alt-West, in den Ortsteilen 
Leutzsch und Böhlitz-Ehrenberg beiderseits 
der Georg-Schwarz-Straße und der S-Bahn-
Strecke zwischen Franz-Flemming-Straße, 
Philipp-Reis-Straße, Rathenaustraße und Am 
Ritterschlösschen, Heinrich-Heine-Straße 
(entsprechend nebenstehender kartenmäßiger 
Darstellung).
Mit dem besonderen Vorkaufsrecht steht der 
Stadt im Geltungsbereich der Satzung ein 
Vorkaufsrecht nach Maßgabe des § 25 BauGB 
an bebauten und unbebauten Grundstücken 
zu. Mit Ausübung des Vorkaufsrechtes ist die 
Stadt in der Lage, die städtebaulichen Maßnah-
men, die sie in dem Gebiet in Betracht zieht, 
umzusetzen. 
Die Satzung und die Begründung dazu können 
im Stadtplanungsamt, Neues Rathaus, Martin-
Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig, Zimmer 498 
während der Dienststunden
 Mo./Mi.  8.00-15.00 Uhr
 Di.   8.00-18.00 Uhr
 Do.   8.00-16.00 Uhr
 Fr.   8.00-12.00 Uhr
eingesehen und über den Inhalt Auskunft 
verlangt werden.
Die Satzung ist auch im Internet über das Rats-
informationssystem der Stadt Leipzig abrufbar 
unter https://ratsinfo.leipzig.de (Vorlage Nr.  
VII-DS-01049).
Rechtsbehelf:
Nach § 215 Abs. 1 BauGB ist eine nach § 214 
Abs. 1 beachtliche Verletzung der dort be-

Satzung über ein besonderes  
Vorkaufsrecht für das Gebiet „Bahn-
bogen Leutzsch“, Leipzig Alt-West

zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Stadt Leipzig unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden ist.
Auf die Möglichkeit der Beantragung einer Ent-
schädigung nach § 44 Abs. 3 Satz 2 und 3 sowie 
§ 43 Abs. 2 Satz 1 BauGB wird hingewiesen.
Der hier gegebene Hinweis auf Rechtsfolgen 
nach dem BauGB hat keinen Einfluss auf 
bestehende Rückübertragungs  bzw. Ent-
schädigungsansprüche nach dem Gesetz zur 
Regelung offener Vermögensfragen.
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nach 
§ 4 Absatz 4 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Sachsen (SächsGemO) Satzungen, 
die unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften zustande gekommen sind, 
ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen gelten. 
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder 

fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sit-

zungen, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind,

3. der Oberbürgermeister dem Beschluss 
nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-

schluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder 

Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 der 
SächsGemO geltend gemacht worden, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Informationen zu den aktuellen Planungen 

erhalten Sie im Internet unter www.leipzig.

de/bauen-und-wohnen oder telefonisch 

unter 1 23 49 48. 

Einsichtnahme und Auskünfte zu aktuellen 

Planungen im Neuen Rathaus, Martin-

Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig, Stadtpla-

nungsamt, Zi. 498 zu den Dienststunden 

Mo./Mi. 8.00-15.00 Uhr, Di. 8.00-18.00 Uhr, 

Do. 8.00-16.00 Uhr, Fr. 8.00-12.00 Uhr. 

www.leipzig.de/immobilien

Verkauf städtischer 
Liegenschaft

Konzeptverfahren 
Gewerbegrundstück für einen Autohof im 
Industriepark-Nord
Exposénummer: 0977
Lage:   Dingolfinger Straße
Gemarkung: Thekla
Flurstücke: 301/9, 301/10, 301/12 u. a.
Grundstücksgröße: ca. 39.100 m²
Eigentümer: Stadt Leipzig
Kontakt:  Frau Scholeck, Tel. 1 23 58 49
Mindestgebot:  1 600 000 Euro
 
Die Stadt Leipzig verkauft aus ihrem Eigentum  
o. g. Grundstück im Konzeptverfahren. Bewer-
bungen sind bitte mit den geforderten Unterla-
gen bis zum 14.09.2020 in einem verschlossenen 
Umschlag bei der Stadt Leipzig, Liegenschafts- 
amt, Terminstelle 1, Exposé 0977-20, Neues 
Rathaus, 04092 Leipzig einzureichen. 
Der Verkauf erfordert die Zustimmung der 
zuständigen Gremien. ■

(Angaben ohne Gewähr)

Auf Grund von § 4 Abs. 2 i. V. m. § 28 Abs. 1, 10 
sowie § 53 Abs. 3 .S. 2 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Sachsen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. 
S. 62), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 2. Juli 2019 (SächsGVBl. S. 542) geändert 
worden ist, wird durch Beschluss der Ratsver-
sammlung der Stadt Leipzig vom 08.07.2020 die 
Hauptsatzung der Stadt Leipzig in der Fassung 
der letzten Änderung vom 22.05.2019 Beschluss 
Nr. VI-DS-07152-NF-01 wie folgt geändert:

§ 1 
Änderung des § 8 Zuständigkeit  

der Ratsversammlung
§ 8 Abs. 3 Nr. 32i, Satz 3 wird wie folgt geändert:
„Sofern überplanmäßige Aufwendungen oder 
Auszahlungen > 200.000 Euro erforderlich sind, 
werden die Fachausschüsse Finanzen, Jugend, 
Schule und Demokratie, Stadtentwicklung und 
Bau, der Jugendhilfeausschuss, das städtische 

8. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Leipzig
VOB-Vergabegremium, sowie der Stadtrat un-
mittelbar innerhalb von 21 Tagen nach Beschluss 
des Oberbürgermeisters über den entsprechen-
den Vorgang informiert. Ergänzend werden die 
genannten Ausschüsse und der Stadtrat in einem 
quartalsweisen zusammenfassenden Bericht 
über alle diesbezüglichen Entscheidungen des 
Oberbürgermeisters informiert.“ 

§ 2
Änderung des § 13 Verwaltungsausschuss

§ 13 Abs. 12 Nr. 3, Satz 3 wird wie folgt geändert: 
„Sofern überplanmäßige Aufwendungen oder 
Auszahlungen > 200.000 Euro erforderlich sind, 
werden die Fachausschüsse Finanzen, Jugend, 
Schule und Demokratie, Stadtentwicklung und 
Bau, der Jugendhilfeausschuss, das städtische 
VOB-Vergabegremium, sowie der Stadtrat un-
mittelbar innerhalb von 21 Tagen nach Beschluss 
des Oberbürgermeisters über den entsprechen-
den Vorgang informiert. Ergänzend werden die 

genannten Ausschüsse und der Stadtrat in einem 
quartalsweisen zusammenfassenden Bericht 
über alle diesbezüglichen Entscheidungen des 
Oberbürgermeisters informiert.“

§ 3
Änderung des § 14  

Grundstücksverkehrsausschuss
§ 14 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
„(1) Der Grundstücksverkehrsausschuss besteht 
aus dem Oberbürgermeister als Vorsitzenden 
und einer durch Beschluss der Ratsversamm-
lung festgelegten Anzahl von Stadträten/
Stadträtinnen. Ständige/-r Vertreter/-in des 
Oberbürgermeisters im Vorsitz ist der/die 
Beigeordnete für Stadtentwicklung und Bau. Im 
Verhinderungsfalle wird er/sie durch eine/-n 
andere/-n Beigeordnete/-n vertreten. Sind alle 
Beigeordneten verhindert, kann der Oberbür-
germeister ein Mitglied des Ausschusses, das 
Stadtrat/Stadträtin ist, im Vorsitz mit seiner 

Vertretung beauftragen.“

§ 4
Änderung des § 17 Beratende Ausschüsse

§ 17 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
„(1) Es werden folgende Fachausschüsse als 
beratende Ausschüsse gemäß § 43 Abs. 1 Sächs-
GemO gebildet: 
1.  Allgemeine Verwaltung 
2.  Finanzen 
3.  Umwelt, Klima und Ordnung 
4.  Kultur 
5.  Jugend, Schule und Demokratie
6.  Soziales, Gesundheit und Vielfalt
7.  Stadtentwicklung und Bau 
8.  Wirtschaft, Arbeit und Digitales 
9.  Sport 
10. Rechnungsprüfung 
11. Petitionsausschuss 
12. Ehrenrat 
13. Bewertungsausschuss“

§ 5
Änderung des § 23 Beigeordnete

Der § 23 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
„(1) Es werden sieben hauptamtliche Beigeord-
nete bestellt, und zwar für die Geschäftskreise:
1.  Allgemeine Verwaltung
2.  Finanzen (Fachbedienstete/-r für das Finanz-

wesen)
3.  Umwelt, Klima, Ordnung und Sport
4.  Kultur
5.  Soziales, Gesundheit und Vielfalt
6.  Stadtentwicklung und Bau
7.  Jugend, Schule und Demokratie“

§ 6
Inkrafttreten

Die Änderung tritt am 19.09.2020 in Kraft. ■

Leipzig, 09.07.2020  Burkhard Jung
      Oberbürgermeister

Geltungsbereich Aufhebung des Sanierungsgebietes „Eutritzsch-Zentrum“ 
Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

Im DRK Blutspendezentrum, Prager Straße 13, 
04103 Leipzig kann zu folgenden Zeiten Blut 
und Plasma gespendet werden: 
 Mo.   08.00-14.00 Uhr, 
 Di./Mi./Do.  13.00-18.30 Uhr, 
 Fr.   08.30-13.00 Uhr. 
Besonders gern gesehen sind an jedem 1. Sa./
Quartal 10.00-13.00 Uhr Vollblutspender, die 
mit einem leckeren Brunch empfangen wer-
den. Plasmaspender können Termine nach 
Bedarf unter der Tel. 08001194911, vor Ort 
oder im Internet unter www.blutspende.de 
vereinbaren. Für den erhöhten Zeitaufwand 
einer Plasmaspende wird nach §10 Transfu-
sionsgesetz eine Aufwandsentschädigung 
gewährt. n

Blutspendezentrum  
sucht regelmäßig Spender

Bekanntmachungen
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Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht: 
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbe-
hörde am 09.06.2020 unter dem Aktenzeichen 
63-2020-002316-VV-63.42-MAS einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen: 
1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Umnutzung eines Gartenpavillons in eine 
Ferienwohnung, Umnutzung Teilbereich 
Haupthaus in eine Ferienwohnung, Hele-
nenstraße 39“, Leipzig  Gemarkung Dölitz, 
Flurstücke 255/5, 118  im Genehmigungs-
verfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung 
(Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt. 

2. Die Baugenehmigung enthält Bedingun-
gen und Auflagen.   

3. Bestandteil der Baugenehmigung sind die 
in der Baugenehmigung aufgeführten und 
mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen. 

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder 
zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt 
für Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. 
Ost, SG Südost; Martin-Luther-Ring 4-6, 
04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-122, 04317 Leipzig) Widerspruch 
eingelegt werden. 
Der Widerspruch kann auch mittels absen-
derbestätigter De-Mail unter info@leipzig.
de-mail.de eingelegt werden. 
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wi-
derspruch innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Landesdirektion Sachsen, Referat 35 
in 04107 Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird. 
Hinweise zur Bekanntmachung: 
 - Die Zustellung der Baugenehmigung an 

die Eigentümer benachbarter Grundstük-
ke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 
1 SächsBO wird aufgrund der großen 
Anzahl der Nachbarn, denen die Bauge-
nehmigung zuzustellen ist, durch diese 
Bekanntmachung ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 
3 SächsBO. 

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbe-
hörde am 10.07.2020 unter dem Aktenzeichen 
63-2020-000841-VV-63.30-SMA einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen:
1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Anbringen einer Werbebemalung, Gießer-
straße 3“, Leipzig, Gemarkung Lindenau, 
Flurstück 836/d im Genehmigungsverfahren 
nach § 63 Sächsische Bauordnung (Verein-
fachtes Verfahren) ist erteilt.

2. Die Baugenehmigung enthält Auflagen-
vorbehalte. 

3. Bestandteil der Baugenehmigung sind die 
in der Baugenehmigung aufgeführten und 
mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. West, SG 
Nordwest; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leip-
zig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 
04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3) Sächsische  
Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer Baugenehmigung  

für das Vorhaben: „Umnutzung eines Gartenpavillons  
in eine Ferienwohnung, Umnutzung Teilbereich Haupthaus 

in eine Ferienwohnung, Helenenstraße 39“,  
Leipzig, Gemarkung Dölitz, Flurstücke 255/5, 118

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung  

einer Baugenehmigung für das Vorhaben: „Anbringen  
einer Werbebemalung, Gießerstraße 3“, Leipzig,  

Gemarkung Lindenau, Flurstück 836/d

 - Die Zustellung der Baugenehmigung 
an Nachbarn gilt mit dem Tag dieser 
Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 
3 Satz 5 SächsBO. 

 - Die oben genannte Rechtsbehelfs-
belehrung gilt auch gegenüber den 
Nachbarn. 

Die vollständige Baugenehmigung und 
die Verfahrensakte können im Amt für 

de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 
Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
- Die Zustellung der Baugenehmigung an die 
Eigentümer benachbarter Grundstücke (Nach-
barn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird 
aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, 
denen die Baugenehmigung zuzustellen ist, 
durch diese Bekanntmachung ersetzt; § 70 Abs. 
3 Satz 3 SächsBO.
 - Die Zustellung der Baugenehmigung an 

Nachbarn gilt mit dem Tag dieser Bekannt-
machung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 
SächsBO.

 - Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, ein-
gesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnum-
mer: 1 23 52 39 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzen-
den Flurstücke/Grundstücke einschließlich der Flurstücksnummern)

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzen-
den Flurstücke/Grundstücke einschließlich der Flurstücksnummern)

Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt 
Leipzig, Technisches Rathaus, Prager 
Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäude-
abschnitt C, Eingang Erdgeschoss direkt 
von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinba-
rung beim zuständigen Verfahrensma-
nager bzw. Verfahrensmanagerin unter 
der Telefonnummer: 1 23 89 27 gebeten.■

Die Schola Cantorum ist eine besondere pä- 
dagogische Einrichtung der Stadt Leipzig. 
Für die umfassende musikalische Ausbildung 
an der Schola Cantorum – den Kinder- und 
Jugendchören der Stadt Leipzig – gilt folgende 
Entgeltordnung.
1. Rechtliche Grundlage
Ermächtigungsgrundlage für diese Entgelt-
ordnung ist die Sächsische Gemeindeordnung 
(SächsGemO), worin u. a. die Grundsätze der 
Einnahmebeschaffung geregelt werden. Nach 
§ 73 Abs. 2 SächsGemO hat die Gemeinde die 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen 
Einnahmen, soweit vertretbar und geboten 
und gesetzlich nicht ausdrücklich ausge-
schlossen, aus selbst zu bestimmenden Ent-
gelten für die von ihr erbrachten Leistungen 
zu beschaffen. Bei der Einnahmebeschaffung 
ist auf die wirtschaftlichen Kräfte der Abga-
bepflichtigen Rücksicht zu nehmen.
Der materiell-rechtliche Rahmen für die Er-
hebung von privatrechtlichen Entgelten wird 
durch die §§ 10 bis 14 Sächsisches Kommunal-
abgabengesetz (SächsKAG) vorgegeben, die 
sinngemäß anzuwenden sind.
2. Entgeltpflicht
Die Inanspruchnahme der musikalischen 
Ausbildung und die Nutzung von Chorklei-
dung, Noten und sonstiger Materialien sind 
entgeltpflichtig.
3. Entgeltschuldner
Entgeltschuldner sind alle Chormitglieder 
und die Teilnehmer der musikalischen Früh- 
erziehung. Bei minderjährigen Mitgliedern 
ist Entgeltschuldner der gesetzliche Vertreter.
4. Entgeltbemessung
Die Bemessung der Entgelte erfolgt nach der 
Intensität der musikalischen Ausbildung und 
den dadurch durchschnittlich verursachten 
Kosten.
Die in Punkt 5 und 7 der Entgeltordnung fest-
gesetzten Entgelte verstehen sich als Nettobe-
träge, d. h. die gesetzliche Umsatzsteuer wird 
ggf. zuzüglich in Rechnung gestellt. Zurzeit 
unterliegen die Leistungen, welche sich als 
Gegenleistungen zu den Entgelten nach Punkt 
5 und 7 der Entgeltordnung verstehen, der 
Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 Nr. 20 UStG.
Im Rahmen der Leistungen für Bildung und 
Teilhabe ist das Angebot der Schola Canto-
rum Leipzig entsprechend § 28 Abs. 7 SGB 
II förderfähig.
5. Höhe der Entgelte für die Mitgliedschaft 
in den Chören
Der Aufnahmebeitrag in den Chor beträgt für 
jedes Mitglied einmalig 10,00 €.
Für die Probezeit von 3 Monaten wird kein 
Entgelt erhoben. Im Anschluss entscheidet 
der/die künstlerische Leiter/in der Schola 
Cantorum Leipzig über die Mitgliedschaft. Für 
die Mitgliedschaft in den Chören, die die wö-
chentlichen Chorproben, die Stimmbildung, 
ggf. weitere Unterrichte, darüber hinaus die 
Mitwirkung an allen relevanten Konzerten 

sowie die Nutzung von Chorkleidung und 
Notenmaterial umfasst, werden folgende 
Mitgliedsbeiträge erhoben:
- Chorstufe/
 Tarif Monatsbeitrag ; Quartalsbeitrag; 

Jahresbeitrag
- Nachwuchschöre
 8,00 €  24,00 €  96,00 €
- Konzertchöre (Normaltarif)  
 14,00 € 42,00 €  168,00 €
- Konzertchöre (ermäßigter Tarif) 
 11,00 € 33,00 €  132,00 €
6. Ermäßigungen und Befreiungen von 
Mitgliedsbeiträgen
Es kann nur eine Ermäßigung in Anspruch ge-
nommen werden. Eine Ermäßigung gilt ab dem 
Monat, in dem ein Nachweis vorgelegt wird. 
Die Ermäßigung kann nicht rückwirkend 
berücksichtigt werden. Die Nachweispflicht 
liegt beim Entgeltschuldner.
Ermäßigungsberechtigt sind:
• Schüler/-innen
• Auszubildende
• Studierende
• Freiwilligendienstleistende
• Arbeitslose
• Bezieher der Grundsicherung
• Schwerbehinderte entsprechend § 2 Abs. 

2 SGB IX
Geschwisterermäßigung:
Die Geschwisterermäßigung gilt innerhalb 
der Chöre, wenn aus einer Familie mehrere 
Kinder Chormitglieder sind:
• bei 2 Kindern 10 % je Kind
• bei 3 Kindern 20 % je Kind
• ab 4 Kindern 30 % je Kind
Sozialermäßigung für Inhaber des Leipzig-
Passes:
Bei Vorlage eines gültigen Leipzig-Passes wird 
eine Ermäßigung von 50 % des Entgeltes für 
den Gültigkeitszeitraum gewährt.
Ermäßigung oder Befreiung in besonderen 
sozialen Härtefällen:
In besonderen sozialen Härtefällen erfolgt die 
Ermäßigung oder Befreiung von Entgelten 
nach Beratung mit Vertretern des Amtes für 
Jugend, Familie und Bildung in Absprache 
mit dem/der künstlerischen Leiter/in der 
Schola Cantorum Leipzig. Die Ermäßigung/
Befreiung erfolgt auf Antrag.
7. Höhe der Entgelte für die musikalische 
Früherziehung
Die Kurse der musikalischen Früherziehung 
werden im Semesterbetrieb organisiert. Für 
die Teilnahme an den wöchentlichen Unter-
richten wird pro Kurseinheit ein Entgelt von 
5,00 € erhoben. Kursteilnehmer/-innen sind 
keine Mitglieder der Chöre. Somit entfällt eine 
Aufnahmegebühr. 
8. Ermäßigungen und Befreiungen von 
Semesterbeiträgen für die musikalische 
Früherziehung
Es kann nur eine Ermäßigung in Anspruch ge-
nommen werden. Eine Ermäßigung gilt ab dem 

Monat, in dem ein Nachweis vorgelegt wird. 
Die Ermäßigung kann nicht rückwirkend 
berücksichtigt werden. Die Nachweispflicht 
liegt beim Entgeltschuldner.
Geschwisterermäßigung:
Die Geschwisterermäßigung gilt für die 
musikalische Früherziehung, wenn aus ei-
ner Familie mehrere Kinder an den Kursen 
teilnehmen:
• bei 2 Kindern 10 % je Kind
• bei 3 Kindern 20 % je Kind
• ab 4 Kindern 30 % je Kind
Sozialermäßigung für Inhaber des Leipzig-
Passes:
Bei Vorlage eines gültigen Leipzig-Passes wird 
eine Ermäßigung von 50 % des Entgeltes für 
den Gültigkeitszeitraum gewährt.
Ermäßigung oder Befreiung in besonderen 
sozialen Härtefällen:
In besonderen sozialen Härtefällen erfolgt die 
Ermäßigung oder Befreiung von Entgelten 
nach Beratung mit Vertretern des Amtes für 
Jugend, Familie und Bildung in Absprache 
mit dem/der künstlerischen Leiter/in der 
Schola Cantorum Leipzig. Die Ermäßigung/
Befreiung erfolgt auf Antrag.
9. Fälligkeit
Die Mitgliedsbeiträge werden als Monats- oder 
Quartalsentgelte erhoben. Der Stichtag der 
Fälligkeit ist jeweils der letzte Kalendertag 
des Monats oder des Quartals.
Die Entgelte für die musikalische Früherzie-
hung werden als Semesterbeiträge vor Semes-
terbeginn fällig.
Bei Nichtzahlung von Entgelten kann – unab-
hängig von der gerichtlichen Geltendmachung 
nach erfolgter schriftlicher Mahnung – der zeit-
weilige oder dauerhafte Ausschluss erfolgen.
10. Ersatzansprüche/Sonstiges
Für Verlust und Beschädigung von Chorklei-
dung und sämtlicher Chormaterialien stehen 
die Chormitglieder bzw. die gesetzlichen 
Vertreter in vollen Umfang ein.
Die Chorkleidung wird bei Bedarf ausge-
tauscht und bleibt Eigentum der Schola Can-
torum Leipzig. Bei Austritt ist sie gereinigt 
und in ordentlichem Zustand zurückzugeben.
Werden Chorkleidung und Chormaterialien 
nach Beendigung der Mitgliedschaft nicht 
innerhalb der Kündigungsfrist und in ord-
nungsgemäßem und weiter verwendbarem 
Zustand an die Schola Cantorum Leipzig 
zurückgegeben, wird ein Entgelt für die 
Ersatzbeschaffung in Höhe des aktuellen 
Wiederbeschaffungswertes erhoben.
11. Inkrafttreten / Außerkrafttreten
Die Entgeltordnung tritt zum 01. September 
2020 in Kraft. 
Mit Inkrafttreten dieser Entgeltordnung wird 
die Entgeltordnung vom 01.01.2015 (Ratsbe-
schluss DS00494/14) außer Kraft gesetzt. ■
Leipzig, 09.07.2020

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Privatrechtliche Entgeltordnung der Stadt Leipzig  
der Teilnehmerentgelte für die umfassende musikalische 

Ausbildung in der Schola Cantorum Leipzig

Die Schola Cantorum ist eine besondere pä-
dagogische Einrichtung der Stadt Leipzig. Für 
die im Rahmen der musikalischen Ausbildung 
stattfindenden Konzerte und Aufführungen 
werden nachfolgend aufgeführte Eintrittspreise 
erhoben:
1. Rechtliche Grundlagen
Ermächtigungsgrundlage für die Festsetzung 
der Eintrittspreise für Konzertveranstaltun-
gen der Schola Cantorum ist die Sächsische 
Gemeindeordnung (SächsGemO), die u.a. die 
Grundsätze der Einnahmebeschaffung regelt. 
Nach § 73 SächsGemO hat die Gemeinde die 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen 
Einnahmen, soweit vertretbar und geboten, aus 
selbst zu bestimmenden Entgelten für die von 
ihr erbrachten Leistungen zu beschaffen (§ 73 
Abs. 2 Nr. 1 SächsGemO).
Der materiell-rechtliche Rahmen für die Er-
hebung von privatrechtlichen Entgelten wird 
durch die §§ 10 bis 14 Sächsisches Kommunal-
abgabengesetz (SächsKAG) vorgegeben, die 
sinngemäß anzuwenden sind. Die Entgeltord-
nung wurde gemäß den allgemeinen Prinzipen 
zur Bemessung öffentlicher Entgelte gemäß der 
Dienstanweisung Nr. 12/2014 vom 01.07.2014 
erstellt.
2. Entgeltpflicht
Für Aufführungen und Konzerte der Chöre der 
Schola Cantorum Leipzig werden Eintrittspreise 
erhoben.
3. Entgeltschuldner
Schuldner der Eintrittspreise sind die Besucher/-
innen der Aufführungen und Konzerte.
4. Entgeltbemessung
Die Bemessung der Entgelte erfolgt nach dem 
Ausmaß der Leistung und nach den durch-
schnittlich verursachten Kosten.
Die in Punkt 5 der Entgeltordnung festgesetzten 
Entgelte verstehen sich als Nettobeträge, d. h. die 
gesetzliche Umsatzsteuer wird ggf. zuzüglich 
in Rechnung gestellt. Zurzeit unterliegen die 
Leistungen, welche sich als Gegenleistungen zu 
den Entgelten nach Punkt 5 der Entgeltordnung 
verstehen, der Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 
Nr. 20 UStG.
5. Höhe der Eintrittspreise
Die Eintrittspreise für Aufführungen und 
Konzerte werden innerhalb einer Preisspanne 
flexibel gestaltet, da die Aufwendungen für ein 
Konzert unterschiedlich hoch ausfallen können. 
Bei der Festsetzung der Eintrittspreise werden 
folgende Faktoren berücksichtigt:
• ortsübliche Preise und Einkommenssituation 

in der Region
• Zielgruppe (Kinder, Familien, gehobenes 

Konzertpublikum, etc.)
• besondere Aufwendungen (zusätzliche 

Künstlerhonorare, Aufwendungen für 
szenische Aufführungen, Anmietung von 
Musikinstrumenten, Raummieten)

• Attraktivität und Platzkapazität von Veran-
staltungsorten

• Nachfrage der Veranstaltung
• Vergleich zu ähnlichen Einrichtungen (Mu-

sikschule, vergleichbare Ensembles) und 
vergleichbaren Veranstaltungen

 Kategorie   Preisspanne  
 Normalpreis   5,00 € bis 25,00 €
 ermäßigter Preis  4,00 € bis 20,00 €
An der Abendkasse wird ein Zuschlag von 1,00 
€ pro Ticket erhoben.
6. Ermäßigungen und Befreiungen
Ermäßigungsberechtigte:
• Kinder von 4-14 Jahren
• Schwerbehinderte entsprechend § 2 Abs. 

2 SGB IX
• Schüler/-innen
• Auszubildende
• Studierende
• Freiwilligendienstleistende
• Sozialermäßigung für Inhaber des Leipzig-

Passes:
• Inhaber/-innen des Leipzig-Passes (50 %) 
• Freier Eintritt:
• Kinder unter 4 Jahren (Schoßkinder)
• Begleitperson von Schwerbehinderten mit 

entsprechender Kennzeichnung „B“ im 
Schwerbehindertenausweis

Schülerkonzerte:
Für Konzerte mit besonderem Bildungscha-
rakter, die sich an Leipziger Schulen wenden,
wird neben dem Normalpreis und dem ermä-
ßigten Preis ein Sonderpreis für Schüler/-innen 
in Höhe von 1,00 € pro Schüler/-in angeboten.
Kostenfreie Aufführungen und Konzerte:
Im Rahmen der musikalischen Ausführung fin-
den Aufführungen und Konzerte mit vorrangig 
pädagogischem oder wohltätigem Charakter 
statt. Für diese Veranstaltungen (z. B. öffentliche 
Generalproben, Benefizkonzerte, Musizier-
nachmittage, Vortragsabende) werden keine 
Eintrittsgelder erhoben.
7. Inkrafttreten/Außerkrafttreten
Die Entgeltordnung tritt zum 01. September 
2020 in Kraft. 
Mit Inkrafttreten dieser Entgeltordnung wird 
die Entgeltordnung vom 01.01.2015 DS00494/14 
außer Kraft gesetzt. ■
Leipzig, 09.07.2020

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Privatrechtliche Entgeltordnung  
der Stadt Leipzig der Eintrittspreise  

für Aufführungen und Konzerte  
der Schola Cantorum Leipzig
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1 Vorbemerkung
Die Stadt Leipzig gewährt nach Maßgabe 
dieser Fachförderrichtlinie Aufstockungsbe-
träge in Verbindung mit Fördermitteln aus 
der Richtlinie des Landes zur Förderung der 
Schaffung von mietpreis- und belegungsge-
bundenem Mietwohnraum (RL gebundener 
Mietwohnraum – RL gMW) zur Schaffung von 
großen, preisgünstigen Wohnungen. 
Ziel des kommunalen Förderprogramms ist 
die Schaffung von großen Mietwohnungen 
für Haushalte ab fünf Personen, die Grund-
sicherungsleistungen nach SGB II oder SGB 
XII beziehen, da es zunehmend zu Engpässen 
in der Versorgung dieser Personengruppe 
mit großen Wohnungen kommt und im 
niedrigpreisigen Mietsegment keine großen 
Wohnungen mehr verfügbar sind.
Es handelt sich um freiwillige Leistungen, 
die im berechtigten Interesse der Stadt liegen. 
Die Woh nungsbauförderkonzept ionen 
der Jahre 2017, 2018, 2019 (VI-DS-03384, 
VI-DS-04681, VI-DS-06232, für 2020 im Be-
schlussverfahren) bilden die Grundlage für die 
Inanspruchnahme der Fördermittel sowohl 
nach RL gMW als auch für die FFRL Große 
Wohnungen.  
Ein Rechtsanspruch des Antragstellers auf 
Gewährung einer Zuwendung besteht nicht.
Die kommunalen Zuwendungen können nur 
im Rahmen der im Haushalt bereitgestellten 
Mittel gewährt werden.
2 Grundlagen der Förderung
Für die Gewährung einer Zuwendung gelten 
die folgenden Rechtsgrundlagen: 
• Rahmenrichtlinie zur Vergabe von Zuwen-

dungen der Stadt Leipzig an außerhalb 
der Stadtverwaltung stehende Stellen 
(Zuwendungsrichtlinie), Beschluss Nr. 
VI-DS-01241-NF-05 der Ratsversammlung 
vom 18.05.2016

• Verwaltungsrichtlinie Kosten der Unter-
kunft; Beschluss Nr. VII-Ifo-00251-DS-01 
vom 21.01.2020

1 Vorbemerkung
Die Stadt Leipzig gewährt nach Maßgabe dieser 
Fachförderrichtlinie Aufstockungsbeträge in 
Verbindung mit Fördermitteln aus der Richtlinie 
des Landes zur Förderung der Schaffung von 
mietpreis- und belegungsgebundenem Miet-
wohnraum (RL gebundener Mietwohnraum 
– RL gMW) zur Erreichung einer anfänglichen 
Miete in Höhe von 6,50 €/m² Wohnfläche und 
damit die Schaffung bezahlbarer Wohnungen 
in der gesamten Stadt. 
Es handelt sich um freiwillige Leistungen, die 
im berechtigten Interesse der Stadt liegen. 
Die Wohnungsbauförderkonzeptionen der Jah-
re 2017, 2018, 2019 (VI-DS-03384, VI-DS-04681, 
VI-DS-06232, für 2020 im Beschlussverfahren) 
bilden die Grundlage für die Inanspruchnahme 
der Fördermittel sowohl nach RL gMW als auch 
für die FFRL Angleichung Bewilligungsmiete/
Anfangsmiete.  
Ein Rechtsanspruch des Antragstellers auf 
Gewährung einer Zuwendung besteht nicht.
Die kommunalen Zuwendungen können nur 
im Rahmen der im Haushalt bereitgestellten 
Mittel gewährt werden.
2 Grundlagen der Förderung
Für die Gewährung einer Zuwendung gelten 
die folgenden Rechtsgrundlagen: 
• Rahmenrichtlinie zur Vergabe von Zuwen-

dungen der Stadt Leipzig an außerhalb der 
Stadtverwaltung stehende Stellen (Zuwen-
dungsrichtlinie), Beschluss Nr. VI-DS-01241-
NF-05 der Ratsversammlung vom 18.05.2016

• Integriertes Stadtentwicklungskonzept 
Leipzig 2030 (INSEK)

• Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO) 

• Verordnung des Sächsischen Staatsmini-
steriums des Innern über die kommunale 
Haushaltswirtschaft (SächsKomHVO) 

• Verordnung des Sächsischen Staatsmini-

• Integriertes Stadtentwicklungskonzept 
Leipzig 2030 (INSEK)

• Gemeindeordnung für den Freistaat Sach-
sen (SächsGemO) 

• Verordnung des Sächsischen Staatsmini-
steriums des Innern über die kommunale 
Haushaltswirtschaft (SächsKomHVO) 

• Verordnung des Sächsischen Staatsmini-
steriums des Innern über die kommunale 
Kassen- und Buchführung der Kommunen 
(SächsKomKBVO) 

• Richtlinie des Sächsischen Staatsmini-
steriums des Innern zur Förderung der 
Schaffung von mietpreis- und belegungs-
gebundenem Mietwohnraum (RL gMW) 

• Gesetz über die soziale Wohnraumförde-
rung (WoFG) 

• Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 
• Abgabenordnung (AO) 
• Umsatzsteuergesetz (UStG) 
in der jeweils geltenden Fassung sowie die ein-
schlägigen Beschlüsse der Ratsversammlung.
3  Zuwendungszweck
Voraussetzung für die Förderung ist ein 
Antrag nach RL gMW des Landes. Damit 
werden mietpreis- und belegungsgebundene 
Wohnungen geschaffen. Durch die Verbin-
dung mit der Fachförderrichtlinie „Große 
Wohnungen“ sollen große, preisgünstige 
Wohnungen für Haushalte ab 5 Personen 
entstehen. Zuwendungszweck der kommu-
nalen Fachförderrichtlinie ist die Erhöhung 
des maximalen Zuschusses in Höhe von 
3,50 €/m² Wohnfläche aus der RL gMW, um 
die Miete bis in den Bereich der Kosten der 
Unterkunft zu senken für den Zeitraum der 
Belegungsbindung. 
4  Zuwendungsempfänger 
Empfänger im Sinne dieser Fachförderricht-
linie sind natürliche Personen und juristische 
Personen des privaten oder öffentlichen 
Rechts, die Projekte nach Ziffer 3 realisieren.
5  Zuwendungsvoraussetzungen
Es sind die Vorgaben des Wohnraumför-

steriums des Innern über die kommunale 
Kassen- und Buchführung der Kommunen 
(SächsKomKBVO) 

• Richtlinie des Sächsischen Staatsministeri-
ums des Innern zur Förderung der Schaffung 
von mietpreis- und belegungsgebundenem 
Mietwohnraum (RL gMW) 

• Gesetz über die soziale Wohnraumförderung 
(WoFG) 

• Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 
• Abgabenordnung (AO) 
• Umsatzsteuergesetz (UStG) 
in der jeweils geltenden Fassung sowie die 
einschlägigen Beschlüsse der Ratsversammlung.
3  Zuwendungszweck
Voraussetzung für die Förderung ist ein 
Antrag nach RL gMW des Landes. Damit 
werden mietpreis- und belegungsgebundene 
Wohnungen geschaffen. Zuwendungszweck 
der kommunalen Fachförderrichtlinie ist die 
Erhöhung des maximalen Zuschusses in Höhe 
von 3,50 €/m² Wohnfläche aus der RL gMW, 
um die Höhe der 10 €/m² Wohnfläche über-
steigenden Angebotsmiete für den Zeitraum 
der Belegungsbindung. Dadurch werden in 
den Ortsteilen mit einer jetzt oder zukünftig  
10 €/m² Wohnfläche übersteigenden Ange-
botsmiete bezahlbare Wohnungen mit einer 
anfänglichen Miete von 6,50 €/m² Wohnfläche 
für sämtliche Haushaltsgrößen geschaffen. 
4  Zuwendungsempfänger 
Empfänger im Sinne dieser Fachförderrichtlinie 
sind natürliche Personen und juristische Perso-
nen des privaten oder öffentlichen Rechts, die 
Projekte nach Ziffer 3 realisieren.
5  Zuwendungsvoraussetzungen
Voraussetzung für die Inanspruchnahme der 
kommunalen Förderung ist die Lage in einem 
Ortsteil, der zum Zeitpunkt der Antragstellung 
eine höhere Angebotsmiete als 10 €/m² Wohn-
fläche aufweist.

dergesetzes (WoFG), der RL gMW und der 
Verwaltungsrichtlinie Kosten der Unterkunft 
für Haushalte mit mindestens fünf Personen 
zu berücksichtigen.
Förderfähig sind Maßnahmen, die eine För-
derung durch die RL gMW erhalten. 
Die Förderung wird nur gewährt, wenn für 
die geförderten Wohnungen für die Dauer 
von 15 Jahren vom Tag der Bezugsfertigkeit 
gerechnet ein Belegungsrecht als Benen-
nungsrecht gemäß § 26 Abs. 2 S. 3 WoFG für 
die Stadt Leipzig begründet werden kann. 
Das Sozialamt schlägt dem Eigentümer drei 
Haushalte vor, von denen der Eigentümer 
einen Haushalt auswählt.
Die Bindefrist startet mit dem Tag der Bezugs-
fertigkeit der Wohnung.
6  Zuwendungs- und Finanzierungsart
Die Stadt Leipzig gewährt auf Grundlage die-
ser Fachförderrichtlinie „Große Wohnungen“ 
Zuwendungen als Projektförderung.
Es handelt sich um eine Teilfinanzierung, die 
als Festbetragsfinanzierung erfolgt.
Sie ermittelt sich aus den geschaffenen Quadrat- 
metern pro Wohnung x Differenz zwischen 
6,50 €/m² Wohnfläche und Miete für Kosten 
der Unterkunft pro m² Wohnfläche x Bele-
gungsbindungszeitraum.
7  Antragsverfahren
7.1 Antragstellung
Der Antragsteller stellt in seinem Förderantrag 
die mit der kommunalen Fachförderrichtlinie 
zu fördernden Wohnungen dar sowie die vo-
raussichtlich dafür benötigten Fördermittel. 
Der Antrag ist unter Verwendung des Antrags-
formulars bei der Bewilligungsstelle
 Stadt Leipzig
 Amt für Wohnungsbau und 
 Stadterneuerung (AWS)
 Abteilung Wohnungsbau
 Prager Straße 118-136
 04317 Leipzig
einzureichen.
Das zu verwendende Antragsformular wird 

Es sind die Vorgaben des Wohnraumförder-
gesetzes (WoFG) und der RL gMW zu berück-
sichtigen.
Förderfähig sind Maßnahmen, die eine Förde-
rung durch die RL gMW – ggf. ergänzt durch 
die kommunalen Mittel der Fachförderrichtlinie 
Große Wohnungen – erhalten. 
6  Zuwendungs- und Finanzierungsart
Die Stadt Leipzig gewährt auf Grundlage dieser 
Fachförderrichtlinie „Angleichung Bewilli-
gungsmiete/Anfangsmiete“ Zuwendungen als 
Projektförderung.
Es handelt sich um eine Teilfinanzierung, die 
als Festbetragsfinanzierung erfolgt.
Sie ermittelt sich aus den geschaffenen Qua-
dratmetern Wohnfläche pro Wohnung x der 
Differenz zwischen der Höhe der Angebotsmiete 
abzüglich 3,50 €/m² Wohnfläche Förderung aus 
der RL gMW und der angestrebten anfänglichen 
Miete in Höhe von 6,50 €/m² Wohnfläche x 
Belegungsbindungszeitraum.
7  Antragsverfahren
7.1 Antragstellung
Der Antragsteller stellt in seinem Förderantrag 
die mit der kommunalen Fachförderrichtlinie 
zu fördernden Wohnungen dar sowie die 
voraussichtlich dafür benötigten Fördermittel. 
Der Antrag ist unter Verwendung des Antrags-
formulars bei der Bewilligungsstelle
 Stadt Leipzig
 Amt für Wohnungsbau und 
 Stadterneuerung (AWS)
 Abteilung Wohnungsbau
 Prager Straße 118-136
 04317 Leipzig
einzureichen.
Das zu verwendende Antragsformular wird 
in elektronischer Form bereitgestellt und kann 
unter folgender Adresse www.leipzig.de/
soziale-wohnraumfoerderung heruntergeladen 
werden. 

Fachförderrichtlinie Große Wohnungen

Fachförderrichtlinie Angleichung  
Bewilligungsmiete/Anfangsmiete

in elektronischer Form bereitgestellt und 
kann unter folgender Adresse www.leipzig.
de/soziale-wohnraumfoerderung herunter-
geladen werden. 
7.2 Antragsfristen
Anträge nach dieser Fachförderrichtlinie 
können jederzeit im laufenden Haushaltsjahr 
gestellt werden. 
Liegt zu Beginn eines neuen Haushaltsjahres 
noch kein rechtskräftiger Haushalt vor, kann 
die sachliche Prüfung und Entscheidung des 
Antrages unter Haushaltsvorbehalt erfolgen. 
Der Vorbehalt wird bei bereitstehenden Mit-
teln aufgehoben. 
8. Bewilligungsverfahren
Nach positiver Entscheidung über den För-
derantrag schließt das AWS einen öffentlich-
rechtlichen Zuwendungsvertrag mit dem 
Antragsteller ab.
Die Allgemeinen Nebenbestimmungen – 
AN-Best – sind Bestandteil des öffentlich-
rechtlichen Vertrages. 
9  Auszahlungsverfahren
Die Auszahlung des kommunalen Zuschus-
ses erfolgt entsprechend der im öffentlich-
rechtlichen Vertrag festgelegten Raten nach 
Anforderung. 
Nach Prüfung zahlt die Stadt die kommunalen 
Mittel an den Zuwendungsempfänger aus.
10  Nachweisverfahren
Das Verwendungsnachweisverfahren ent-
spricht dem Verfahren nach RL gMW. Nach 
Fertigstellung des Bauvorhabens ist der Ver-
wendungsnachweis im AWS einzureichen. 
Dieser besteht aus dem Sachbericht und dem 
Nachweis der entstandenen Wohnfläche pro 
Wohnung. 
Das AWS prüft den Verwendungsnachweis. 
Der Verwendungsnachweis bildet die Grund-
lage für die abschließende Entscheidung über 
die Förderung der Maßnahme und Auszah-
lung der Fördermittel. 
11  Mitteilungspflichten des Zuwendungs-
empfängers

7.2 Antragsfristen
Anträge nach dieser Fachförderrichtlinie können 
jederzeit im laufenden Haushaltsjahr gestellt 
werden. 
Liegt zu Beginn eines neuen Haushaltsjahres 
noch kein rechtskräftiger Haushalt vor, kann 
die sachliche Prüfung und Entscheidung des 
Antrages unter Haushaltsvorbehalt erfolgen. 
Der Vorbehalt wird bei bereitstehenden Mitteln 
aufgehoben. 
8. Bewilligungsverfahren
Nach positiver Entscheidung über den För-
derantrag schließt das AWS einen öffentlich-
rechtlichen Zuwendungsvertrag mit dem 
Antragsteller ab.
Die Allgemeinen Nebenbestimmungen – AN-
Best sind Bestandteil des öffentlich- rechtlichen 
Vertrages. 
9  Auszahlungsverfahren
Die Auszahlung des kommunalen Zuschus-
ses erfolgt entsprechend der im öffentlich-
rechtlichen Vertrag festgelegten Raten nach 
Anforderung. 
Nach Prüfung zahlt die Stadt die kommunalen 
Mittel an den Zuwendungsempfänger aus.
10  Nachweisverfahren
Das Verwendungsnachweisverfahren entspricht 
dem Verfahren nach RL gMW. Nach Fertigstel-
lung des Bauvorhabens ist der Verwendungs-
nachweis im AWS einzureichen. Dieser besteht 
aus dem Sachbericht und dem Nachweis der 
entstandenen Wohnfläche pro Wohnung. 
Das AWS prüft den Verwendungsnachweis. Der 
Verwendungsnachweis bildet die Grundlage für 
die abschließende Entscheidung über die Förderung 
der Maßnahme und Auszahlung der Fördermittel. 
11 Mitteilungspflichten des Zuwendungs-
empfängers
Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, 
dem AWS unverzüglich Sachverhalte anzu-
zeigen, wenn

Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, 
dem AWS unverzüglich Sachverhalte anzu-
zeigen, wenn
• weitere Zuwendungen für die Maßnahme 

bei anderen öffentlichen Stellen beantragt 
oder gewährt wurden/werden, 

• der Zuwendungszweck oder sonstige für 
die Vereinbarung maßgebliche Umstände 
sich ändern oder wegfallen,

• der Zuwendungszweck nicht oder mit 
der bewilligten Zuwendung nicht zu er-
reichen ist, 

• die Wohnungen innerhalb der zeitlichen 
Bindung nicht mehr entsprechend dem 
Zuwendungszweck verwendet werden, 

• Insolvenz droht, ein Insolvenzverfahren 
beantragt werden muss oder bereits be-
antragt ist,

• ein Gesellschafter ausscheidet/wechselt 
(Änderung des Gesellschaftsbestandes)

• ein Geschäftsführer ausscheidet/wechselt
• sich Vertretungsvollmachten ändern.
12  Veröffentlichung 
Entsprechend Ratsbeschluss RBV-1286/12 
werden alle Zuwendungen der Stadt Leipzig 
an außerhalb der Stadtverwaltung stehende 
Stellen jährlich im Zuwendungsbericht unter 
Einhaltung der festgelegten datenschutzrecht-
lichen Bestimmungen erfasst und veröffent-
licht. Der Zuwendungsempfänger wird mit 
Antragstellung über die beabsichtigte Ver-
öffentlichung informiert und erklärt mit der 
Unterschrift zum Antrag sein Einverständnis 
zur Veröffentlichung.
13  Inkrafttreten
Die Fachförderrichtlinie „Große Wohnungen“ 
tritt mit Beschlussfassung der Ratsversamm-
lung in Kraft und wird im Leipziger Amtsblatt 
sowie auf der Homepage der Stadt Leipzig 
veröffentlicht. ■

Leipzig, 09.07.2020
Burkhard Jung

Oberbürgermeister

• weitere Zuwendungen für die Maßnahme 
bei anderen öffentlichen Stellen beantragt 
oder gewährt wurden/werden, 

• der Zuwendungszweck oder sonstige für 
die Vereinbarung maßgebliche Umstände 
sich ändern oder wegfallen,

• der Zuwendungszweck nicht oder mit der 
bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen 
ist, 

• die Wohnungen innerhalb der zeitlichen 
Bindung nicht mehr entsprechend dem Zu-
wendungszweck verwendet werden, 

• Insolvenz droht, ein Insolvenzverfahren 
beantragt werden muss oder bereits bean-
tragt ist,

• ein Gesellschafter ausscheidet/wechselt 
(Änderung des Gesellschaftsbestandes)

• ein Geschäftsführer ausscheidet/wechselt
• sich Vertretungsvollmachten ändern.
12  Veröffentlichung 
Entsprechend Ratsbeschluss RBV-1286/12 
werden alle Zuwendungen der Stadt Leipzig an 
außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen 
jährlich im Zuwendungsbericht unter Einhal-
tung der festgelegten datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen erfasst und veröffentlicht. Der 
Zuwendungsempfänger wird mit Antragstel-
lung über die beabsichtigte Veröffentlichung 
informiert und erklärt mit der Unterschrift 
zum Antrag sein Einverständnis zur Veröf-
fentlichung.
13  Inkrafttreten
Die Fachförderrichtlinie „Angleichung Bewilli-
gungsmiete/Anfangsmiete“ tritt mit Beschluss-
fassung der Ratsversammlung in Kraft und wird 
im Leipziger Amtsblatt sowie auf der Homepage 
der Stadt Leipzig veröffentlicht. ■

Leipzig, 09.07.2020
Burkhard Jung

Oberbürgermeister

Anträge auf Grundsicherung 
(ALG II) online stellen

Anträge auf die Grundsicherung (Arbeitslo-
sengeld II) sollten bevorzugt über die Online-
Plattform www.jobcenter.digital,  inkl. aller not-
wendigen Anlagen, eingereicht werden. Das ist 
der aktuell schnellste Weg der Antragstellung, 
anschließenden Bearbeitung und Gewährung 
der Geldleistungen. Mit www.jobcenter.digital 
können sowohl der vereinfachte Erstantrag auf 
Arbeitslosengeld II unkompliziert gestellt als 
auch alle zur Bearbeitung notwendigen Unter-
lagen einfach und sicher übersendet werden. 
Der Antrag kann online ausgefüllt, notwendige 
Anlagen und Dokumente eingescannt oder als 
Handyfoto hochgeladen werden.  Für die schnel-
le und ordnungsgemäße Bearbeitung ist es je-
doch unerlässlich, alle notwendigen Unterlagen 
beizufügen und den Antrag vollständig und mit 
allen Kontaktdaten auszufüllen. Kontaktdaten 
wie Telefonnummer und E-Mail-Adresse sind 
wichtig für schnelle Rückfragen.
Auf der Internetseite des Jobcenters Leipzig 
unter www.jobcenter-leipzig.de findet sich eine 
Checkliste, die dabei unterstützt, den Antrag 
mit den notwendigen Unterlagen vollständig 
einzureichen. Genauso findet sich dort ein 
Video, dass die Online-Antragstellung Schritt 
für Schritt erklärt. ■

Der Eigenbetrieb Stadtreinigung plant bis 
Ende dieses Jahres eine Modernisierung des 
Wertstoffhofes in der Ludwig-Hupfeld-Straße. 
Dies geht aus einer Sitzung der Verwaltungs-
spitze hervor. 
Im Zuge der Modernisierung des Wertstoffhofes 
werden die gesamte Freifläche grundhaft aus-
gebaut, die Ein- und Ausfahrt neu strukturiert 
sowie ein Aufenthaltscontainer mit Sanitärtrakt 
für die Mitarbeiter aufgebaut. Durch die Bau-
maßnahme soll die Annahme von Sperrmüll, 
Elektroschrott und anderen Wertstoffen im 
Einzugsbereich dauerhaft gewährleistet sein. 
Gleichzeitig geht es um optimale Arbeitsbedin-
gungen für die Mitarbeiter. Beginnen sollen die 
Arbeiten noch im III. Quartal 2020. Der Eigenbe-
trieb Stadtreinigung Leipzig investiert 859.000 
Euro in die Modernisierung des Wertstoffhofes 
Ludwig-Hupfeld-Straße.
Mit rund zwölf Prozent des gesamten Leipziger 
Abfallaufkommens ist der Wertstoffhof in der 
Ludwig-Hupfeld-Straße der zweitgrößte in 
der Stadt. Da der bauliche Zustand nicht den 
Anforderungen an einen sicheren und wirt-
schaftlichen Betrieb für die Bürger und für die 
Mitarbeiter entspricht, sind die Baumaßnahmen 
erforderlich. ■

Geht es um die Berufs- und Studienwahlentschei-
dung, sind Eltern und Familienangehörige nach 
wie vor die wichtigsten Ratgeber für Jugendliche. 
In dieser Phase wünschen sich viele Eltern mehr 
Informationen und Unterstützung. Um heraus-
zufinden, welche Angebote Eltern konkret helfen 
würden, hat das Referat für Beschäftigungspolitik 
gemeinsam mit der Agentur für Arbeit, dem Lan-
desamt Schule und Bildung Leipzig, dem Stadt-
elternrat sowie mit weiteren Partnern die Online-
Elternumfrage „Eltern und Berufsorientierung“ 
gestartet. Alle Leipziger Eltern mit Kindern ab 
Klassenstufe 7 sind eingeladen, sich an der Online-
Umfrage zu beteiligen. Sie dauert 10-15 Minuten 
und ist unter www.leipzig.de/berufsorientierung 
zu finden. Die Ergebnisse dieser Umfrage sind Basis, 
um zukünftig Elternangebote zur Berufs- und Stu-
dienorientierung gezielt an den Bedürfnissen bzw. 
Wünschen der Eltern auszurichten. Die Teilnehmer 
benötigen ein Smartphone, Tablet oder Notebook/
PC sowie Internetzugang. Eine Teilnahme ist frei-
willig, anonym und lässt keine Rückschlüsse auf die 
Person zu. Ansprechpartnerin: Dr. Heike von der 
Bruck, Referatsleiterin Referat für Beschäftigungs-
politik, Tel. 1 23 58 79, Mail: heike.vonderbruck@
leipzig.de. Weitere Informationen: www.leipzig.
de/berufsorientierung. ■

Modernisierung Wertstoffhof 
Ludwig-Hupfeld-Straße geplant

Start Online-Umfrage: Eltern 
und Berufsorientierung

Eigentümer und Investoren sollen künftig 
gefördert werden, wenn sie kleine Wohnungen 
für einkommensschwache Menschen bauen. 
Die entsprechende Richtlinie belegungsge-
bundener Mietwohnraum des Freistaates 
Sachsen soll dafür mit kommunalen Mitteln 
ergänzt werden. Für das laufende Jahr sind 
dafür – gemeinsam mit weiteren Fachförder-
richtlinien – insgesamt 1,5 Millionen Euro 
eingeplant. Dies hat die Stadtspitze jetzt auf 
Vorschlag von Baubürgermeisterin Dorothee 
Dubrau auf den Weg gebracht. Der Stadtrat 
entscheidet abschließend darüber.
Ein-Personen-Haushalte, die nur geringe 
Einkommen, Renten oder Grundsicherungs-
leistungen beziehen, haben zunehmend Pro-
bleme, in Leipzig preisgünstigen Wohnraum 
zu finden. Auch der Schwerpunkt der bisher 
erteilten Wohnberechtigungsscheine liegt bei 
Ein-Personen-Haushalten. Die neue Fachför-
derrichtlinie „Kleine Wohnungen“ sieht daher 
vor, Investoren beim sozialen Wohnungsbau 
zu fördern und die Mieten kleiner Haushalte 
zu subventionieren. Dies betrifft Wohnungen 

mit einer Fläche von 35,25 bis 45 Quadratmeter. 
Die Mieten der geförderten Wohnungen müs-
sen sich dann 15 Jahre lang im Bereich der soge-
nannten Kosten der Unterkunft bewegen, kön-
nen also von Menschen aufgebracht werden, 
die Grundsicherung beziehen. Die Miethöhe 
von Wohnungen unter 35,25 Quadratmetern 
liegt generell im Bereich der Kosten der Un-
terkunft. Für den Zeitraum von 15 Jahren hat 
die Stadt auch das Benennungsrecht für die 
entsprechenden Wohnungen, kann also deren 
Mieter vorschlagen. Die Fördermittel werden 
nach laufendem Baufortschritt ausgezahlt.
Die bestehende Fachförderrichtlinie „Große 
Wohnungen“ unterstützt Investoren bereits, 
die Wohnungen für Haushalte ab fünf Per-
sonen bauen, deren Mieter nur über geringe 
Einkünfte verfügen oder auf Grundsicherung 
angewiesen sind. Auch hierfür fehlen auf dem 
Leipziger Mietmarkt passende preiswerte 
Angebote. 
Weitere Informationen zum Programm und 
die Antragsformulare gibt es unter www.
leipzig.de/sozialewohnraumfoerderung. ■

Stadt will den Neubau kleiner Wohnungen  
für Einkommensschwache fördern
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1. Tauschbeschluss
1.1 Anordnung des Flurbereinigungsverfahrens
Der freiwillige Landtausch wird nach § 103a ff 
FlurbG angeordnet und durchgeführt.
1.2 Verfahrensgebiet
Das Verfahrensgebiet umfasst in der 
Gemarkung Großzschocher das Flurstück 
384/14 und in der Gemarkung Knauthain das 
Flurstück 129 a.
Das Verfahrensgebiet ist auf der von der Flur-
bereinigungsbehörde der Stadt Leipzig, Amt für 
Geoinformation und Bodenordnung gefertigten 
Gebietskarte im Maßstab 1: 1.000, die als Anlage 
diesem Beschluss beigefügt ist, durch farbige 
Umrandung dargestellt.
Die Gebietskarte ist nicht Bestandteil des ent-
scheidenden Teils des Beschlusses.
Das festgestellte Verfahrensgebiet umfasst eine 
Fläche von 582 m².
1.3 Beteiligte
Die Eigentümer der zum Verfahrensgebiet 
gehörenden Flurstücke sind Teilnehmer am 
Verfahren.
Nebenbeteiligte sind die Inhaber von Rechten 
an den Grundstücken.
2. Begründung
2.1 Zuständigkeit
Die Flurbereinigungsbehörde der Stadt Leipzig, 
Amt für Geoinformation und Bodenordnung ist 
für die Anordnung des freiwilligen Landtau-
sches nach §3 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz 
(FlurbG) sowie § 1 Abs. 3 des Gesetzes zur 
Ausführung des Flurbereinigungsgesetzes und 
zur Bestimmung von Zuständigkeiten nach dem 
Landwirtschaftsanpassungsgesetz (AGFlurbG) 
sachlich und örtlich zuständig.  

2.2 Gründe
Die Teilnehmer (Tauschpartner) haben die 
Durchführung des freiwilligen Landtausches 
beantragt und glaubhaft gemacht, dass sich der 
Landtausch verwirklichen lässt. Der Landtausch 
wird aus Gründen des Naturschutzes insbeson-
dere dem Gewässerschutz und der Verbesserung 
der Agrarstruktur durchgeführt.
Der freiwillige Landtausch wird angeordnet. 
Die Durchführung erweist sich nach Abwägung 
aller Umstände als zweckmäßig und notwendig.
3. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Tauschbeschluss kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder 
zur Niederschrift bei der
Hausanschrift:
 Stadt Leipzig
 Amt für Geoinformation und Bodenordnung
 Abteilung Bodenordnung/Flurbereinigung  
 und Wertermittlung
 Burgplatz 1
 04109 Leipzig
Postanschrift:
 Stadt Leipzig
 Amt für Geoinformation und Bodenordnung
 04092 Leipzig
Widerspruch eingelegt werden. 
Der Widerspruch kann auch in qualifizierter 
elektronischer Form nach dem Signaturgesetz 
unter flurbereinigung@leipzig.de oder mittels 
absenderbestätigter De-Mail unter info@leipzig.
de-mail.de eingelegt werden. Es wird gebeten, 
den Widerspruch zu begründen. ■
Leipzig, den 10.07.2020

gez. Weiß
Obere Flurbereinigungsbehörde

II. Hinweise zum Tauschbeschluss
Aufforderung zur Anmeldung unbekannter 
Rechte
Rechte, die aus dem Grundbuch nicht er-
sichtlich sind, aber zur Beteiligung am 
Neuordnungsverfahren berechtigen, sind 
nach § 14 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz 
(FlurbG) innerhalb von drei Monaten nach 
dieser Bekanntmachung schriftlich bei der 
Stadt Leipzig, Amt für Geoinformation und 
Bodenordnung, Abteilung Bodenordnung/ 
Flurbereinigung und Wertermittlung, Obere 
Flurbereinigungsbehörde anzumelden. Die 
Frist beginnt mit dem ersten Tag der öffentli-
chen Bekanntmachung.
Auf Verlangen der Stadt Leipzig, Amt für 
Geoinformation und Bodenordnung hat der 
Anzumeldende sein Recht innerhalb einer von 
der Stadt Leipzig, Amt für Geoinformation 
und Bodenordnung zu setzenden Frist nach-
zuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist 
wird der Anmeldende nicht mehr beteiligt.
Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeich-
neten Frist angemeldet oder nachgewiesen, so 
kann die Stadt Leipzig, Amt für Geoinforma-
tion und Bodenordnung bisherigen Verhand-
lungen und Festsetzungen gelten lassen (§ 14 
Abs. 2 FlurbG). Der Inhaber eines nicht aus dem 
Grundbuch ersichtlichen Rechts muss die Wir-
kung eines vor der Anmeldung eingetretenen 
Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen wie 
der Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch 
Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in 
Lauf gesetzt worden ist (§ 14 Abs. 3 FlurbG).
Zeitweise Eigentumsbeschränkungen
Von der öffentlichen Bekanntmachung des 

Beschlusses bis zur Unanfechtbarkeit des 
Neuordnungsplanes gelten folgende Eigen-
tumsbeschränkungen:
a) In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen 

ohne Zustimmung der  Stadt Leipzig, Amt 
für Geoinformation und Bodenordnung nur 
Änderungen vorgenommen werden, die 
zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb 
gehören (§34 Abs. 1 Nr. 1 FlurbG).

b) Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedun-
gen, Hangterrassen u. ä. Anlagen dürfen 
nur mit Zustimmung der Stadt Leipzig, Amt 
für Geoinformation und Bodenordnung 
errichtet, hergestellt, wesentlich verändert 
oder beseitigt werden (§ 34 Abs. 1 Nr. 2 
FlurbG).

 Sind entgegen den Bestimmungen nach a) 
und b) Änderungen vorgenommen oder 
Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, 
so können diese im Verfahren unberück-
sichtigt bleiben. Die Stadt Leipzig, Amt 
für Geoinformation und Bodenordnung 
kann den früheren Zustand auf Kosten der 
betreffenden Beteiligten wieder herstellen 
lassen, wenn dies für das Flurbereinigungs-
verfahren dienlich ist (§ 34 Abs. 2 FlurbG).

c) Obstbäume, Beerensträucher, einzelne 
Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze 
dürfen nur in Ausnahmefällen, soweit 
landeskulturelle Belange, insbesondere des 
Naturschutzes und der Landespflege, nicht 
beeinträchtigt werden, mit Zustimmung 
der Stadt Leipzig, Amt für Geoinformation 
und Bodenordnung beseitigt werden (§34 
Abs. 1 Nr. 3 FlurbG). Bei Verstößen gegen 
die Vorschrift muss die Stadt Leipzig, Amt 

Freiwilliger Landtausch gemäß §§ 103 a ff Flurbereinigungsgesetz  
(FlurbG), Gemarkung Großzschocher und Knauthain,  

Gemeinde Kreisfreie Stadt Leipzig, Verfahrensnummer 130041

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 03.03.2014 
(GVBl. S. 146), zuletzt geändert durch Artikel 1 
und 2 des Gesetzes vom 13.12.2016 (SächsGVBl. 
S. 652) sowie der §§ 2, 6 Abs. 2 Satz 2 und 34 
des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes 
(SächsKAG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 26.08.2004, zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 26.10.2016 (Sächs-
GVBl. S. 504) hat die Ratsversammlung der Stadt 
Leipzig in der Sitzung am 08.07.2020 folgende 
Satzung zur Änderung der Gästetaxesatzung 
der Stadt Leipzig vom 27.09.2018 beschlossen: 

§ 1
(1) Änderungen im § 1 Erhebung einer Gästetaxe
Im Absatz 1 S. 1 wird nach „Stadt Leipzig“ ein 
Komma gesetzt und die Anschrift „Martin-
Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig“ eingefügt.
Im Absatz 1 wird der 2. Satz gestrichen.
Als Absatz 2 wird neu eingefügt:
Die Gästetaxe wird als Gegenleistung dafür 
erhoben, dass den abgabepflichtigen Personen 
die Möglichkeit geboten wird, die zu touristi-

schen Zwecken bereitgestellten Einrichtungen 
und Anlagen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 
Nummer 1 in Anspruch zu nehmen und an 
den zu touristischen Zwecken durchgeführten 
Veranstaltungen im Sinne des Absatzes 1 Satz 
1 Nummer 2 teilzunehmen.
Aus dem bisherigen Absatz 2 wird Absatz 3.
(2) Änderungen im § 2 Schuldner der Gästetaxe
Die Überschrift wird neu formuliert: Gästeta-
xepflicht, Schuldner und Leistungsempfänger.
Im Absatz 1 werden die Worte „Schuldner der“ 
ersetzt durch die Worte „Die Gästetaxepflicht 
besteht für“.
Im Absatz 3 werden die Worte „Nicht gästeta-
xepflichtig sind“ ersetzt durch die Worte „Keine 
Gästetaxepflicht besteht für“.
Als Absatz 4 wird angefügt:
Schuldner der Gästetaxe und Leistungsemp-
fänger können sowohl natürliche als auch 
juristische Personen sein. 
(3) Änderungen im § 3 Gästetaxesatz, Ermäßi-
gung und Befreiungen
Im Absatz 1 werden die Worte „3,00 €“ ersetzt 
durch die Worte „3,00 € incl. der gesetzlichen 

Umsatzsteuer (19 %)“.
Im Absatz 2 werden die Worte „1,00 €“ ersetzt 
durch die Worte „1,00 € incl. der gesetzlichen 
Umsatzsteuer (19 %)“.
(4) Änderungen im § 7 Anzeige- und Entrich-
tungspflichten
Im Absatz 2 Satz 1 werden die Worte „von den“ 
ersetzt durch die Worte „für die“.

§ 2
(1) Aufnahme § 6a Rechnungsausstellungs- 
und -aufbewahrungspflicht
Nach § 6 wird der § 6a Rechnungsausstellungs- 
und -aufbewahrungspflicht eingefügt:
(1) Der Unterkunftgeber hat dem Schuldner der 
Gästetaxe stets eine Rechnung auszustellen, 
die folgende Mindestangaben enthält: Ausstel-
lungsdatum, Anzahl der Personen, Anzahl der 
Aufenthaltstage, Gesamtbetrag der Gästetaxe 
(incl. 19 % Umsatzsteuer), Verweis auf die Gäs-
tetaxesatzung der Stadt Leipzig.
Der Verweis ist wie folgt zu formulieren: „Im 
Namen und für Rechnung der Stadt Leipzig, 
Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig: Gäs-
tetaxe gemäß der Gästetaxesatzung der Stadt 

1. Änderungssatzung zur Gästetaxesatzung der Stadt Leipzig

für Geoinformation und Bodenordnung 
Ersatzpflanzungen anordnen (§ 34 Abs. 3 
FlurbG).

d) Von der Bekanntgabe des Beschlusses bis 
zur Ausführungsanordnung bedürfen 
Holzeinschläge, die den Rahmen einer 
ordnungsgemäßen Bewirtschaftung 
übersteigen, der Zustimmung der Stadt 
Leipzig, Amt für Geoinformation und Bo-
denordnung; die Zustimmung darf nur im 
Einvernehmen mit der Forstbehörde erteilt 
werden (§ 85 Nr. 5 FlurbG).

Sind Holzeinschläge ohne Zustimmung der 
Stadt Leipzig, Amt für Geoinformation und 
Bodenordnung vorgenommen worden, so kann 
sie anordnen, dass derjenige, der das Holz ge-
fällt hat, die abgeholzte oder verlichtete Fläche 
nach den Weisungen der Forstaufsichtsbehörde 
wieder ordnungsgemäß in Bestand zu bringen 
hat (§ 85 Nr. 6 FlurbG).
Verstöße gegen die Anordnung zu Ziffer 
3, Buchstaben b), c) und d) sind Ordnungs-
widrigkeiten im Sinne des § 145 FlurbG und 
können mit Geldbußen geahndet werden. Es 
gelten die Bestimmungen des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten (OwiG).
Hinweis zu Auslegungszeiten und Ausle-
gungsort:
Der Tauschbeschluss mit Gebietskarte liegt 
zwei Wochen lang zur kostenlosen Ein-
sichtnahme für die Beteiligten im Amt für 
Geoinformation und Bodenordnung Flurneu-
ordnungsbehörde, Burgplatz 1, 04109 Leipzig, 
Raum 453 (Stadthaus) täglich von 8.00 bis 12.00 
Uhr, sowie nachmittags nach telefonischer 
Vereinbarung (1 23 50 61) aus. ■

Leipzig in der jeweils gültigen Fassung.“
(2) Der Unterkunftgeber hat ein Doppel der 
Rechnung zehn Jahre aufzubewahren. Die Auf-
bewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des 
Kalenderjahres, in dem die Rechnung ausgestellt 
worden ist.
(2) Änderungen im § 9 Ordnungswidrigkeiten
Im Absatz 1 wird nach Nummer 10 der Punkt 
durch ein Komma ersetzt. 
Als Nummer 11 wird angefügt:
als Inhaber einer Unterkunft nach § 6 Abs. 1 S. 2 
der Satzung seiner Rechnungsausstellungs- und 
-aufbewahrungspflicht nach § 6a der Satzung 
nicht nachkommt.

§ 3
In den §§ 7 Absatz 2 und 9 Absatz 1 Nr. 1, 5, 
6 wird das Wort „Werktag“ durch das Wort 
„Tag“ ersetzt.

§ 4
Nach § 7 wird der § 7a Rückerstattung der 
Gästetaxe eingefügt:
Personen, für die in einer Unterkunft die Gäste-
taxe nach § 3 Abs. 1 eingezogen wurde, für die 
jedoch nach § 2 Abs. 1 oder Abs. 2 der Satzung 

keine Gästetaxepflicht besteht oder für die nach 
§ 3 Abs. 2 der Satzung nur eine ermäßigte Gäs-
tetaxe zu zahlen ist oder für die nach § 3 Abs. 3 
der Satzung ein Befreiungstatbestand vorliegt, 
können bei der Stadt Leipzig unter entspre-
chender Nachweisführung die Rückerstattung 
der eingezogenen Gästetaxe beantragen. Der 
entsprechende Antrag kann auch durch den 
Schuldner der Gästetaxe gestellt werden.

§ 5
Nach § 10 wird der § 10a Zeitlich begrenzte Fas-
sung einzelner Satzungsvorschriften eingefügt:
Der § 3 Abs. 1 und 2 der Satzung sowie der § 
6a Abs. 1 der Satzung sind vom 01.07.2020 bis 
31.12.2020 mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
die gesetzliche Umsatzsteuer 16% beträgt.
§ 6
(1) Die §§ 1 und 4 treten rückwirkend zum 

01.01.2019 in Kraft.
(2) Der § 5 tritt zum 01.07.2020 in Kraft.
(3) Die §§ 2 und 3 treten mit der öffentlichen 

Bekanntmachung dieser Satzung in Kraft. ■
Leipzig, 09.07.2020  Burkhard Jung
      Oberbürgermeister
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Genug mit
Stofftieren
gekuschelt.

Jetzt mehr erfahren:
www.mitteldeutsche-regiobahn.de

Unsere Züge bringen Sie wieder raus ins 
Leben: zu Ausflugszielen, Entdeckungs-
touren und Naturabenteuern.

STELLENMARKT / AUS- UND WEITERBILDUNGImmersionsmethode: Sprachen 
lernen leicht gemacht

(djd). In unserer globalisierten 
Welt gewinnen Englischkennt-
nisse zunehmend an Relevanz. 
Besonders mühelos wird Eng-
lisch von Kindern im Rahmen 
eines bilingualen Bildungsmo-
dells erlernt. Dabei stehen zwei 
Sprachen und ihre Kulturen 
gleichberechtigt nebeneinan-
der. Ein besonderes Modell 

des Spracherwerbs ist die 
Immersionsmethode - denn sie 
lässt die Kinder in ein „Sprach-
bad“ eintauchen. Qualifizierte 
Fachkräfte führen die gesamte 
Kommunikation mit den Klei-
nen in ihrer Muttersprache, 
Deutsch oder Englisch. Mehr 
Informationen unter www.
phorms.de.

Fachinformatiker gestalten  
den digitalen Wandel

(djd). Die Brauwirtschaft bietet 
jungen Leuten facettenreiche 
Karrierechancen. Schließlich 
sind in den gut 1.500 deutschen 
Braustätten etwa 30.000 Men-
schen beschäftigt, die industrielle 
Brauwirtschaft setzt jährlich etwa 
acht Milliarden Euro um. Wie 
in anderen Wirtschaftszweigen 
sind Fachkräfte in der Branche 
heute sehr gefragt. Dazu zählen 
beispielsweise auch Fachinfor-
matiker und Fachinformatike-
rinnen mit der Fachrichtung 
Systemintegration oder Anwen-
dungsentwicklung. Allgemeine 
Informationen zu diesen Ausbil-
dungsberufen stellt beispielswei-
se die Bundesagentur für Arbeit 
unter berufenet.arbeitsagentur.
de zur Verfügung.
Auch in der Brauerei C. & A. Vel-
tins beispielsweise ist die gesamte 
Produktion mit modernster 
Informations- und Kommuni-
kationstechnik verzahnt. Junge 
Leute können sich hier zu einer 
hoch qualifizierten Fachkraft in 
der Welt der Informationstech-
nologie ausbilden lassen und den 
Weg der Brauerei in die digitale 

Zukunft mitgestalten. „Wer den 
dreijährigen Ausbildungsberuf 
Fachinformatiker beziehungs-
weise Fachinformatikerin wählt, 
beschäftigt sich mit Systemkon-
figuration, Netzwerk- und Sys-
tempflege und erarbeitet System-
lösungen“, erklärt Ulrich Biene 
von Veltins. Außerdem gehe es 
in dem Beruf um Fehleranalyse 
und Störungsbeseitigung, Sys-
temunterstützung sowie die 
Projektplanung, -durchführung 
und -kontrolle. Die Fachleute, 
so Biene, würden sich zudem 
mit Programmiertechniken, der 
Programmerstellung und -doku-
mentation beschäftigen.
Wer sich zum Fachinformatiker 
oder zur Fachinformatikerin 
ausbilden lassen möchte, sollte 
als Schulabschluss über die Fach-
oberschulreife verfügen. „Eine 
Affinität für Technik - und zwar 
für Hard- und Software - sollte 
ebenso vorhanden sein wie ein 
hohes Verantwortungsbewusst-
sein“, erklärt Ulrich Biene. 
Zudem seien eine selbstständige 
Arbeitsweise sowie Organisati-
onsgeschick gefragt.
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Ausschreibungen der Stadt Leipzig nach VOB/A
Allgemeine Angaben zu Veröffentlichungen nach VgV, VOB/A
1. Ausschreibungen zu nationalen Vergabeverfahren (nach VOB/A) und zu EU-weiten 

Vergabeverfahren (nach VgV ) werden unter www.evergabe.de veröffentlicht. Sollte der 
Download nicht erfolgreich sein, senden Sie bitte eine Mitteilung an https://www.evergabe.
de/hilfe-und-service.

2.  Angebotsabgabe: Das Angebot ist entsprechend der vom Auftraggeber vorgegebenen 
Anforderungen an Form, Übermittlung und Inhalt einzureichen (sind den Vergabeunterlagen 
zu entnehmen).

3.  Bei Fragen zum Ablauf eines Verfahrens wenden Sie sich bitte per E- Mail an zas@leipzig.
de oder Tel. (0341) 123-7775 bzw. -7776. Bei fachlichen Fragen zum Verfahren, wenden 
Sie sich bitte an den/die in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen genannte/n 
Bearbeiter/in.

eVergabe.de, Ausschreibungsverzeichnis, Liste nach Vergabestellen: Stadt Leipzig 
https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen

Aktuelle Ausschreibungen 
EU-weite Offene Vergabeverfahren 

(nach VgV)

Rohbau-/Sandstrahlarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2020-00353
Bezeichnung des Auftrags: Oberschule Hainbu-
chenstraße 13, Los 306a: Rohbau-/Sandstrahlar-
beiten �

Nationale Vergabeverfahren 
(nach VOB/A) 

Rohbauarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2020-00349
Bezeichnung des Auftrags: Grundschule Rödel-
straße 6, Los 27: Rohbauarbeiten 2. BA �
 

Bauhauptsleistungen
Vergabenummer: L-65.3-2020-00343
Bezeichnung des Auftrags: Asylheim Torgauer 
Straße 290, Los 3: Bauhauptleistungen �

Baustelleneinrichtung
Vergabenummer: L-65.3-2020-00342
Bezeichnung des Auftrags: Asylheim Torgauer 
Straße 290, Los 1: Baustelleneinrichtung �

Trockenbauarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2020-00334
Bezeichnung des Auftrags: Zweifachspsorthalle 
Bernhard-Göring-Straße 107, Los 11: Trockenbau �

Dachabdichtung
Vergabenummer: L-65.3-2020-00345

Bezeichnung des Auftrags: Kindertagesstätte Lili-
ensteinstraße 1b, Los 7: Dachabdichtung �

Abgasabsaugung
Vergabenummer: L-65.3-2020-00348
Bezeichnung des Auftrags: Freiwillige Feuerwehr, 
Gutsweg 2, Los 407: Abgasabsaugung �

Straßenbaumpfl anzung
Vergabenummer: L-67.2-2020-00355
Bezeichnung des Auftrags: Ersatzpfl anung Yorck-
straße - Straßenbaumpfl anzung �

Ausbau
Vergabenummer: L-66.3-2020-00296
Bezeichnung des Auftrags: Bushaltestellen Anger-
brücke in der Zschocherschen Straße - Ausbau �

Anzeigen

GASTRONOMIE, VERANSTALTUNGSTIPPS UND AUSFLUGSZIELE IN UNSERER REGION

Himmelsscheibe von Nebra
Das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle 
gehört zu den wichtigsten archäologischen Mu-
seen in Mitteleuropa. Die umfangreiche Samm-
lung umfasst zahlreiche Stücke von europawei-
tem Rang, teilweise sogar von Weltgeltung, wie 
z.B. den Jahrhundertfund der „Himmelsscheibe 
von Nebra“, die Teil des UNESCO-Dokumenten- 
erbes ist. In den lichten Sälen des historischen 
Museumsgebäudes haben Archäologen Szenen 
aus dem Alltag der ersten Bewohner Mittel-
deutschlands nachgezeichnet, die eine abwechs-
lungsreiche Entdeckungsreise zu den Wurzeln 
der europäischen Menschheitsgeschichte er-
möglichen. Außergewöhnliche Inszenierungen 
lassen ein realistisches Bild vorgeschichtlichen 
Lebens entstehen mit wilden Höhlenlöwen und 
imposanten Mammuts, nachdenklichen Nean-
dertalern, eiszeitlichen Jagdrevieren, Schama-
nen, Totenkammern, goldreichen Fürstengrä-
bern und natürlich der „Himmelsscheibe von 
Nebra“ (1.600 v.Chr.), der ältesten konkreten 
Himmelsdarstellung der Menschheit.
www.landesmuseum-vorgeschichte.de

Kunstkraftwerk Leipzig

Nach der Corona-bedingten Zwangspau-
se ist auch im Kunstkraftwerk Leipzig wie-
der ein Stück Normalität eingekehrt. Die Hy-
gienemaßnahmen und das so genannte „Sa-
fe-Museum-Konzept“ des Hauses mit Ein-
lasssteuerung, Maskenpflicht, Besucherfüh-
rung und allgemeinen Desinfektionsmaß-
nahmen werden von den Besuchern positiv 
angenommen.
Aktuell arbeitet man im Kunstkraftwerk an 
einer neuen Show und Kampagne zum „Jahr 
der Industriekultur“ in Sachsen. Diese soll ab 
Anfang September 2020 zu sehen sein.
Ab dem 23. Juli 2020 ist das Kunstkraftwerk 
auch wieder donnerstags von 10 bis 18 Uhr 
geöffnet. Darüber freuen sich sicher die Feri-
enkinder und ihre Eltern, die die Sommerfe-
rien in Leipzig verbringen.
Alle aktuellen Informationen zur Anfahrt 
und den Hygienemaßnahmen sowie Ein-
trittspreisen finden Sie auf der Website:
www.kunstkraftwerk-leipzig.com

ab 23. Juli

KUNST
KRAFT
 WERK

DONNERSTAGS BIS SONNTAGS 

geöffnet!

Leuchtenburg  
    Palmenunter

L
u

Urlaub daheim | Sommer | Sonne | Sand
Cocktails | Burg | Ferien | Weitsicht

täglich, 17. Juli – 30. August 2020

www.leuchtenburg.de

Erlebnistierpark Memleben ist wieder geöffnet
Der Erlebnistierpark Memleben gehört zu den Top-
Ausflugszielen in der Region und ist nach wochenlan-
ger Corona-Zwangspause wieder, unter der Berück-
sichtigung der geltenden Hygienevorschriften, kom-
plett geöffnet. Die Spielplätze, die Attraktionen, die 
Tierhäuser und der Streichelzoo sind wieder alle geöff-
net und bespielbar. Als erster Freizeitpark in Deutsch-
land dürfen in Memleben sogar wieder alle Shows ge-
zeigt werden und sind in diesem Jahr komplett neu. So 
zeigen die Seebären Marti, Marino und Mamut was Sie 
neues in den letzten Monaten gelernt haben. In der Zir-
kusshow präsentiert erstmals die bekannte tschechi-
sche Orton Family ihr Können und zeigt waghalsige 
Akrobatik und lustige Clownerie. Bei der Papageien-
show sind die Aras, Graupapageien und Kakadus zu 
allerlei Späßen aufgelegt. Der Tierparkbereich lädt zum 
Verweilen ein und man kann dort viele faszinierende 
Tierarten in natürlicher Umgebung entdecken. „Im 
Reich der Tiger“ kommt man den gefährlichen Raubtie-
ren hautnah. Im riesigen Wasserbecken kann man über 
die Seebären staunen.  Auf der Afrikaanlage entdeckt 
man die wilde Tierwelt Afrikas mit Antilopen, Zebras, 
Pelikanen und Riesenschildkröten. In den Großraum-
Volieren ist die Farbenpracht der sprechenden Papa-
geien aus Südamerika zu bewundern. Viele süße Tier-

babys, erwarten die Besucher jetzt bei den Kängurus, 
Alpakas, Kaninchen und bei den indischen Laufenten. 
Wenn man das große Kribbeln im Bauch sucht, dann 
sind der Spaß in der Loopingbahn „Das verrückte Ei“ 
oder die Riesenschaukel Butterfly genau das Richtige. 
Entspannung pur bietet dagegen die Fahrt mit der Seil-
bahn quer über den Park. Die aufwendigen Spiel- und 
Erlebnisbereiche fügen sich in eine abwechslungsrei-
che Parklandschaft mit üppigem Baumbestand ein. Zu 
den beliebten Attraktionen gehören der große Aben-
teuerspielplatz das Robi-Play-Land, die Schlacht der 
Piraten und das XXL-Trampolin. Viele Aktionsspiele 
laden Groß und Klein zum Mitmachen ein. Die täglich 
geöffnete vielseitige Gastronomie im Park versorgt die 
Besucher mit leckeren Speisen und erfrischenden Ge-
tränken. Bis zum 01. November 2020, ist während den 
Schulferien in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sach-
sen der Erlebnistierpark Memleben täglich von 10:00 
bis 17:00 Uhr, außerhalb der Schulferien nur Donners-
tag bis Sonntag   jeweils von 10:00 bis 17:00 Uhr geöff-
net. Die Eintrittskarten sind direkt an der Tageskasse 
ohne Vorreservierung erhältlich und die Eintrittsprei-
se betragen für Erwachsene 14,90 Euro und für Kinder 
11,90 Euro. Weitere Informationen unter www.erleb-
nistierpark.de.

WIR WÜNSCHEN IHNEN ANGENEHME STUNDEN IN SCHÖNER ATMOSPHÄRE!

Leuchtenburg unter Palmen - Der perfekte Familienausflug
Suchen Sie die Insel der Glückseeligen? Bei bester Weit-
sicht mitten in der Natur? Dann kommen Sie am bes-
ten nach Palma de Seitenroda! In den Ferien präsen-
tiert sich die Leuchtenburg unter 
Palmen und bietet bestes Sonnen-
Sommer-Feeling. 
Vom 17. Juli bis zum 30. August 
2020 schmückt sich die Leuch-
tenburg mit allem, was zu ei-
nem perfektem Sommer dazu 
gehört: Strandkörbe im Burg-
hof, eine Kaffeekanneninsel, Pal-
men, Cocktails und natürlich alle 
Formen des Sandes: Ein riesiges 
Sandkunstwerk des internati-
onal bekannten Sandkünstlers 
Jeroen van de Vlag gibt es zu be-
staunen, bei Ausgrabungen im 
Sand kommen kleine Schätze zu 
Tage und... natürlich darf auch 
einfach nur gebuddelt und Sandburgen gebaut wer-
den. Vom 17. zum 19. Juli ist der Sandkünstler vor Ort 
und lässt live sein Kunstwerk entstehen!

Aus Sand wird Porzellan 
Gerade bei der Porzellanherstellung ist es der Sand, der 
eine entscheidende Rolle spielt. Ein wichtiger Bestand-

teil von Hartporzellan ist Quarz-
sand, der gemeinsam mit Fels-
spat und Kaolin die Grundsub-
stanzen des weißen Goldes bil-
det. So liefert Sand einen wichti-
gen Beitrag zur Herstellung der 
edlen Vasen, Teller und Kannen.
In der Wünsche- & Wunderwelt 
des Porzellans darf auch die-
ser geheimen Rezeptur auf den 
Grund gegangen werden. Gera-
de auf der Leuchtenburg hat die-
se Mixtur die größte Vase oder 
die kleinste Teekanne der Welt, 
die Porzellankirche und vieles 
mehr entstehen lassen. 
Lassen Sie Scherben Glück brin-

gen, entdecken Sie kühle Burgräume & schattige Plät-
ze unter den alten Burglinden, genießen Sie Ihren Ur-
laub daheim. 
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Badausstatter jetzt mit großem Fliesensortiment
Hochwertige Badezimmermöbel und -ausstattungen bis ins Detail – 
Leipziger Impulsbad startet mit riesiger Auswahl für jeden Geschmack

Hochwertig, langlebig und einfach schön: Mit 
großer Freude präsentiert Geschäftsmann Bader-
ke sein neues Fliesensortiment bei Impulsbad in 
Leipzig Schönefeld.         Foto: Jochen Reitstätter

Jede Krise birgt auch eine Chance – daran 
glaubt die Familie Baderke, die Macher vom 
Leipziger Bäderspezialisten Impulsbad. Der 

gläubige Geschäftsmann Baderke ließ sich auch 
in der Krise seine Zuversicht nie nehmen und 
nutzte die Zeit für seine neue Fliesenwelt. „Im-
mer mehr Häuser und Wohnungen werden heu-
te mit Fußbodenheizung ausgestattet, da bieten 
sich unsere hochwertigen Stein- und Keramik-
fliesen optimal als Bodenmaterial an“, schwärmt 
der Bäderprofi.
Und davon werden die Kunden im großen 
Ausstellungsgebäude in der Stöhrerstraße 5 in 
Leipzig Schönefeld nun eine riesige Auswahl 
an unterschiedlichen Größen, Stilrichtungen 
und Materialien erleben und anfassen können. 
Ob Fliesen für Böden und Wände in Badezim-
merräumen, oder großflächige Steinfliesen für 
Flure und Wohnzimmer – das edle Material ist 
extrem langlebig sowie leicht hygienisch sau-
ber zu halten und bringt römisch-italienisches 
Flair in die eigenen vier Wände. 
Neben der Riesenauswahl zum Anschauen 
gibt es Fachberatung, Lieferung und profes-
sionelle Verlegung von Fliesen als Servicean-
gebot dazu – von Leipziger Meisterbetrieben 
fachgerecht umgesetzt. Und diese Leistung 
bietet Impulsbad für alle Badmöbel, Wannen 
und Duschen, Armaturen, Heizkörper und 
natürlich auch für die Fliesen verlegung.
„Die Schließzeit hat uns die nötigen Freiräume 
gegeben, unsere Fliesenabteilung solide und 
vielfältig aufzubauen und das gesamte Sorti-

ment an Badausstattungen zu erneuern, von 
daher bin ich Gott dankbar, dass wir nun mit 
voller Energie und ganz neuen Produkten aus 
den vergangenen Wochen herausstarten kön-
nen“, verbreitet Baderke Zuversicht.  „Denn 
am Ende steht das Kreuz im Licht.“

Impulsbad
2004 startete Familie Baderke im Home-
Office per Internet den Handel mit Badkera-
mik, dann kam der erste Präsentationsraum 
in Chemnitz dazu. Seit 2016 ist das Fami-
lienunternehmen in Leipzig-Schönefeld 
angesiedelt und bietet in der Stöhrerstraße 
5 eine große Ausstellungsfläche auf zwei 
Ebenen mit einer einmaligen Auswahl an 
Badmöbeln und -einrichtungen.

Kontakt:
Stöhrerstraße 5, 04347 Leipzig
Telefon: 0341 30875644
info@impulsbad.de, www.impulsbad.de
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■ Notrufe: 
Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ✆ 1 12
Polizei ✆ 1 10
Krankentransport der Stadt Leipzig ✆ 1 92 22
■ Ärztlicher Bereitschaftsdienst ✆ 116 117
Montag, Dienstag, Donnerstag  19:00 — 07:00 Uhr
Mittwoch, Freitag  14:00 — 07:00 Uhr 
Samstag, Sonntag,
Feiertage, Brückentage  07:00 — 07:00 Uhr
Vermittlung dringender Hausbesuche über ✆ 116117
Info zu geöffneten Bereitschaftspraxen und fachärztlichen 
Bereitschaftsdiensten (Chirurgie, Augen, HNO) zusätzlich 
über Internetveröffentlichung www.kvs-sachsen.de
■ Allgemeinärztlicher Bereitschaftsdienst
Bereitschaftspraxis am Klinikum St. Georg, 
Delitzscher Straße 141, Haus 20, 04129 Leipzig 
Mittwoch, Freitag 14:00 — 19:00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  09:00 — 19:00 Uhr
Bereitschaftspraxis am Diakonissenkrankenhaus, 
Georg-Schwarz-Str. 49, 04177 Leipzig 
Mittwoch, Freitag 14:00 — 19:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  09:00 — 19:00 Uhr
Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig, 
Liebigstraße 20, 04103 Leipzig
Mittwoch, Freitag  14:00 — 19:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  09:00 — 19:00 Uhr
■ Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst
Kindernotfallzentrum, Riebeckstraße 65, 04317 Leipzig, ✆ 0341 2132202
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 — 24:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 14:00 — 24:00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 08:00 — 24:00 Uhr
Bereitschaftspraxis am Klinikum St. Georg, 
Delitzscher Straße 141, Haus 20, 04129 Leipzig
Mittwoch, Freitag  14:00 — 19:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  09:00 — 19:00 Uhr
■ Allgemein-Chirurgischer Bereitschaftsdienst
Thonbergklinik-Notfallzentrum, Riebeckstr. 65, 04317 Leipzig, ✆ 0341 963670
Montag, Dienstag, Donnerstag  19:00 — 24:00 Uhr
Mittwoch, Freitag  14:00 — 24:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  08:00 — 24:00 Uhr
■ Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
Universitätsklinikum Leipzig AöR, Liebigstraße 12, 
Haus 1, 04103 Leipzig 
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 22:00 Uhr 
Mittwoch, Freitag 14:00 – 22:00 Uhr  
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 22:00 Uhr 
Informationen zur diensthabenden Praxis über ✆ 116117 oder über 
das Internet www.kvsachsen.de (Aktuelle Bereitschaftsdienste/ 
Bereitschaftsdienste im Direktionsbezirk Leipzig)
■ HNO-Bereitschaftsdienst
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 22:00 Uhr 
Mittwoch, Freitag 14:00 – 22:00 Uhr  
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 22:00 Uhr 
Informationen zur diensthabenden Praxis über ✆ 116117
■ Erreichbarkeit geöffneter Praxen
Informationen über Praxen und deren Öffnungszeiten erhalten Sie 
über das Internet unter www.kvs-sachsen.de (Suche nach Ärzten 
und Psychotherapeuten).
■ Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:
Abruf der diensthabenden Praxen unter 
www.zahnaerzte-in-sachsen.de oder ✆ 116 117
■ Notdienst an den Uni-Kliniken: Tag und Nacht: 
Zentrale Notfallaufnahme im Operativen Zentrum, Liebigstr. 20 (An-
fahrt über Paul-List-Straße bzw. P.-Rosenthal-Straße), ✆ 0341 / 97 17 800
UMBAU DER ZENTRALEN NOTFALLAUFNAHME, Neuer Eingang 

zur Zentrale Notfallaufnahme ab 24.05.2018 über den Haupteingang 
in Haus 4, Liebigstraße 20, Parkmöglichkeit im Parkhaus Brüderstraße
- Notfallaufnahme für Kinder und Jugendliche im Zentrum für 

Frauen- und Kindermedizin, Liebigstraße 20 a, ✆ 0341 / 97 26 242
- Frauenklinik, Liebigstraße 20 a, ✆ 0341/97 26 344
■ Notdienst Klinikum St. Georg:
- 24-Stunden-Bereitschaftsdienste: werktags, an Wochenenden und 

Feiertagen 
- Kinderchirurgische Notfallambulanz (24 Stunden) ✆ 0341/909-3404 
- Standort Eutritzsch: Zentrale interdisziplinäre Notfallaufnahme 

einschließlich Brustschmerzambulanz (Chest Pain Unit) und 
Akutdialysen, 04129 Leipzig, Delitzscher Straße 141, Haus 20, 
✆ 0341/909-3404 

- Standort Grünau: Notfallaufnahme, 04207 Leipzig, Nikolai-
Rumjanzew-Straße 100, Haus 8, ✆ 0341/4 2316 14 

■ Notdienst am Herzzentrum Leipzig:
Brustschmerz-Ambulanz / Chest Pain Unit
24h an 7 Tagen / Woche  Keine Anmeldung erforderlich!
Strümpellstraße 39, ✆ 0341/865-252222
■ Apotheken Notdienste:
Leipzig Stadt u. Land: werktags u. samstags 18–8 Uhr des Folgetages, 
sonntags und feiertags 8–8 Uhr des Folgetages. 
Inf. über dienstbereite Apotheken über Telefon 1 92 92
Dienstbereite Apotheken:
18.07.2020
• Löwen-Apotheke, 04109 Leipzig, Brühl 52 / Ecke Nikolaistraße
• Saxonia-Apotheke, 04277 Leipzig, Karl-Liebknecht-Straße 167 
• Apotheke im Paunsdorf Center, 04329 Leipzig, Paunsdorfer Allee 1
• Bären-Apotheke, 04207 Leipzig, Selliner Straße 13 - 15
19.07.2020
• Adler-Apotheke, 04109 Leipzig, Hainstr. 9
• Kranich-Apotheke, 04347 Leipzig, Löbauer Str. 70
• Merkur-Apotheke,  04179 Leipzig, Lützner Straße 145
• Lindenthaler-Apotheke, 04158 Leipzig, Gartenwinkel 1
25.07.2020
• Herz-Apotheke im Eutritzscher Zentrum, 
 04129 Leipzig, Wittenberger Straße 81
• Lipsia-Apotheke, 04275 Leipzig, Kochstraße 60
• Schlehen-Apotheke OHG, 04329 Leipzig, Schlehenweg 28 a
• Brücken-Apotheke, 04249 Leipzig, Dieskaustraße 220
26.07.2020
• Nord-Apotheke Gohlis Arkaden, 
 04155 Leipzig, Georg-Schumann-Straße 50
• McMedi Apotheke Bornaische Straße, 
 04277 Leipzig, Bornaische Straße 23 
• Hainbuchen-Apotheke OHG, 04329 Leipzig, Waldkerbelstraße 12
• Salinen-Apotheke, 04209 Leipzig, Dahlienstraße 22
■  Kinder- und Jugendnotdienst Leipzig
-  Tag und Nacht Aufnahme und Betreuung für Kinder 
 von 0 bis 12 Jahren, Ringstraße 4, 04209 Leipzig, ✆ 4 12 09 20
- Verständnis-Beratung-Notbleibe (ab 12 J.); 
 Ringstraße 4, 04209 Leipzig, ✆ 4 11 21 30
■ AIDS-Hilfe Leipzig e. V.:  
Ossietzkystr. 18, 04347 Leipzig, ✆ 23 23 126, 
info@leipzig.aidshilfe.de, www.leipzig.aidshilfe.de
■ Kinderschutz-Zentrum Leipzig: 
Psycholog. Beratungsst., Erziehungs-, Krisen- und Familienberatung, 
✆ 9 60 28 37, Montag, Dienstag, Donnerstag 8–19, Mittwoch 8–17, 
Freitag 8–13 Uhr
■ Elterntelefon (kostenlos / anonym): 
✆  08 00 11 10  550, Montag–Freitag 9–11 Uhr, 
Dienstag und Donnerstag 17–19 Uhr
■ Mädchenwohngruppe:  
für Mädchen zw. 12 und 18 Jahren, auch Inobhutnahme von Mädchen 
in akuter Notlage möglich ✆  5 50 32 21

■ Kinder- u. Jugendtelefon (kostenlos / anonym): 
✆ 08 00 11 10  333 Montag-Samstag 14–20 Uhr, 
europaweite Rufnummer ✆ 116 111
■ Frauen- und Kinderschutzhaus: 
rund um die Uhr erreichbar, ✆ 2 32 42 77
■ Notruf  für Frauen:  
Karl-Liebknecht-Straße 59, 04275 Leipzig, ✆ 3 91 11 99
■ 1. Autonomes Frauenhaus Leipzig: 
rund um die Uhr erreichbar, ✆ 4 79 81 79
■ Selbsthilfegruppe Narcotics Anonymous:
Montag: 18:00 – 19:30 Uhr Heinrichstr. 18, 04317 Leipzig in der „Al-
ternative II“ Tram 4/7 Reudnitz/Köhlerstr.; Kontakt: Chrissi 0163 
9092741, leipzig@na-ost.de; Mittwoch: 17:00 Uhr – 18:30 Uhr Frauen-
meeting Heinrichstr. 18, 04317 Leipzig in der „Alternative II“; Kon-
takt: 0174 9439640/ na.frauenmeeting.leipzig @ gmx.de; Mittwoch: 
19:00 – 20:30 Uhr Gruppe: „Unser Fundament“, Ring Café, Roßplatz 
8, 04103 Leipzig; Kontakt: Chrissi 0163 9092741, leipzig@na-ost.de; 
Donnerstag: 19:00 – 20:30 Uhr Männermeeting Karl-Heine-Str. 54, 
04229 Leipzig im Stadtteilbüro,leipzig@na-ost.de; Freitag: 18:15 – 
19:30 Uhr Persisches Meeting Karl-Heine-Str. 54, 04229 Leipzig im 
Stadtteilbüro,leipzig@na-ost.de; Samstag: 18:15 – 19:45 Uhr Mö-
ckernsche Str. 3, 04155 Leipzig, Suchtberatung „IMPULS“, leipzig@
na-ost.de; Sonntag: 15:30 – 17:00 Uhr Lindenauer Markt 13, 04177 
Leipzig im Nachbarschaftszentrum (Innenhof),leipzig@na-ost.de
■ Suchtberatungsstelle / Notschlafstelle / 
Übergangswohnen für Alkoholabhängige: 
Haus Alt-Schönefeld, Theklaer Straße 11, ✆ 23 41 90
■ Alternative  Drogenhilfe: 
Chopinstr. 13,  04103 Leipzig, ✆ 91 35 60, Beratung für Drogen- 
und Medikamentenabhängige, Mo., Di., Do., Fr. 11:00 – 18:00 Uhr, 
Mi. 16:00 – 18:00 Uhr, Sa., So. 11:00 – 18:00 Uhr oder 
nach Vereinbarung, Notschlafstelle täglich 18:00 – 10:00 Uhr
■ Anonyme Alkoholiker Leipzig: 
✆ 0157/73 97 30 12 o.  ✆ 0345/1 92 95, Mo., 17–19 Uhr, Pr.-Eugen-Str. 
21; Mo., 18–19 Uhr, Bahnhofsmission HBF-Westseite; Di.18.30–20.30 
Uhr, Konradstr. 60a; Mi., 18-19.30 Uhr, Breisgaustr. 53; Do. 18–20 
Uhr, K.-Eisner-Str. 22; Fr.18–20 Uhr, Teekeller Nordkirche; Sa.,18–20 
Uhr, Oase Karlsruherstr. 29; So. 10–11.30 Uhr, Möckernsche Str. 3;  
Englischsprachige AA: ✆ 030/7 87 51 88: Di., 19.15 Uhr bis 20.15 Uhr 
in der Bahnhofsmission des Hauptbahnhofs (Westseite); Sa., 11–12 
Uhr, Möckernsche Str. 3
■ Telefonseelsorge (kostenlos): ✆ 08 00 / 1 11 - 01 11 u. - 02 22
■ Übernachtungshaus für wohnungslose Männer: 
Rückmarsdorfer Str. 7, 04179 Leipzig, ✆ 0341 / 1 23 - 45 04, 
Fax: 0341 / 1 23 - 45 05
■ Leipziger Strafverteidiger e.V.:  
✆ 01 72 / 3 64 10 41, Montag–Freitag 18–8 Uhr und 
Freitag 12 bis Montag 8 Uhr 
■ Psychosoziales Beratungstelefon: 
an Wochenenden und Feiertagen in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr, 
✆ 0341 99990000
■ Weißer Ring (Beratung und Hilfe für Kriminalitätsopfer), 
✆ 0151 / 55 16 48 50, E-Mail: weisserring.leipzig@gmail.com
■ Obdachlosen-Notquartier:  
Heilsarmee „Die Brücke“, ✆ 2 51 88 80 oder 2 51 23 33, 
Anmeldung durchgehend möglich.
■ Leipziger Bündnis gegen Depression  
Infotelefon über Leipziger Beratungs- und Hilfsangebote zum Thema 
Depression dienstags 16:00 – 17:00 Uhr, ✆ 0341 566 866 00, www.
buendnis-depression-leipzig.de
■ www.tiernothilfe-leipzig.de ✆ 0172/1 36 20 20
■ Amtstierärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Der Amtstierärztliche Bereitschaftsdienst mit dazugehörigen öffentlich-
rechtlichen Tierfahrdienst ist über die Integrierte Rettungsleitstelle 
Leipzig (0341/55004-4000) zu erreichen.

HIER BEKOMME ICH HILFE!

Bei der Veröffentlichung der „Feststellung des Jahresabschlusses 
2018 des Eigenbetriebes Verbund Kommunaler Kinder- und Ju-
gendhilfe Leipzig“ im Leipziger Amtsblatt 13/2020 am 4.7.2020 ist 
uns ein Fehler unterlaufen. 
Es wurde eine falsche Auslegungszeit veröffentlicht. Richtig muss 
es heißen:
Hinweis zur öffentlichen Auslegung: Der Jahresabschluss 2018 
und der Lagebericht 2018 liegen vom 20.07.2020 bis zum 31.07.2020, 
in der Zeit von 09:00 bis 15:00 Uhr, in der Geschäftsstelle des 
Eigenbetriebes Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe, 
Sommerfelder Straße 71, in 04316 Leipzig, öffentlich aus.

Korrektur Jahresabschluss 2018 des Eigenbetriebes
Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe Leipzig

Bekanntgabe des DERAWA Zweckverband  
Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung 
Beschluss Nr. 03/2020 vom 25.06.2020
Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung 01/2020 am 25.06.2020 
die folgende 1. Änderung der Ergänzenden Bestimmungen des DERAWA 
Zweckverband Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung zur Verordnung 
über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) 
vom 4. Dezember 2003 mit der Erweiterung vom 5. Mai 2009 beschlossen:

Einleitung 
wird neu gefasst: 
Aufgrund von § 9 der Satzung des DERAWA Zweckverband Delitzsch-
Rackwitzer Wasserversorgung für die öffentliche Wasserversorgung (Was-
serversorgungssatzung – WVS) vom 4. Dezember 2003 sowie § 1 Abs. 4 der 
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser 
/AVBWasserV) vom 20. Juni 1980 (BGBl I S. 750, 1067), zuletzt geändert 
durch Artikel 8 der Verordnung vom 11. Dezember 2014 (BGBl I S. 2010), 
hat die Verbandsversammlung des DERAWA Zweckverband Delitzsch-
Rackwitzer Wasserversorgung am 4. Dezember 2003, mit Erweiterung vom 
5. Mai 2009 und 1. Änderung vom 25. Juni 2020 folgende Ergänzungen zur 
AVBWasserV beschlossen:

I. Vertragsabschluss (zu § 2 AVBWasserV) 
Punkt 1. wird ergänzt durch letzten Satz: 
Ein Rechtsanspruch darauf besteht nicht. 
Punkt 4. wird ergänzt: 
4. In Abweichung zu § 1 Ziff. 2 AVBWasserV gelten diese ergänzenden 
Bestimmungen für Verbraucher ebenso wie für sämtliche anderen Antrag-
steller einschließlich Industrieunternehmen, soweit durch den DERAWA 
Zweckverband Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung mit Letzterem keine 
Sonderverträge geschlossen werden.

XII. Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung  
(zu §§ 32, 33 AVBWasserV) 
Punkt 3. wird ergänzt durch letzten Satz:
Wird aus Hausanschlussleitungen kein Wasser mehr entnommen, da die 
Nutzung des Grundstückes baulich im Sinne des Bewohnens bzw. ge-
werblich nicht mehr erfolgt, können diese vom örtlichen Versorgungsnetz 
getrennt werden. Die Kosten für die Trennung oder Spülung (einschließlich 
Spülwassermenge) hat der Kunde zu tragen.

XIV. In-Kraft-Treten, Sonstiges 
Punkt 1. wird neu gefasst:
1. Die Ergänzenden Bestimmungen zur AVBWasserV vom 04.12.2003 
mit der Erweiterung vom 05.05.2009 sind seit dem 05.05.2009 gültig. Die  
1. Änderung der Ergänzenden Bestimmungen des DERAWA Zweckverband 
Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung zur Verordnung über Allgemeine 
Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) vom 25. Juni 
2020 tritt am 25. Juni 2020 in Kraft.

gez. Dr.   W i l d e
Verbandsvorsitzender

Trinkwasser vom Zweckverband DERAWA
Ausgewählte Gütemerkmale (Durchschnittswerte) der ständigen Laboruntersuchungen aus dem 
Jahr 2019
Versorgungsbereich Niederzone / WW DZ (A)
Badrina, Beerendorf, Beerendorf-Ost, Benndorf, Biesen, Brinnis, Brodau, Delitzsch, Döbernitz, 
Doberstau, Gollmenz, Hohenroda, Klitschmar, Kreuma, Kyhna, Laue, Lindenhayn, Lissa, Löbnitz,  
Luckowehna, Mocherwitz, Peterwitz, Pohritzsch, Poßdorf, Quering, Reibitz, Rödgen, Roitzschjora,  
Sausedlitz, Scholitz, Schenkenberg, Selben, Serbitz, Spröda, Storkwitz, Wannewitz, Wölkau, 
Zaasch, Zschepen, Zschernitz, Zschortau
Versorgungsbereich Hochzone / FWV (B)
Beuden, Boyda, Brodenaundorf, Freiroda, Gerbisdorf, Glesien, Grebehna, Hayna, Hohenossig, 
Kletzen, Kölsa, Krensitz, Krostitz, Kupsal, Leipzig-Güterverkehrszentrum Quartier A + B, Leip-
zig-Seehausen Gewerbegebiet I und II, Lehelitz, Lemsel, Mutschlena, Niederossig, Podelwitz,  
Priester, Pröttitz, Rabutz, Rackwitz, Radefeld, Werlitzsch, Wiedemar, Wiesenena, Wolteritz, 
Zschölkau, Zwochau

 Komponente Grenzwert  Mittelwert Mittelwert  Einheit
  nach Versorgungsbereich  Versorgungsbereich
  TrinkwV WW DZ (A) FWV (B)
1.  bakteriologische Proben 0 keine Beanstandungen keine Beanstandungen -
2.  freies wirksames Chlor* 0,3 0,11 < 0,02 mg / l
3.  pH-Wert 6,5 − 9,5 7,61 7,92 
4.  Leitfähigkeit bei 25° C 2790 469 541 µS/cm
5.  Gesamthärte --- 12,5 (Härtestufe 2) 11,9 (Härtestufe 2) °d H
   --- 2,2 2,1 mmol/l
6.  Basenkapazität Kb/pH 8.2 --- 0,24 < 0,1 mmol/l
7.  Säurekapazität Ks/pH 4.3 --- 4,16 1,60 mmol/l
8.  Nitrat 50 < 2,7 < 2,7 mg/l
9.  Sulfat 250 25 126 mg/l
10.  Eisen 0,2 < 0,01 0,01 mg/l
11.  Mangan 0,05 < 0,002 < 0,002 mg/l
12.  Calcium --- 66,2 67,4 mg/l
13.  Magnesium --- 13,9 10,8 mg/l
14.  Natrium 200 16,3 21,8 mg/l
15.  Cadmium 0,003 < 0,0003 < 0,0003 mg/l
16.  Uran 0,010 < 0,0008 < 0,0005 mg/l
17.  Fluorid 1,5 0,27 0,08 mg/l
* Veröffentlichung der Zusatzstoffe nach § 11 (1) Trinkwasserverordnung
In den Wasserversorgungsanlagen des DERAWA Zweckverband Delitzsch-Rackwitzer Was-
serversorgung und der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH werden entsprechend 
des Umweltbundesamtes nach § 11 (1) der Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2001 – in der 
jeweils gültigen Fassung – die angegebenen Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren 
verwendet. WW DZ (A) Chlor zur Desinfektion (siehe Tabelle unter Komponente 2) / FWV (B) 
Calciumhydroxid zur Einstellung des ph-Wertes, Aluminiumsulfat zur Flockung nur bei Bedarf, 
Chlor zur Desinfektion 

HILFE IM TRAUERFALL

Wenn der Mensch den Menschen braucht.

Bestattung Gunter Sack in Stötteritz - noch mehr Platz für Ihre Wünsche
Die Hauptfiliale der Bestattun-
gen Guter Sack präsentiert sich 
in vergrößerten Räumen. Mehr 
Platz für Ihre Wünsche. Mehr 
Platz für Ihre Trauer. In einem 

modernen und zeitgemäßem 
Erscheinungsbild präsentie-
ren sich die neuen Räume in 
der Weissestrasse 5d. Neuer 
Besprechungsraum, eine Sarg 
- und Urnenausstellung sowie 
ein moderner, individueller 

und vergrößerter Abschieds-
raum bieten die Möglichkeit 
der Planung ganz individu-
eller Trauerfeiern sowie die 
Abschiednahme am offenen 
Sarg von gegangenen lieben 
Menschen. Wir haben den 

Platz und nehmen uns Zeit 
für Ihre Wünsche, Träume 
und Vorstellungen. Wir stehen 
für Tradition, hohen Service, 
freundliche und mitfühlende 

Mitarbeiter, sowie die Pla-
nung und Durchführung von 
Gedenkfeiern, ganz nach Ihren 
Wünschen. Testen Sie uns!

Heiko Sack, Inhaber

Schadstoffannahme aus Haushalten
Montag, 03.08. Volkmarsdorf, Schönefeld-Abtnaundorf, 
 Mockau-Nord, Eutritzsch
08.45-09.30 Uhr Mariannenstraße/Neustädter Straße
09.45-10.30 Uhr Zittauer Straße/Paul-Heyse-Straße
10.45-11.30 Uhr Essener Straße/Rosenowstraße
12.15-13.00 Uhr Werkstättenweg/Schönefelder Straße
13.15-14.00 Uhr Anhalter Straße/Bernburger Straße
Dienstag, 04.08. Sellerhausen-Stünz, Schönefeld-Ost, Schöne- 
 feld-Abtnaundorf
08.45-09.30 Uhr Elisabeth-Schumacher-Straße/Weidlichstraße
09.45-10.30 Uhr Leonhard-Frank-Straße/Alfred-Schurig-Straße
10.45-11.30 Uhr Bautzner Straße/Bertolt-Brecht-Straße
12.15-13.00 Uhr Volksgartenstraße (Parkplatz Nähe Jugendherberge)
13.15-14.00 Uhr Kohlweg/Ploßstraße
Mittwoch, 05.08. Reudnitz-Thonberg, Anger-Crottendorf, Seller- 
 hausen-Stünz
08.45-09.30 Uhr Stötteritzer Straße/Oswaldstraße
09.45-10.30 Uhr Gregor-Fuchs-Straße 45 (ehem. Feuerwache Ost)
10.45-11.30 Uhr Mascovstraße/Krönerstraße (ggü. Nr. 44, 
 Feuerwehrzufahrt)
12.15-13.00 Uhr Plaußiger Straße/Zweenfurther Straße
13.15-14.00 Uhr Breitkopfstraße/Frommannstraße
Donnerstag, 06.08. Reudnitz-Thonberg, Stötteritz
08.45-09.30 Uhr Holsteinstraße/Lipsiusstraße
09.45-10.30 Uhr Thonberger Straße/Hofer Straße
10.45-11.30 Uhr Ludolf-Colditz-Straße/Vaclav-Neumann-Straße
12.15-13.00 Uhr Sonnenwinkel (Gaststätte)
13.15-14.00 Uhr Gletschersteinstraße/Naunhofer Straße
Montag, 10.08. Marienbrunn, Lößnig, Connewitz
08.45-09.30 Uhr Triftweg (zwischen Hänsel- und Gretelweg)
09.45-10.30 Uhr Probstheidaer Straße/Sigebandweg
10.45-11.30 Uhr Johannes-R.-Becher-Straße 13 (Wertstoffhof)
12.15-13.00 Uhr Meusdorfer Straße/Lippendorfer Straße
13.15-14.00 Uhr Selneckerstraße/Heilemann-straße
Dienstag, 11.08. Schleußig, Plagwitz, Südvorstadt
08.45-09.30 Uhr Holbeinstraße (zwischen Schnorr- u. Oeserstraße)
09.45-10.30 Uhr Anton-Bruckner-Allee/Nonnenweg (Parkplatz)
10.45-11.30 Uhr Limburgerstraße/Wachsmuthstraße
12.15-13.00 Uhr Tischbeinstraße/Dammstraße
13.15-14.00 Uhr Bernhard-Göring-Straße/Steinstraße
Mittwoch, 12.08. Zentrum-West, -Nord, -Nordwest
08.45-09.30 Uhr Lessingstraße (Feuerwache)
09.45-10.30 Uhr Keilstraße (Nähe Nr. 1, Löhrs Carré)
10.45-11.30 Uhr verl. Goyastraße (Wirtschaftseingang Sportforum)/
 Am Sportforum
12.15-13.00 Uhr Hauptmannstraße/Ferdinand-Lasalle-Str.
13.15-14.00 Uhr Rennbahnweg/Karl-Tauchnitz-Str.
Donnerstag, 06.08. Seehauen, Göbschelwitz, Plaußig-Portitz
08.45-09.30 Uhr Seehausener Allee (Feuerwehr)
09.45-10.30 Uhr Gutsweg (Feuerwehr)
10.45-11.30 Uhr Am Anger (Nähe Nr. 58)
12.15-13.00 Uhr Am Ring (Glascontainer)
13.15-14.00 Uhr Plaußiger Dorfstraße (Nähe Kirche)
Montag, 17.08. Thekla, Plaußig-Portitz
08.45-09.30 Uhr Neutzscher Straße/Tauchaer Straße
09.45-10.30 Uhr Seelestraße (Parkplatz Gartenverein, 
 Altglascontainer)
10.45-11.30 Uhr Klosterneuburger Weg/Kremser Weg
12.15-13.00 Uhr Am langen Teiche
13.15-14.00 Uhr Sosaer Straße/Freiberger Straße
Dienstag, 18.08. Baalsdorf, Engelsdorf, Heiterblick, Paunsdorf
08.45-09.30 Uhr Brandiser Straße (Nähe Nr. 65, Feuerwehr)
09.45-10.30 Uhr Ernst-Guhr-Straße/Hans-Weigel-Straße
10.45-11.30 Uhr Schulweg/Adolf-Damaschke-Straße (Wertstoffhof)
12.15-13.00 Uhr Falterstraße (Kreuzungsdreieck Höhe Nr. 21)/
 Hummelstraße
13.15-14.00 Uhr Wiesenstraße/Heiterblickallee
Mittwoch, 19.08. Holzhausen, Althen-Kleinpösna, Engelsdorf
08.45-09.30 Uhr Breiteweg/Baalsdorfer Straße (Freifläche)
09.45-10.30 Uhr Kleinpösna, Dorfstraße/An der Weide
10.45-11.30 Uhr Hirschfeld, Hersvelder Straße/Am Ochsenwinkel
12.15-13.00 Uhr Althen, Friedrich-List-Str. (Nähe Nr. 11)
13.15-14.00 Uhr Arnoldplatz (an der Kirche)
Donnerstag, 20.08. Holzhausen, Mölkau, Paunsdorf
08.45-09.30 Uhr Stötteritzer Landstraße/Grenzstraße
09.45-10.30 Uhr Osthöhe/Zweinaundorfer Straße
10.45-11.30 Uhr Paunsdorfer Straße/Lessingweg
12.15-13.00 Uhr Döllingstraße 29 a (Wertstoffhof)
13.15-14.00 Uhr Schwindstraße/Defreggerweg
 

Stationäre Schadstoffsammelstelle
Die stationäre Schadstoffsammelstelle in der Lößniger Straße 7 hat 
folgende Öffnungszeiten. Mo., Di., Mi., Fr. 10.00-12.45 Uhr und 13.30-18.00 
Uhr, Do. 10.00-12.45 Uhr und 13.30-19.00 Uhr sowie Sa. 08.30-14.00 Uhr. Nur 
in dieser Zeit können Schadstoffe abgegeben werden. ■

■ Bekanntmachung der Stadtreinigung

Sie haben das Leipziger Amtsblatt 
nicht bekommen?

Telefon: 0341 / 2181-5425
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Baumpflege,Baumfällung, 
Obstbaumschnitt auch auf 
engstem Raum mittels Seil-
klettertechnik. Kostenfreies 
Angebot! pro–altura.de Inh. 
H. Proft 0157 - 80 65 57 46

TOR- UND ZAUNANLAGEN

www.LS-Systeme.de

 aus 
Aluminium

Koburger Straße 216 · 04416 Markkleeberg · Telefon 0341 / 3 58 20 29

FENSTERLÄDEN · TERRASSENVERKLEIDUNG

Wir laden Sie ein, unsere ständige  
Hausmesse zu besuchen.

LS-Systeme Nie wieder streichen -
langlebige Tor- und Zaunanlagen

Wenn es um Zäune, Tore, Terrassenumrandungen oder Fensterläden geht, ist ALUMINI-
UM einfach das überlegene Material: Sind die Zäune bzw. Tore montiert, braucht sich der 
Kunde um die Pflege nicht zu kümmern. Leicht und stabil, sicher und vor allem wartungs-
frei und langlebig! „Die Pulverbeschichtung hält wie Autolack“, weiß Lutz Striegler. Wir 
erstellen Ihnen Ihr individuelles Angebot, planen und realisieren mit allen dazugehörigen 
Leistungen Ihr Projekt. Der Spezialist mit einer breiten Angebotspalette ist die Firma LS-
Systeme aus Markkleeberg. Rufen Sie uns an: 0341/3 58 20 29

Die Krone für Zaunkönige
Exklusive Tore und Zäune aus Aluminium  

von LS-Systeme
Wer sein Grundstück einzäunen 
möchte, der erwartet zu Recht 
viel: Hochwertig soll der Zaun 
sein, robust und trotzdem pfle-
geleicht  und noch dazu leicht zu 
montieren. Diese Ansprüche sind 
erfüllbar – all das liefert die Firma 
LS-Systeme aus einer Hand.
LS-Systeme aus Markkleeberg 
hat sich auf Tore und Zäune aus 
Aluminium spezialisiert. Firmen-
chef Lutz Striegler empfiehlt das 
Material aus vielen Gründen: Es 
sei nicht nur rostfrei und leicht 
instandzuhalten, auch streichen 
müsse man den Zaun nie wieder. 
Einen harmonischen Look gewinnt 
das Haus mit passenden Fensterlä-
den und Balkonverkleidungen zu 

Tor und Zaun. Und wer dem Zaun 
noch die Krone aufsetzen möchte, 
wählt ein exklusives Designtor. 
Seit 20 Jahren bietet Lutz Striegler 
Komplettlösungen für Tor- und 
Zaunsysteme an: Von der ersten 
Beratung und Vermessung bis zum 
abschließenden Einbau kommt 
alles aus einer Hand. 
Inspirationen geben mehr als 4500 
Referenzobjekte im Großraum 
Leipzig. Einen guten Überblick 
gibt auch die ständige Musteraus-
stellung in Markkleeberg, die nach 
Terminvereinbarung besichtigt 
werden kann. 
LS-Systeme, Koburger Straße 216, 
04416 Leipzig, Tel.: 0341 3582029, 
www.ls-systeme.de

– gegründet 1986 / in Leipzig seit 1994 aktiv –

Diezmannstraße 14 · 04207 Leipzig

Telefon 03 41 - 2 15 96 40
info-v@volpina.gmbh / www.volpina-hausverwaltung.de

Diezmannstraße 14 · 04207 Leipzig

Individuell geplant, kompetent beraten und massiv gebaut.

Zschortauer Str. 71
04129 Leipzig
Tel.: 0341 46 37 610

Massiv Haus Sachsen GmbH
Die bessere Alternative zum Architektenhaus
www.massiv-haus-sachsen.de

Wir realisieren
Ihren Haustraum.
Seit vielen Jahren lassen wir individuelle Hausträume wahr werden. 
Mit bauherrengerechten Speziallösungen bieten wir Sicherheit und 
Zuverlässigkeit sowie innovative, nachhaltige Lösungen. Und das 
Alles selbstverständlich zum Festpreis. 

MHS – der Experte für freigeplante Massivhäuser mit Massivdach aus 
Porenbeton, eine Bauweise, die alle Zukunftstrends wie Klimawandel, 
Nachhaltigkeit und ökologisches Bauen und Wohnen in sich vereint.

Stellen Sie uns auf die Probe und vereinbaren Sie einen 
persönlichen, unverbindlichen Beratungstermin. 

� INDIVIDUELLE PLANUNG
Kein 0815 sondern wunsch- und 
budgetorientierte Speziallösungen

� KOMPETENTE BERATUNG
Jahrelange Erfahrung aus 
unzähligen realisierten Hausträumen

� KOSTENSICHERHEIT
Keine versteckten Kosten, keine 
bösen Überraschungen

� MASSIV GEBAUT MIT  
PORENBETON
Auf Wunsch natürlich auch mit 
Massivdach

� NACHHALTIGKEIT
Ökologisches, zukunftsorientiertes 
Bauen und Wohnen mit dem 
Energie-Plus-Haus

� FACHLICHE UNTERSTÜTZUNG
Erfahrungen und Lösungen bei 
schwierigen Baugrundverhältnissen 
und Ersatzneu

Trotz Corona-Krise – wir sind für Sie da!
- Grundstücksgestaltung
- Terrassenbau
- Pflasterarbeiten
- Zaunanlagen
- Baumpflege u. Kontrolle
- Baumfällung
- Baufeldberäumung
- Brenn- u. Kaminholz

Thomas Wagner – zertifizierter Baumpfleger
www.diegruenendaumen.de / info@diegruenendaumen.de

Wir erstellen Ihnen gern ein unverbindliches Angebot.
Telefon: 034202 34 33 46 oder 0173 38 38 980

Mitarbeiter gesucht!

www.febro.de
Febro Massivhaus

0341 / 56 14 631

Suche Eigentumswohnung von Privat,  
( 01579-2342413

BAUEN UND WOHNEN TIPPS FÜR EIN SCHÖNES ZUHAUSE

VITERMA ZAUBERT 
AUS IHREM ALTEN BAD 
IHR NEUES WOHLFÜHLBAD!

28

Wir verkaufen Ihre Immobilie mit Leistungsgarantie!
Über 28 Jahre Erfahrung – realistisch geprüfte Wertermittlungen!
Makler-Rundum-Service für Ihren Immobilienverkauf!

Markenzeichen 
qualifizierter 
Immobilienmakler 
und Sachver-
ständiger.

Jetzt anrufen und

kostenlos beraten lassen

Spezialist für Einfamilien- u. Mehrfamilienhäuser, 
Eigentumswohnungen, Bauerhöfe, Baugrundstücke

Wohnen auf einer Ebene – Bungalow hoch im Kurs
(djd). Warum ständig Treppen-
stufen steigen, wenn es auch 
bequemer geht? Die Vorteile 
des barrierefreien Wohnens auf 
nur einer Etage sind seit Langem 
bekannt. In modernem Gewand 
feiert die klassische Bauform des 
Bungalows heute eine regelrechte 
Renaissance. Großzügige Glas-
flächen holen buchstäblich die 
Natur ins Haus und fluten die 
Räume mit viel Tageslicht. Offene 
Raumkonzepte mit fließenden 
Übergängen etwa zwischen 
Küche, Essbereich und Wohn-
zimmer schaffen ein Gefühl der 
Behaglichkeit.
Glas als Stilmittel zeitgemäßer 
Architektur wertet Bungalow-
fassaden von heute erheblich auf. 
Bisweilen besteht die Außenhülle 
des Eigenheims fast zur Hälfte 
aus dem transparenten Material. 
Ein Beispiel dafür sind die Bunga-
lows aus der Designerserie Vision 
by Danwood. Komfort verbindet 
sich dabei mit skandinavischem 
Lebensgefühl und praktischen 
Vorteilen des Wohnens auf 
lediglich einer Ebene. Der Fertig-
hausanbieter hat mit dem renom-
mierten dänischen Designstudio 
Jacob Jensen unter anderem 
zwei großzügig geschnittene 
Bungalowentwürfe entwickelt. 
Hochwertige Faserzementplat-
ten mit schönem Patinaeffekt 
oder mit natürlichem Charme 
rahmen die gläsernen Wände ein 
und verleihen dem Eigenheim 
einen Loftstil. Bei der Innen-
gestaltung und der Wahl von 
Materialien und Farben haben 
die Bauherren zu großen Teilen 
freie Hand, ein Innenarchitekt 
steht beratend zur Seite. Unter 
www.danwoodvision.de gibt 
es ausführliche Informationen 
sowie eine Kontaktmöglichkeit.
Ein weißer Rahmen großformati-
ger Fassadenplatten ist das mar-
kante Merkmal etwa des Hauses 

Vision 220 mit luxuriösen 220 
Quadratmetern Wohnfläche auf 
einer Ebene. Eine ausgeklügelte 
Architektur schafft kurze Wege 
zwischen den Räumen. Arbeits-
zimmer, Schlafzimmer und Bad 
sind in einer Flucht durch Schie-
betüren bis hin zum Wohnraum 
miteinander verbunden, sodass 

die Möglichkeit der kompletten 
Öffnung besteht. Das Freiraum-
konzept der Architekten passt 
sich somit immer wieder neuen 
Anforderungen an das Zuhause 
an. Freie Bahn hat auch das 
Tageslicht, welches das groß-
zügige Raumgefühl nochmals 
verstärkt.
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Menschen mit einem Pflegegrad und ihre Angehörigen benötigen im Alltag 
viel Unterstützung. In Sachsen und damit auch in Leipzig dürfen neben 
anerkannten Dienstleistern wie z.B. Pflegediensten auch „Nachbarschafts-
helfer“ sogenannte niedrigschwellige Betreuungs- und Entlastungsangebote 
erbringen und abrechnen. Die Finanzierung erfolgt über den monatlichen 
Entlastungsbetrag von bis zu 125 EUR 
aus der Pflegeversicherung (§ 45b SGB 
XI). Damit kann der Helfer z.B. für die 
Begleitung zum Arzt, für Beschäftigungs-
angebote oder für hauswirtschaftliche 
Dienste bezahlt werden. Auf diese Weise 
können die Selbständigkeit und Mobilität 
von pflegebedürftigen Menschen geför-
dert und pflegende Angehörige entlastet 
werden.
Unter dem Dach des Pflegenetzwerkes 
Leipzig gibt es seit 2018 eine „Kontaktstelle 
Nachbarschaftshilfe“ mit dem Ziel, Helfer 
und Hilfesuchende in Leipzig zum Thema 
zu beraten und auch zu vermitteln.

Kontaktstelle Nachbarschaftshilfe Leipzig - eine gute 
Anlaufstelle für Helfer und Hilfesuchende

Sie möchten ein Nachbarschaftshelfer in Leipzig werden? 
Wir unterstützen Sie durch:
• Beratung und Begleitung bei der Tätigkeit als Nachbarschaftshelfer,
• Stammtischtreffen zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch,
• Vermittlung von Helfern an pflegebe dürftige Menschen und ihre Angehörigen,

• Schulungsangebote.
Sie haben einen Pflegegrad und benötigen 
einen Helfer im Alltag, bei der Betreuung, 
Begleitung oder im Haushalt?
Wir beraten Sie gern zu den Möglichkeiten 
der Nachbarschaftshilfe. Auch vermitteln 
wir entsprechend Ihres Bedarfes einen 
passenden Helfer aus Leipzig und stehen 
Ihnen bei Fragen und Problemen gern 
zur Seite.
Weitere Informationen finden Sie auch 
unter www.nachbarschaftshilfe-leipzig.de
Sprechen Sie uns an, wir sind gern für Sie da. 
Elke Härtig, 
Kontaktstelle Nachbarschaftshilfe Leipzig 
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Eine Spezialisierung mit Biss: Feste Zähne an einem Tag
PRAXIS FÜR GANZHEITLICHE ZAHNMEDIZIN versorgt Patienten mit festsitzendem Zahnersatz – auch in Sofortversorgung

Thilo Grahneis denkt in seiner Zahn-
arztpraxis ganzheitlich. 

Foto: Zahnarztpraxis Grahneis

Vorteile für Patienten
• Struktur und Stabilität 
 des Knochens sind besser als 
 bei unbezahnten Kiefern
•  nur ein operativer Eingriff
•  kein Knochenaufbau nötig
•  schnelle Rehabilitation
•  Reduzierung der Kosten
•  feste Zähne an einem Tag
•  hohe Zufriedenheit, 
 alles aus einer Hand

Kontakt
Praxis für Ganzheitliche 
Zahnmedizin
Zahnarzt Thilo Grahneis
Platnerstraße 13, 04155 Leipzig
Telefon: 0341 564 1448
www.zahnarztpraxisleipzig.com

Unaufhaltsamer Zahnverlust?
Viele Patienten leiden an Zahnlocke-
rung, zum Beispiel bedingt durch Par-
odontitis. Alle bisherigen Behand-
lungen, die zum Erhalt ihrer Zähne 
gedient haben, sind ausgeschöpft. Die 
Praxis für Ganzheitliche Zahnmedi-
zin von Zahnarzt Thilo Grahneis hat 
sich innerhalb der vergangenen zehn 
Jahre auf die Anfertigung von Zahn-
ersatz spezialisiert.
Angeschlossen an die Praxis ist ein 
meistergeführtes Zahnlabor, welches 
alle Bereiche des Zahnersatzes ab-
deckt. „Für Sie als Patient bedeutet 
dies, dass die gesamte Behandlung 

in einem Haus stattfindet. Sie haben 
nur mit einem Behandler und dem zu-
ständigen Zahntechniker zu tun, mit 
dem Sie in direktem Kontakt stehen. 
Kostenersparnis und vor allem eine 

ganz individuelle Behandlung und Be-
ratung kommen hinzu“, erläutert Thi-
lo Grahneis die Vorteile. Der Zahn-
arzt und sein Team haben in den ver-
gangenen Jahren umfangreiche Erfah-
rungen im Bereich der Implantatver-
sorgung mit festsitzendem Zahnersatz 
sammeln können. Ein weiterer Schritt 
ist es nun, die Patienten mit dem neu-
en Konzept der Sofortversorgung be-
handeln zu können. Auf
dem neun- bis zwölfmonatigen Be-
handlungsweg von der Entfernung der 
Zähne bis hin zum fertigen, festsitzen-
den Zahnersatz war es für Patienten bis-
lang oft schwierig, in der Übergangs-
phase zu sprechen oder richtig zu essen. 
Das stellte nach dem Verlust der Zähne 
einen weiteren, enormen Einschnitt in 

die Lebensqualität dar. „Dank unseres 
neuen Konzeptes ist es uns möglich, 
diese Zeit des Übergangs für den Pati-
enten neu zu definieren“, sagt Thilo Gr-
ahneis. So werden am Tag der Zahnent-
fernung sofort Implantate in Ober- und 
Unterkiefer eingesetzt und ein für den 

Patienten individuell angefertigtes, 
festsitzendes Provisorium hergestellt.
Dieses wiederum gestaltet die Ein-
heilzeit – vier bis sechs Monate – bis 
zum endgültigen Zahnersatz ange-
nehmer. Diese Methode der Implan-
tatversorgung kommt auch für Pati-
enten infrage, die schon mit einer To-
talprothese versorgt sind.
Thilo Grahneis lädt ein: „Wenn Sie In-
teresse an einer Versorgung mit Im-
plantaten haben oder sich gerne zu 
alternativen Behandlungsmöglich-
keiten informieren möchten, freuen 
wir uns auf Ihren Besuch.“ Zuletzt 
noch ein Hinweis an alle, die eben-
falls Zahnmedizin aus Leidenschaft 
betreiben: Die Praxis mit Standorten 
in Gohlis und Plagwitz freut sich ak-
tuell über Verstärkung.

- Anzeige -



Bahnhofstr. 16 . 04683 Naunhof . Tel. 03 42 93 - 30 900
Delitzscher Landstr. 71 . 04158 Leipzig . Tel. 03 41 - 52 11 940
Pösna Park . 04463 Großpösna . Tel. 03 42 97 - 12 450

www.augenoptik-fi ndeisen.de

Zu wenig Fokus wurde bisher auf die Vermessung des Auges gelegt. Dank bahnbrechender  Methoden 

unseres Partners  Rodenstock können wir Ihnen Gleitsichtgläser anbieten, die perfekt zu Ihren  Augen passen. 

Anders als bisher wird jedes Auge individuell mit dem DNEye® Scanner vermessen und dabei auch die 

einzig artige Form und Größe jedes Auges berücksichtigt. Erleben Sie mit den biometrischen Gleitsichtgläsern 

schärfste Sicht in jeden Winkel und bei jedem Blick, egal wo Sie hinsehen. 

Wir beraten Sie gerne!

98 %DER 
GLEITSICHTGLÄSER 

PASSEN NICHT PERFEKT
zum Auge des Brillenträgers. 

Und Ihre?

ZEIT FÜR 
BIOMETRISCHE 

GLEITSICHTGLÄSER
Die ersten hochpräzisen Gleitsichtgläser, 

die auf einem allumfassenden biometrischen 
Augenmodell basieren.
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IHR KUR- UND WELLNESSREISEN-SPEZIALIST

Aktueller Winterkatalog von SELTA MED jetzt in Ihrem Lieblings-Reisebüro erhältlich!

oder unter:

Tschechien · Slowakei · Polen · Deutschland 
    Sept. 2020
bis April 2021

WINTER-SONDERANGEBOTE
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